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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Klimaschutz und Energie (25. Ausschuss) 

a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksache 20/6875 – 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur  
Änderung der Heizkostenverordnung und zur Änderung der Kehr-  
und Überprüfungsordnung 

b) zu dem Antrag der Fraktion der CDU/CSU 
– Drucksache 20/6705 – 

Für eine sichere, bezahlbare und klimafreundliche Wärmeversorgung ohne 
soziale Kälte 

c) zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Rainer Kraft, Karsten Hilse, Steffen 
Kotré, Carolin Bachmann, Marc Bernhard, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der AfD 
– Drucksache 20/7357 – 

Diversifizierung von Gebäudeheizungsarten erhalten – Durch vielfältige 
Heizsysteme die Widerstandsfähigkeit der Wärmeerzeugung in Deutschland 
bewahren 
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A. Problem 
Zu Buchstabe a 

Die Bundesregierung stellt fest, dass die Energiewende im Wärmebereich ein 
zentraler Schlüsselbereich für die Erreichung der klimapolitischen Ziele und für 
die Reduktion der Abhängigkeit von Importen fossiler Energie ist. Mehr als ein 
Drittel des gesamten Energiebedarfs in Deutschland wird zum Heizen unserer Ge-
bäude und zur Versorgung mit Warmwasser verbraucht. Ohne ein schnelles Um-
steuern im Bereich der Gebäudewärme kann Deutschland weder die Klimaziele 
erreichen noch die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen rasch reduzieren. Die 
Bundesregierung hat sich daher darauf verständigt, dass ab dem Jahr 2024 jede 
neu eingebaute Heizung auf Basis von 65 Prozent erneuerbaren Energien betrie-
ben werden soll. 

Der Gesetzentwurf verankert diese zentrale Vorgabe im Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) und gewährleistet damit, dass künftig nur noch moderne, zukunftsfähige 
Heizungen auf einer Basis von mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien in 
Deutschland eingebaut werden dürfen und sieht vor, dass diese Pflicht technolo-
gieneutral auf unterschiedlichen Wegen erreicht werden kann. 

Der Umbau der Wärmeversorgung ist aufgrund der großen Vielfalt an unter-
schiedlichen Gebäuden, der unterschiedlichen Situation der Eigentümer und der 
Auswirkungen auf die Mieter mit großen und zahlreichen Herausforderungen ver-
bunden. Die derzeitige Krise auf den Energiemärkten und die sprunghaft ange-
stiegenen Preise für Erdgas und andere fossile Brennstoffe zeigen jedoch, dass 
dieser Umbau nicht nur aus klimapolitischen Gründen, sondern auch aus sozial-
politischen Gründen dringend notwendig ist. Eine auf erneuerbaren Energien ba-
sierende Wärmeversorgung dürfte mittel- bis langfristig eine sehr viel kalkulier-
barere, kostengünstigere und stabilere Wärmeversorgung gewährleisten. Insbe-
sondere der Nutzung der überall kostenlos verfügbaren erneuerbaren Umwelt-
wärme mittels Wärmepumpen und Solarthermie wird dabei eine entscheidende 
Rolle zukommen. 

In der Ausschussberatung und den öffentlichen Sachverständigenanhörungen 
wurde deutlich, dass Änderungen und Ergänzungen des Gesetzentwurfs der Bun-
desregierung hinsichtlich der Verzahnung mit der kommunalen Wärmeplanung, 
der Transformation der Gasnetze, der Regelungen zur Technologieoffenheit und 
zu den Umrüstungsanforderungen, der Übergangsfristen, der Härtefallregelun-
gen, des Mieterschutzes sowie der Förderkulisse erforderlich sind. 

Zu Buchstabe b 

Die Fraktion der CDU/CSU kritisiert die Politik der Bundesregierung in Bezug 
auf die Wärmeversorgung von Gebäuden und eine mögliche künftige Förderung 
für den Heizungsaustausch. Sie möchte die Bundesregierung unter anderem auf-
fordern, vorrangig auf „Fordern und Fördern“ statt vor allem auf „Verbieten und 
Verordnen“ zu setzen, die CO2-Bepreisung mit sozialem Ausgleich als Leitinstru-
ment zu stärken, Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der CO2-
neutralen Wärmeerzeugung angemessen und verlässlich zu fördern, im Gebäu-
deenergiegesetz echte Technologieoffenheit zu ermöglichen, gemeinsam mit Län-
dern und Kommunen ein Gesamtkonzept für kommunale Wärmeplanung, Wär-
menetze, Quartierslösungen, Haushülle und Heizungen zu erarbeiten und digitale 
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Instrumente einzuführen, die kommunale Wärmeplanungen vereinfachen und be-
schleunigen. 

Zu Buchstabe c 

Die Fraktion der AfD kritisiert die Pläne der Bundesregierung, Heizsysteme auf 
Basis fossiler Brennstoffe zu verbieten. Sie möchte die Bundesregierung unter 
anderem auffordern, sicherzustellen, dass sich jeder Gesetzentwurf im Kontext 
der Umstellung von Wärmeerzeugungsanlagen an den verfügbaren Kapazitäten 
im Handwerk und der Industrie orientiert, einen Gesetzentwurf ohne Benachteili-
gung oder Bevorzugung eines Energieträgers, Herstellungsverfahrens oder 
Heizsystems zu erarbeiten, die Reduzierung des Energiebedarfs nicht allein an 
energetischen Sanierungen festzumachen sowie zu prüfen, ob die Gesetzentwürfe 
im Kontext der „Wärmewende“ auch der aktuellen Leistungsfähigkeit der Strom-
netze gerecht werden. 

B. Lösung 
Zu Buchstabe a 

Der Gesetzentwurf wurde durch den Änderungsantrag der Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP insbesondere dahingehend geändert und 
ergänzt, dass Regelungen zur Verzahnung mit der kommunalen Wärmeplanung 
inklusive Übergangsregelungen aufgenommen wurden, wonach die Regelungen 
des GEG für Neubauten ab dem Jahr 2024 und für Bestandsbauten ab dem 
30. Juni 2026 (in Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern) bzw. ab dem 
30. Juni 2028 (in Gemeinden mit bis zu 100.000 Einwohnern) gelten, wenn nicht 
vorher eine kommunale Wärmeplanung erfolgt ist. Für ab 2024 eingebaute Hei-
zungen ist sicherzustellen, dass ab dem Jahr 2029 mindestens 15 Prozent, ab dem 
Jahr 2035 mindestens 30 Prozent und ab dem Jahr 2040 mindestens 60 Prozent 
der Wärme aus Biomasse oder grünem oder blauem Wasserstoff einschließlich 
daraus hergestellter Derivate erzeugt wird. 

Aufgenommen wurde zudem eine Beratungspflicht vor dem Einbau neuer Hei-
zungen, die mit festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden 
und Regelungen für eine Modernisierungsumlage, nach denen 10 Prozent der 
Kosten auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden können, wobei eine 
Kappung von 50 Cent pro Quadratmeter besteht. Außerdem sind Regelungen zur 
Nutzung von Biomasse im Neubau, von Solarthermie-Hybridheizungen, zu Holz- 
und Pelletheizungen sowie zu Quartieren (verbundene Gebäude) aufgenommen 
worden. 

Die Pflicht zur Solarthermie und für Pufferspeicher sowie die Altersgrenzenrege-
lung ist aus dem Gesetzentwurf der Bundesregierung wieder gestrichen worden. 

Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 20/6875 in geänderter Fassung 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP gegen die Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, AfD und DIE LINKE. 

Zu dem Gesetzentwurf wurde durch die Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP ein Entschließungsantrag vorgelegt, der unter 
anderem in den Bereichen kommunale Wärmeplanung, Förderkulisse, Stromnetz-
ertüchtigung sowie Geothermie die Bundesregierung zu flankierenden Maßnah-
men sowie einer Aufklärungskampagne auffordert. 
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Konkret sollen die Gemeinden verpflichtet werden, bis zum 30. Juni 2028 eine 
kommunale Wärmeplanung zu erstellen. Gemeinden mit mehr als 100.000 Ein-
wohnern sollen die kommunale Wärmeplanung bereits bis zum 30. Juni 2026 er-
stellen müssen. 

Die Kosten des Heizungsaustausches (maximal 30.000 Euro bei Einfamilienhäu-
sern und einer nach Wohneinheiten gestaffelten Grenze bei Mietparteienhäusern) 
sollen mit einer Grundförderung von 30 Prozent, einem Einkommensbonus von 
30 Prozent bis zu einem maximalen Haushaltseinkommen von 40.000 Euro und 
einem zeitlich abschmelzenden Geschwindigkeitsbonus von 20 Prozent gefördert 
werden, wobei die Maximalförderung bei 70 Prozent liegen soll. 

Annahme einer Entschließung mit den Stimmen der Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. 

Zu Buchstabe b 

Ablehnung des Antrags auf Drucksache 20/6705 mit den Stimmen der Frak-
tionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP, AfD und DIE LINKE. gegen 
die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU. 

Zu Buchstabe c 

Ablehnung des Antrags auf Drucksache 20/7357 mit den Stimmen der Frak-
tionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und DIE LINKE. 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD. 

C. Alternativen 
Zu Buchstabe a 

Keine. Alternative Lösungen wurden intensiv geprüft. Trotz der Förderung insbe-
sondere durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) werden gegen-
wärtig immer noch bei rund einem Drittel der neuen Gebäude und bei drei Viertel 
der bestehenden Gebäude fossil betriebene Heizsysteme (insbesondere Erdgas-
Kessel) eingebaut. Mit rund 15 Prozent im Jahr 2021 stagniert der Anteil erneu-
erbarer Energien an der Bereitstellung von Gebäudewärme weitgehend auf einem 
sehr niedrigen Niveau. Daher bedarf es einer Anpassung und Weiterentwicklung 
des bisher gewählten Instrumentenmixes aus freiwilligen informatorischen Maß-
nahmen, Förderung, marktwirtschaftlichen Ansätzen und ordnungsrechtlichen 
Vorgaben an die Anforderungen, die sich aus den ambitionierteren Klimazielen 
für die Jahre 2030 und 2045 ergeben. Die gesetzliche Regelung ist für die Errei-
chung der ambitionierten deutschen Klimaziele und zur Reduktion der Abhängig-
keit von fossilen Rohstoffen erforderlich. 

Zu Buchstabe b 

Annahme des Antrags. 

Zu Buchstabe c 

Annahme des Antrags. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/6875 in der aus der nachstehenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen; 

b) den Antrag auf Drucksache 20/6705 abzulehnen; 

c) den Antrag auf Drucksache 20/7357 abzulehnen; 

d) folgende Entschließung anzunehmen: 

„Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Das Gebäudeenergiegesetz stellt die richtigen Weichen, um den Gebäude-
sektor auf erneuerbare Energien umzustellen und auf Kurs für das Ziel Kli-
maneutralität im Jahr 2045 zu bringen. Dies ist ein Meilenstein für die 
Klimapolitik in Deutschland. Der Umstieg auf klimafreundliche Wärme ver-
bindet Klimaschutz, Technologieoffenheit und sozialen Ausgleich und wird 
so attraktiv und pragmatisch. Dafür ist eine enge Verzahnung mit der kom-
munalen Wärmeplanung vorgesehen. Erst wenn eine solche Planung vor-
liegt, gelten in Bezug auf die jeweiligen Kommunen alle Regelungen des 
Gebäudeenergiegesetzes. Eine deutschlandweite kommunale Wärmepla-
nung streben wir bis spätestens 2028 an. 

Wir schützen Mieterinnen und Mieter, geben wichtige Anreize für Vermie-
terinnen und Vermieter in Modernisierung zu investieren und legen eine För-
dersystematik auf, die bis in die Breite der Gesellschaft hinein Menschen 
unterstützt und sicherstellt, dass die Investitionskosten niemanden überfor-
dern. Die Umsetzung dieser Ziele im Bereich der Gebäudeheizung bedarf 
besonders kluger Lösungen, die die Lebensleistung von Eigenheimbesitzern 
und Kleinvermietern und deren Eigentumsrechte beachten und im Dienste 
des bezahlbaren Wohnens sowie des Klimaschutzes stehen. 

Welche Art der Heizung für die klimafreundliche Erzeugung von Wärme 
genutzt wird, liegt in der Entscheidung der Eigentümerinnen und Eigentü-
mer. Ob Wärmepumpe, Geothermie, Fernwärme, grüne Gase, Biomasse 
oder ein Mix aus unterschiedlichen Wärmequellen – im Rahmen des Gebäu-
deenergiegesetzes sind eine Vielzahl von Technologien zur Nutzung von er-
neuerbaren Energien möglich. Mit einem individuellen Nachweis, dass die 
Wärme mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie erzeugt wird, sind 
auch noch zu entwickelnde technische Lösungen möglich. Die zugrunde lie-
gende Norm muss dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und regel-
mäßig weiterentwickelt werden. 

Für viele Menschen, besonders im ländlichen Raum, spielt das Heizen mit 
Holz oder Pellets eine wichtige Rolle. Daher soll es auch weiterhin einen 
Beitrag leisten und als 65 Prozent erneuerbare Energien angerechnet werden. 
Aber Holz ist auch ein begrenzter und für andere Branchen dringend nach-
gefragter Rohstoff. Nachhaltigkeitskriterien sind daher zu erfüllen und Fehl-
anreize zu vermeiden. Auch Geothermie kann zur kommunalen Wärmever-
sorgung beitragen. 

Um den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen und Investitionen in eine 
höhere Energieeffizienz von Gebäuden zu beschleunigen, wird die Förde-
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rung des Bundes weiterentwickelt und erhöht. Ziel ist es, dass niemand über-
fordert wird und auch Wirtschaftlichkeitsaspekte Berücksichtigung finden. 
Damit wollen wir möglichst passgenau die einzelnen Bedürfnislagen und so-
zialen Härten bis in die Mitte der Gesellschaft berücksichtigen. Zugleich sol-
len mit der Förderung effektive Anreize gegeben werden, um eine möglichst 
frühzeitige Erneuerung und Umrüstung von Heizungen und damit einen zu-
sätzlichen positiven Klimaeffekt zu erreichen. 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

1. ein Förderkonzept vorzulegen, das in die Breite der Gesellschaft hinein 
die Bürgerinnen und Bürger darin unterstützt, notwendige nachhaltige 
Investitionen in Heizungen und in die Steigerung der Energieeffizienz 
von Gebäuden vornehmen zu können; 

2. das Förderkonzept auf den bestehenden Förderstrukturen der „Bundes-
förderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen“ (BEG-EM) auf-
zubauen und diese weiterzuentwickeln; 

3. das Förderprogramm wie bisher dauerhaft – auch über den Zeitraum der 
aktuellen Finanzplanung hinaus – ausschließlich aus Mitteln des Klima- 
und Transformationsfonds (KTF) zu finanzieren; 

4. beim vorzulegenden Förderkonzept die folgenden Festlegungen umzu-
setzen: 

Zuschussförderung Heizungen 

a. Es wird auch künftig im Rahmen des BEG eine Förderung für den 
Tausch einer alten fossilen gegen eine neue klimafreundliche Hei-
zung geben. Die Fördersystematik wird dem Grunde nach wie 
folgt angepasst: Alle im Bestand möglichen und dem neuen § 71 
des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechenden Heizungsan-
lagen können gefördert werden. Verbrennungsheizungen für Gas 
und Öl werden weiterhin nicht gefördert. Bezüglich künftig auch 
mit Wasserstoff betreibbaren Heizungen gilt, dass nur die zusätz-
lichen Kosten für die „H2-Readiness“ der Anlage förderfähig sind. 

b. Es wird eine Grundförderung von 30 Prozent der Investitionskos-
ten von neuen Heizungen für alle Wohn- und Nichtwohngebäude 
gewährt. Antragsberechtigt sind wie bisher alle privaten Hausei-
gentümer, Vermieter, Unternehmen, gemeinnützige Organisatio-
nen, Kommunen sowie Contractoren. 

c. Es wird ein Einkommensbonus von zusätzlich 30 Prozent der In-
vestitionskosten eingeführt – für alle selbstnutzenden Wohneigen-
tümer mit einem zu versteuernden Einkommen von bis zu 
40.000 Euro pro Jahr, wobei der jeweilige Haushalt zu betrachten 
ist. 

d. Es wird ein Klima-Geschwindigkeitsbonus in Höhe von 20 Pro-
zent der Investitionskosten eingeführt, der einen Anreiz für eine 
möglichst frühzeitige Umrüstung geben soll, wobei bis einschließ-
lich 2028 die volle Förderhöhe von 20 Prozent geltend gemacht 
werden kann, danach die Förderung degressiv um 3 Prozentpunkte 
alle zwei Jahre abschmilzt. Der Klima-Geschwindigkeitsbonus 
wird allen selbstnutzenden Wohneigentümern gewährt, deren Gas-
heizung zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens 20 Jahre alt 
ist, oder die eine Öl-, Kohle-, Gasetagen- oder Nachtspeicherhei-
zung besitzen. 
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e. Der bestehende Innovationsbonus für die Nutzung von natürlichen 
Kältemitteln oder Erd-, Wasser- oder Abwasserwärme bei Wär-
mepumpen in Höhe von 5 Prozent bleibt erhalten. 

f. Grundförderung und Boni können kumuliert werden – jedoch nur 
bis zu einem Höchst-Fördersatz von maximal 70 Prozent. 

g. Die maximal förderfähigen Investitionskosten liegen für den Hei-
zungstausch bei 30.000 Euro für ein Einfamilienhaus. Bei Mehr-
parteienhäusern liegen die maximal förderfähigen Kosten bei 
30.000 Euro für die erste Wohneinheit, für die zweite bis sechste 
Wohneinheit bei je 10.000 Euro, ab der siebten Wohneinheit 3.000 
je Wohneinheit. Diese Regelung ist auch bei Wohnungseigentü-
mergemeinschaften entsprechend anzuwenden. Bei Nichtwohnge-
bäuden gelten ähnliche Grenzen nach Quadratmeterzahl. 

Zuschussförderung für Gebäude-Effizienzmaßnahmen 

h. Die bestehende Förderung für Gebäude-Effizienzmaßnahmen 
(wie beispielsweise Fenstertausch, Dämmung, Anlagentechnik) 
von 15 Prozent sowie von weiteren 5 Prozent bei Vorliegen eines 
Sanierungsfahrplans bleibt erhalten. 

i. Die maximal förderfähigen Investitionskosten für Effizienzmaß-
nahmen liegen bei 60.000 Euro pro Wohneinheit (bei Vorliegen 
eines Sanierungsfahrplans) bzw. 30.000 ohne Sanierungsfahrplan 
– zusätzlich zu den förderfähigen Investitionskosten für den Hei-
zungstausch. 

j. Die Zuschussförderung für Effizienzmaßnahmen kann zusammen 
mit einer Zuschussförderung für den Heizungsaustausch beantragt 
werden sowie auch separat davon. 

Ergänzendes Kreditprogramm der KfW 

k. Zusätzlich zu den Investitionskostenzuschüssen werden zinsver-
günstigte Kredite mit langen Laufzeiten und Tilgungszuschüsse 
für Heizungstausch oder Effizienzmaßnahmen angeboten. Diese 
stehen allen Bürgerinnen und Bürger bis zu einem zu versteuern-
den Einkommen von 90.000 Euro zur Verfügung, wobei der je-
weilige Haushalt zu betrachten ist. 

l. Diese Kredite sollen möglichst allen Menschen offenstehen, die 
bspw. aufgrund von Alter oder Einkommen auf dem regulären Fi-
nanzmarkt keine Kredite erhalten würden, der Bund stellt dafür die 
Übernahme des Ausfallrisikos sicher; 

5. das Förderkonzept dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundesta-
ges bis zum 30. September 2023 zur Zustimmung vorzulegen. Bis einen 
Monat nach Ende der Wahlperiode bedürfen etwaige Änderungen der 
Förderrichtlinie der Zustimmung des Haushaltsausschusses des Deut-
schen Bundestages. Für den Zeitraum danach gilt dieser Zustimmungs-
vorbehalt für alle wesentlichen Änderungen an der Förderrichtlinie 
(z. B. Fördersatz, Förderhöhe und Art des Bonus); 

6. das überarbeitete Förderprogramm soll zum 1.1.2024 starten. Die Bun-
desregierung soll prüfen, wie der Übergang zwischen bestehender und 
überarbeiteter Förderkulisse möglichst reibungslos für Bürgerinnen und 
Bürger, Handwerk und Wirtschaft gestaltet werden kann; 
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Wärmeplanung 

7. die Einführung der deutschlandweiten verpflichtenden Wärmeplanung 
wie folgt umzusetzen: 

a. Eine Wärmeplanung wird verpflichtend flächendeckend einge-
führt, d. h. auch in Gebieten/Gemeinden unter 10.000 Einwoh-
nern. 

b. Wärmepläne sind deutschlandweit spätestens bis zum 30. Juni 
2028 zu erstellen. Hinsichtlich der Fristen für die Erstellung der 
Pläne ist eine Staffelung nach Gebietsgröße zum Zweck der ef-
fizienten Nutzung beschränkter Planungskapazitäten notwen-
dig, für Gemeindegebiete mit >100.000 Einwohnern sind die 
Wärmepläne bis zum 30. Juni 2026, für die Gemeindegebiete 
mit <100.000 liegenden Einwohnerzahlen bis zum 30. Juni 
2028 zu erstellen. 

c. Eine Fortschreibung der Wärmepläne erfolgt nach Bedarf, wo-
bei eine erste Überprüfung und ggf. Fortschreibung spätestens 
nach fünf Jahren erfolgen soll. 

d. Für kleine Gebiete mit weniger als 10.000 Einwohnern ist ein 
vereinfachtes Verfahren mit reduzierten Anforderungen und 
Kooperationsmodellen vorzusehen. 

e. Wärmepläne, die auf landesgesetzlicher Grundlage erstellt wor-
den sind oder aktuell in angemessener Frist erstellt werden, 
bleiben grundsätzlich bestehen. Die Gemeinden müssen ihre 
Wärmepläne bestätigen oder aufgrund des Wärmeplanungsge-
setzes ergänzen. 

f. Wärmeplanung ist eine prozessorientierte strategische Planung, 
bei der mit breiter Beteiligung auf der Grundlage einer Daten-
erhebung, Bestandsanalyse und Potenzialanalyse ein Zielbild 
der zukünftigen klimaneutralen Wärmeversorgung und die 
Ausweisung von Wärmeversorgungsgebieten erfolgt. 

g. Durch eine eigenständige Ausweisung von Teilgebieten als 
Wärmenetzgebiet oder Wasserstoffnetzgebiet wird die Schnitt-
stelle zum GEG, die die notwendigen Anknüpfungspunkte zur 
Erfüllung der Vorgaben zur Nutzung von 65 Prozent erneuer-
bare Energien nach dem Gebäudeenergiegesetz bietet, geschaf-
fen. 

h. Die Zulassung von Anlagen zur Erzeugung, Weiterleitung und 
Speicherung von Wärme, Wasserstoff etc. im konkreten Einzel-
fall richtet sich nach den Verfahrensvorschriften des Baupla-
nungs- und des Fachplanungsrechts. 

i. In jedem Fall sicherzustellen, dass das Wärmeplanungsgesetz 
(WPG) zeitgleich mit dem GEG in Kraft tritt. Wenn sich Ände-
rungen bei den Beratungen zum Gesetz zur kommunalen Wär-
meplanung als notwendig erweisen, werden wir diese auch im 
GEG anpassen; 
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Weiteres 

8. neben den Regelungen im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG u. a. § 14a) 
bzgl. der Flexibilisierung der Stromnetzauslastung Sorge dafür zu tra-
gen, dass der Ausbau des Stromnetzes, besonders auf der Verteilnetz-
ebene, mit dem zu erwartenden Hochlauf an Wärmepumpen und der E-
Mobilität Schritt hält. Dafür sind zeitnah verbindliche Ausbaupläne für 
die Verteilnetzebene vorzulegen bzw. nachzuweisen, dass die vorhan-
dene Stromnetzkapazität ausreichend ist. Die Ergebnisse dieses 
„Stromnetzmonitorings“ sind dem Deutschen Bundestag in regelmäßi-
gen Abständen (mindestens alle zwölf Monate) zuzuleiten; 

9. für den Verkauf von fossilen Heizungen ab dem 1. Januar 2024 eine 
Aufklärungskampagne zu erarbeiten, die auf den anwachsenden Pfad 
der CO2-Besteuerung und die damit einhergehenden Investitionsrisiken 
sowie die Rechten und Pflichten für Bürgerinnen und Bürger sowie den 
Bund hinweisen, die sich gemäß Wärmeplanungsgesetz ergeben; 

10. den Beitrag der Geothermie für eine verlässliche und dekarbonisierte 
Wärmeversorgung zu erhöhen und hierfür die Rahmenbedingung für 
Geothermieprojekte deutlich zu verbessern; 

11. den Beitrag von Abwärme für eine verlässliche und dekarbonisierte 
Wärmeversorgung zu erhöhen und hierfür die Rahmenbedingung für 
die Nutzung von Abwärme deutlich zu verbessern; 

12. im Jahr 2026 auszuwerten, wie sich die Vorgaben dieses Gesetzes zur 
Nutzung von erneuerbaren Energien bei neuen Heizungsanlagen auf die 
Entwicklung der Gesamtfeinstaubbelastung auswirken und gegebenen-
falls rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Luftreinhaltung zu ergrei-
fen. Ziel daraufhin ist die Feinstaubbelastung zu senken, um die euro-
päischen Reduktionsverpflichtungen ab 2030 einhalten zu können. 
Hierfür sind die relevanten gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der 
Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen, anzupassen; 

13. in einer GEG-Novelle bis 2028 den besonderen Sachverhalt im Mieter-
Vermieter-Verhältnis zu adressieren, dass Investitionsentscheidungen 
des Vermieters auch für den Mieter wirtschaftlich im Sinne des § 556 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) sind. Besonderes Augenmerk soll 
dabei der eingesetzten Heizungsart und des verwendeten Energieträgers 
gelten. 

14. die bestehenden Transparenzpflichten in der Fernwärme- oder Fern-
kälte-Verbrauchserfassungs- und -Abrechnungsverordnung im Sinne 
des Verbraucherschutzes weiterzuentwickeln; 

15. im Rahmen der Gesetzgebung zum Kreislaufwirtschaftsgesetz eine 
schnellstmögliche Evaluierung im Hinblick auf die Anrechenbarkeit 
der unvermeidbaren Abwärme aus der thermischen Abfallbehandlung 
auf den Weg zu bringen und ein Konzept für eine Anrechenbarkeit zu 
entwickeln, die dem Anteil der Abwärme aus der unvermeidbaren Ver-
brennung von Restmüll entspricht; 

16. nach der Sommerpause 2023 für Anlagenbetreiber von Biogasanlagen 
unter 1 Megawatt, die Wärmenetze beliefern, über die aktuellen Aus-
schreibungszeiträume hinaus im nächstmöglichen Energiegesetz Pla-
nungssicherheit zu gewährleisten und die Biomethan-Erzeugung durch 
Anpassungen im Baurecht zu erleichtern; 
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17. dafür zu sorgen, dass neu entstandene und entstehende Geschäftsmo-

delle, wie bspw. Leasing- oder Contracting-Dienstleistungen, die zur 
Reduzierung des CO2-Ausstoßes beitragen und damit zur Dekarboni-
sierung im Gebäudesektor führen, nicht benachteiligt werden. Diese 
Dienstleistungen für die Bereitstellung von klimaneutraler Wärme so-
wie für Energieeinsparung sind vorteilhafte Lösungen für Eigentümer, 
Mieter und Vermieter. Um diese Vorteile besser nutzen zu können, 
müssen bestehende rechtliche Hürden abgebaut werden; 

18. die besonderen erneuerbaren Potenziale der Kraft-Wärme-Kopplung, 
insbesondere im Hinblick auf die Dekarbonisierung und den Ausbau 
der Fernwärme, angemessen im Wärmeplanungsgesetz zu berücksich-
tigen; 

19. sich für eine Anpassung und Verschlankung der DIN V 18599: 2018-
09 einzusetzen, die im § 71 Absatz 2 GEG als Berechnungsgrundlage 
zugrunde gelegt wird. Die CO2-Freiheit von Energie und die Energie-
effizienz muss in der Norm eine Rolle spielen; 

20. sich im Rahmen der nächsten GEG-Novelle für die Aufnahme eines 
Primärenergiefaktors für Wasserstoff in der Anlage 4 einzusetzen; 

21. auf europäischer Ebene eine Harmonisierung relevanter EU-Rechtsakte 
entlang des Gebäudeenergiegesetzes anzustreben. Insbesondere ist da-
bei das Ziel, dass EU-Rechtsakte und das Gebäudeenergiegesetz in Ein-
klang gebracht werden.“ 

Berlin, den 5. Juli 2023 

Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie 

Klaus Ernst 
Vorsitzender 

Andreas Jung 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der Heiz-
kostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung 
– Drucksache 20/6875 – 
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Klimaschutz und Energie (25. Ausschuss) 

Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Gebäudeenergiegesetzes, zur 

Änderung der Heizkostenverordnung 
und zur Änderung der Kehr-  
und Überprüfungsordnung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Gebäudeenergiegesetzes, zur 

Änderung des Bürgerlichen 
Gesetzbuches, zur Änderung der 

Verordnung über 
Heizkostenabrechnung, zur Änderung 
der Betriebskostenverordnung und zur 

Änderung der Kehr-  
und Überprüfungsordnung 

Vom ... Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des Gebäudeenergiegesetzes1 Änderung des Gebäudeenergiegesetzes1, 2 

Das Gebäudeenergiegesetz vom 8. August 2020 
(BGBl. I S. 1728), das durch Artikel 18a des Gesetzes 
vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

Das Gebäudeenergiegesetz vom 8. August 2020 
(BGBl. I S. 1728), das durch Artikel 18a des Gesetzes 
vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 9 wird folgende An-
gabe eingefügt: 

a) u n v e r ä n d e r t  

„§ 9a Länderregelung“.  

b) Teil 2 wird wie folgt geändert: b) u n v e r ä n d e r t  

aa) Die Angabe zur Überschrift von Teil 2 
Abschnitt 4 wird gestrichen. 

 

                                                        
1 Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamt-

energieeffizienz von Gebäuden (ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 13), der Richtlinie (EU) 2018/844 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und der Richtlinie (EU) 2018/2001 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABl. 
L 328 vom 21.12.2018, S. 82). 

2 Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsver-
fahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 
17.9.2015, S. 1). 
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bb) Die Angaben zu den §§ 34 bis § 45 wer-
den durch die folgenden Angaben er-
setzt: 

 

„§ 34 (weggefallen)  

§ 35 (weggefallen)  

§ 36 (weggefallen)   

§ 37 (weggefallen)   

§ 38 (weggefallen)  

§ 39 (weggefallen)   

§ 40 (weggefallen)  

§ 41 (weggefallen)  

§ 42 (weggefallen)   

§ 43 (weggefallen)   

§ 44 (weggefallen)   

§ 45 (weggefallen)“.  

c) Die Angabe zu Teil 3 wird wie folgt gefasst: c) u n v e r ä n d e r t  

„Teil 3 

Anforderungen an bestehende Gebäude“. 

 

d) Die Angabe zur Überschrift von Teil 3 Ab-
schnitt 1 wird gestrichen. 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) Die Angabe zur Überschrift von Teil 3 Ab-
schnitt 2 wird gestrichen. 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) Die Angaben zu den §§ 52 bis 56 werden 
durch die folgenden Angaben ersetzt: 

f) u n v e r ä n d e r t  

„§ 52 (weggefallen)  

§ 53 (weggefallen)  

§ 54 (weggefallen)   

§ 55 (weggefallen)  

§ 56 (weggefallen)“.  

g) Nach der Angabe zu § 60 werden die folgen-
den Angaben eingefügt: 

g) u n v e r ä n d e r t  

„§ 60a Prüfung und Optimierung von Wär-
mepumpen 

 

§ 60b Prüfung und Optimierung älterer 
Heizungsanlagen 
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§ 60c Hydraulischer Abgleich und weitere 
Maßnahmen zur Heizungsoptimie-
rung“. 

 

h) Die Angaben zu Teil 4 Abschnitt 2 Unterab-
schnitt 4 werden wie folgt gefasst: 

h) Die Angaben zu Teil 4 Abschnitt 2 Unterab-
schnitt 4 werden wie folgt gefasst: 

„Unterabschnitt 4 u n v e r ä n d e r t  

Anforderungen an Heizungsanlagen; Be-

triebsverbot für Heizkessel 

u n v e r ä n d e r t  

§ 71 Anforderungen an eine Heizungsan-
lage 

§ 71 u n v e r ä n d e r t  

§ 71a Messausstattung von Heizungsanla-
gen, Informationspflichten, Gebäu-
deautomation 

§ 71a Gebäudeautomation 

§ 71b Anforderungen bei Anschluss an ein 
Wärmenetz und Pflichten für Wär-
menetzbetreiber 

§ 71b u n v e r ä n d e r t  

§ 71c Anforderungen an die Nutzung einer 
Wärmepumpe 

§ 71c u n v e r ä n d e r t  

§ 71d Anforderungen an die Nutzung einer 
Stromdirektheizung 

§ 71d u n v e r ä n d e r t  

§ 71e Anforderungen an eine solarthermi-
sche Anlage 

§ 71e u n v e r ä n d e r t  

§ 71f Anforderungen an Biomasse und 
Wasserstoff einschließlich daraus 
hergestellter Derivate 

§ 71f u n v e r ä n d e r t  

§ 71g Anforderungen an eine Heizungsan-
lage bei Nutzung von fester Bio-
masse 

§ 71g Anforderungen an eine Heizungsan-
lage zur Nutzung von fester Bio-
masse 

§ 71h Anforderungen an eine Wärmepum-
pen-Hybridheizung 

§ 71h Anforderungen an eine Wärme-
pumpen- oder eine Solarthermie-
Hybridheizung 

§ 71i Übergangsfristen bei Heizungshava-
rien 

§ 71i Allgemeine Übergangsfrist  

§ 71j Übergangsfristen bei Neu- und Aus-
bau eines Wärmenetzes 

§ 71j u n v e r ä n d e r t  

§ 71k Übergangsfristen bei einer Heizungs-
anlage, die sowohl Erdgas als auch 
Wasserstoff verbrennen kann 

§ 71k Übergangsfristen bei einer Hei-
zungsanlage, die sowohl Erdgas als 
auch Wasserstoff verbrennen kann; 
Festlegungskompetenz 
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§ 71l Übergangsfrist bei einer Etagenhei-
zung oder einer Einzelraumfeue-
rungsanlage 

§ 71l u n v e r ä n d e r t  

§ 71m Übergangsfrist bei einer Hallenhei-
zung 

§ 71m u n v e r ä n d e r t  

§ 71n Verfahren für Gemeinschaften der 
Wohnungseigentümer 

§ 71n u n v e r ä n d e r t  

§ 71o Regelungen zum Schutz von Mietern § 71o u n v e r ä n d e r t  

§ 71p Verordnungsermächtigung zu dem 
Einsatz von Kältemitteln in elektri-
schen Wärmepumpen und Wärme-
pumpen-Hybridheizungen 

§ 71p u n v e r ä n d e r t  

§ 72 Betriebsverbot für Heizkessel § 72 u n v e r ä n d e r t  

§ 73 Ausnahme“. § 73 u n v e r ä n d e r t  

i) Nach der Angabe zu § 114 wird folgende 
Angabe eingefügt: 

i) u n v e r ä n d e r t  

„§ 115 Übergangsvorschrift für Geldbu-
ßen“. 

 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Ziel dieses Gesetzes ist es, einen 
wesentlichen Beitrag zur Erreichung der na-
tionalen Klimaschutzziele zu leisten. Dies 
soll durch wirtschaftliche und sozialverträg-
liche Maßnahmen zum effizienten Einsatz 
von Energie sowie der zunehmenden Nut-
zung von erneuerbaren Energien oder unver-
meidbarer Abwärme für die Energieversor-
gung von Gebäuden erreicht werden.“ 

„(1) Ziel dieses Gesetzes ist es, einen 
wesentlichen Beitrag zur Erreichung der na-
tionalen Klimaschutzziele zu leisten. Dies 
soll durch wirtschaftliche, sozialverträgliche 
und effizienzsteigernde Maßnahmen zur 
Einsparung von Treibhausgasemissionen 
sowie der zunehmenden Nutzung von erneu-
erbaren Energien oder unvermeidbarer Ab-
wärme für die Energieversorgung von Ge-
bäuden erreicht werden.“ 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „Schonung 
fossiler“ durch die Wörter „stetigen Reduk-
tion von fossilen“ ersetzt. 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: c) u n v e r ä n d e r t  

„(3) Die Errichtung und der Betrieb ei-
ner Anlage sowie der dazugehörigen Neben-
anlagen zur Erzeugung sowie zum Transport 
von Wärme, Kälte und Strom aus erneuerba-
ren Energien sowie Effizienzmaßnahmen in 
Gebäuden liegen im überragenden öffentli-
chen Interesse und dienen der öffentlichen 
Sicherheit. Bis der Gebäudebetrieb im Bun-
desgebiet treibhausgasneutral ist, sollen die 
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erneuerbaren Energien sowie Effizienzmaß-
nahmen als vorrangige Belange in die je-
weils durchzuführenden Schutzgüterabwä-
gungen eingebracht werden. Satz 2 ist nicht 
gegenüber Belangen der Landes- und Bünd-
nisverteidigung anzuwenden.“ 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Nummer 4 wird folgende Num-
mer 4a eingefügt: 

aa) Nach Nummer 4 wird folgende Num-
mer 4a eingefügt: 

„4a. „blauer Wasserstoff“ Wasser-
stoff, der durch Reformation oder 
Pyrolyse aus Erdgas hergestellt 
wird und der den nach Maßgabe 
der Delegierten Verordnung (EU) 
2021/2139 der Kommission vom 
4. Juni 2021 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) 2020/852 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates durch Festlegung der tech-
nischen Bewertungskriterien, an-
hand deren bestimmt wird, unter 
welchen Bedingungen davon aus-
zugehen ist, dass eine Wirt-
schaftstätigkeit einen wesentli-
chen Beitrag zum Klimaschutz 
oder zur Anpassung an den Kli-
mawandel leistet, und anhand de-
ren bestimmt wird, ob diese Wirt-
schaftstätigkeit erhebliche Beein-
trächtigungen eines der übrigen 
Umweltziele vermeidet (ABl. L 
442 vom 9.12.2021, S. 1), die zu-
letzt durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2022/1214 (ABl. L 
188 vom 15.7.2022, S. 1) geän-
dert worden ist, geltenden techni-
schen Bewertungskriterien zum 
Nachweis des wesentlichen Bei-
trags zum Klimaschutz genügt; in 
Bezug auf die Verringerung von 
Treibhausgasemissionen (THG-
Emissionen) muss danach der 
Mindestschwellenwert für die 
Einsparung der Lebenszyklus-
THG-Emissionen von 73,4 Pro-
zent gegenüber einem Ver-
gleichswert für fossile Brenn-
stoffe erreicht werden; gemäß der 
Delegierten Verordnung (EU) 

„4a. „blauer Wasserstoff“ Wasserstoff, 
der durch Reformation oder Pyro-
lyse aus Erdgas hergestellt wird 
und der den nach Maßgabe der 
Delegierten Verordnung (EU) 
2021/2139 der Kommission vom 
4. Juni 2021 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) 2020/852 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates durch Festlegung der techni-
schen Bewertungskriterien, an-
hand deren bestimmt wird, unter 
welchen Bedingungen davon aus-
zugehen ist, dass eine Wirt-
schaftstätigkeit einen wesentli-
chen Beitrag zum Klimaschutz 
oder zur Anpassung an den Klima-
wandel leistet, und anhand deren 
bestimmt wird, ob diese Wirt-
schaftstätigkeit erhebliche Beein-
trächtigungen eines der übrigen 
Umweltziele vermeidet (ABl. L 
442 vom 9.12.2021, S. 1), die zu-
letzt durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2022/1214 (ABl. L 188 
vom 15.7.2022, S. 1) geändert 
worden ist, geltenden technischen 
Bewertungskriterien zum Nach-
weis des wesentlichen Beitrags 
zum Klimaschutz genügt; in Be-
zug auf die Verringerung von 
Treibhausgasemissionen (THG-
Emissionen) muss danach der 
Mindestschwellenwert für die 
Einsparung der Lebenszyklus-
THG-Emissionen von 73,4 Pro-
zent gegenüber einem Vergleichs-
wert für fossile Brennstoffe er-
reicht werden; gemäß der Dele-
gierten Verordnung (EU) 
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2021/2139 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) 2020/852 (Ta-
xonomieverordnung) ist diese 
Verringerung gegenüber einem 
Vergleichswert von 94 Gramm 
Kohlendioxidäquivalent pro Me-
gajoule nachzuweisen, indem das 
entstehende Kohlendioxid abge-
schieden und gespeichert oder in 
Produkten dauerhaft gebunden 
wird; für die Erfüllung der Nach-
weispflicht für die dauerhafte 
Speicherung oder Bindung des 
Kohlendioxids gelten die Vorga-
ben gemäß der Durchführungs-
verordnung (EU) 2018/2066 der 
Kommission vom 19. Dezember 
2018 über die Überwachung von 
und die Berichterstattung über 
Treibhausgasemissionen gemäß 
der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates und zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 601/2012 der 
Kommission (ABl. L 334 vom 
31.12.2018, S. 1), die zuletzt 
durch die Delegierte Verordnung 
(EU) 2021/2139 (ABl. L 442 vom 
9.12.2021, S. 1) geändert worden 
ist, oder entsprechende EU-Vor-
gaben; die Einsparungen bei den 
Lebenszyklus-Treibhausgasemis-
sionen werden nach der in Arti-
kel 28 Absatz 5 der Richtlinie 
(EU) 2018/2001 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 zur För-
derung der Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen (ABl. L 
328 vom 21.12.2018, S. 82; ABl. 
L 139 vom 18.5.2022, S. 1) ge-
nannten Methode oder alternativ 
gemäß DIN EN ISO 14067:2018 
(119) oder DIN EN ISO 14064-
1:2018 (120) berechnet; soweit 
die Europäische Union in einem 
anderen verbindlichen Rechtsakt 
für die Herstellung von blauem 
Wasserstoff für die im Rahmen 
dieses Gesetzes einschlägigen 

2021/2139 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) 2020/852 (Ta-
xonomieverordnung) ist diese 
Verringerung gegenüber einem 
Vergleichswert von 94 Gramm 
Kohlendioxidäquivalent pro Me-
gajoule nachzuweisen, indem das 
entstehende Kohlendioxid abge-
schieden und gespeichert oder in 
Produkten dauerhaft gebunden 
wird; für die Erfüllung der Nach-
weispflicht für die dauerhafte 
Speicherung oder Bindung des 
Kohlendioxids gelten die Vorga-
ben gemäß der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2018/2066 der 
Kommission vom 19. Dezember 
2018 über die Überwachung von 
und die Berichterstattung über 
Treibhausgasemissionen gemäß 
der Richtlinie 2003/87/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des 
Rates und zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 601/2012 der 
Kommission (ABl. L 334 vom 
31.12.2018, S. 1), die zuletzt 
durch die Delegierte Verordnung 
(EU) 2021/2139 (ABl. L 442 vom 
9.12.2021, S. 1) geändert worden 
ist, oder entsprechende EU-Vor-
gaben; die Einsparungen bei den 
Lebenszyklus-Treibhausgasemis-
sionen werden nach der in Arti-
kel 28 Absatz 5 der Richtlinie 
(EU) 2018/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. 
Dezember 2018 zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuer-
baren Quellen (ABl. L 328 vom 
21.12.2018, S. 82; ABl. L 139 
vom 18.5.2022, S. 1) genannten 
Methode oder alternativ gemäß 
DIN EN ISO 14067:2018 (119)*) 
oder DIN EN ISO 14064-1:2018 
(120)*) berechnet; soweit die Eu-
ropäische Union in einem anderen 
verbindlichen Rechtsakt für die 
Herstellung von blauem Wasser-
stoff für die im Rahmen dieses Ge-
setzes einschlägigen Einsatzfelder 

                                                        
*) Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und in der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt. 



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 17 – Drucksache 20/7619 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 

Einsatzfelder andere Nachhaltig-
keitsanforderungen vorgibt, sind 
diese anzuwenden,“. 

andere Nachhaltigkeitsanforde-
rungen vorgibt, sind diese anzu-
wenden,“. 

bb) Nach Nummer 8 wird folgende Num-
mer 8a eingefügt: 

bb) u n v e r ä n d e r t  

„8a. „Energieleistungsvertrag“ eine 
vertragliche Vereinbarung zwi-
schen dem Begünstigten und dem 
Erbringer einer Maßnahme zur 
Energieeffizienzverbesserung, 
die während der gesamten Ver-
tragslaufzeit einer Überprüfung 
und Überwachung unterliegt und 
in deren Rahmen Investitionen 
für Arbeiten, Lieferungen oder 
Dienstleistungen in die betref-
fende Maßnahme zur Energieeffi-
zienzverbesserung in Bezug auf 
einen vertraglich vereinbarten 
Umfang an Energieeffizienzver-
besserungen oder ein anderes ver-
einbartes Energieleistungskrite-
rium, wie finanzielle Einsparun-
gen, getätigt werden,“. 

 

cc) Nach Nummer 9 wird folgende Num-
mer 9a eingefügt: 

cc) u n v e r ä n d e r t  

„9a. „Gebäudenetz“ ein Netz zur aus-
schließlichen Versorgung mit 
Wärme und Kälte von mindestens 
zwei und bis zu 16 Gebäuden und 
bis zu 100 Wohneinheiten,“. 

 

dd) Nach Nummer 10 wird folgende Num-
mer 10a eingefügt: 

dd) u n v e r ä n d e r t  

„10a. „gebäudetechnisches System“ die 
technische Ausrüstung eines Ge-
bäudes oder Gebäudeteils für 
Raumheizung, Raumkühlung, 
Lüftung, Warmwasserbereitung 
für den häuslichen Gebrauch, ein-
gebaute Beleuchtung, Gebäude-
automatisierung und -steuerung, 
Elektrizitätserzeugung am Ge-
bäudestandort oder für eine Kom-
bination derselben, einschließlich 
Systemen, die Energie aus erneu-
erbaren Quellen nutzen,“. 

 

ee) Nach Nummer 13 werden die folgen-
den Nummern 13a und 13b eingefügt: 

ee) Nach Nummer 13 werden die folgen-
den Nummern 13a und 13b eingefügt: 
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„13a. „größere Renovierung“ die Reno-
vierung eines Gebäudes, bei der 
mehr als 25 Prozent der wärme-
übertragenden Umfassungsfläche 
einer Renovierung unterzogen 
werden, 

„13a. u n v e r ä n d e r t  

13b. „grüner Wasserstoff“ Wasser-
stoff, der die Anforderungen nach 
Artikel 27 Absatz 3 Unterabsatz 
7 sowie Artikel 28 Absatz 5 in 
Verbindung mit Artikel 25 Ab-
satz 2 der Richtlinie (EU) 
2018/2001 in der jeweils gelten-
den Fassung erfüllt, wobei der 
Wasserstoff zur Speicherung oder 
zum Transport auch in anderen 
Energieträgern chemisch oder 
physikalisch gespeichert werden 
kann,“. 

13b. „grüner Wasserstoff“ Wasser-
stoff, der die Anforderungen nach 
Artikel 27 Absatz 3 Unterabsatz 
7 sowie Artikel 28 Absatz 5 in 
Verbindung mit Artikel 25 Ab-
satz 2 der Richtlinie (EU) 
2018/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2018 zur Förde-
rung der Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen 
(ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 
82) in der jeweils geltenden Fas-
sung erfüllt, wobei der Wasser-
stoff zur Speicherung oder zum 
Transport auch in anderen Ener-
gieträgern chemisch oder physi-
kalisch gespeichert werden 
kann,“. 

ff) Nach Nummer 14 wird folgende Num-
mer 14a eingefügt: 

ff) Nach Nummer 14 wird folgende Num-
mer 14a eingefügt: 

„14a. „Heizungsanlage“ eine Anlage 
zur Erzeugung von Raumwärme, 
Warmwasser oder einer Kombi-
nation davon einschließlich 
Hausübergabestationen, mit Aus-
nahme von handbeschickten Ein-
zelraumfeuerungsanlagen im 
Sinne des § 2 Nummer 3 und of-
fenen Kaminen nach § 2 Num-
mer 12 der Verordnung über 
kleine und mittlere Feuerungsan-
lagen vom 26. Januar 2010 
(BGBl. I S. 38), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 13. 
Oktober 2021 (BGBl. I S. 4676) 
geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung,“. 

„14a. „Heizungsanlage“ eine Anlage 
zur Erzeugung von Raumwärme, 
Warmwasser oder einer Kombi-
nation davon einschließlich 
Hausübergabestationen zum An-
schluss an ein Wärmenetz und  
Wärmeüberträger von unver-
meidbarer Abwärme, mit Aus-
nahme von handbeschickten Ein-
zelraumfeuerungsanlagen im 
Sinne des § 2 Nummer 3, offenen 
Kaminen nach § 2 Nummer 12 
und Badeöfen nach § 1 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe d der Verordnung über 
kleine und mittlere Feuerungsan-
lagen vom 26. Januar 2010 
(BGBl. I S. 38) in der jeweils gel-
tenden Fassung,“. 

gg) Nummer 16 wird wie folgt gefasst: gg) u n v e r ä n d e r t  

„16. (weggefallen),“.  



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 19 – Drucksache 20/7619 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 25. Ausschusses 

hh) In Nummer 29 wird das Wort „Festkör-
per-Wärmespeichern“ durch das Wort 
„Wärmespeichern“ ersetzt. 

hh) u n v e r ä n d e r t  

ii) Nach Nummer 29 wird folgende Num-
mer 29a eingefügt:  

ii) u n v e r ä n d e r t  

„29a. „System für die Gebäudeautoma-
tisierung und -steuerung“ ein Sys-
tem, das sämtliche Produkte, 
Software und Engineering-Leis-
tungen umfasst, mit denen ein 
energieeffizienter, wirtschaftli-
cher und sicherer Betrieb gebäu-
detechnischer Systeme durch au-
tomatische Steuerungen sowie 
durch die Erleichterung des ma-
nuellen Managements dieser ge-
bäudetechnischen Systeme unter-
stützt werden kann,“.  

 

jj) Nach Nummer 30 wird folgende Num-
mer 30a eingefügt: 

jj) u n v e r ä n d e r t  

„30a. „unvermeidbare Abwärme“ der 
Anteil der Wärme, der als Neben-
produkt in einer Industrie- oder 
Gewerbeanlage oder im tertiären 
Sektor aufgrund thermodynami-
scher Gesetzmäßigkeiten anfällt, 
nicht durch Anwendung des Stan-
des der Technik vermieden wer-
den kann, in einem Produktions-
prozess nicht nutzbar ist und ohne 
den Zugang zu einem Wärme-
netzungenutzt in Luft oder Was-
ser abgeleitet werden würde,“. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: b) u n v e r ä n d e r t  

aa) In Nummer 5 wird das Wort „; oder“ 
durch ein Komma ersetzt. 

 

bb) Nummer 6 wird durch die folgenden 
Nummern 6 und 7 ersetzt: 

 

„6. die aus grünem Wasserstoff oder 
den daraus hergestellten Deriva-
ten erzeugte Wärme oder 

 

7. die dem Erdboden oder dem Was-
ser entnommene und technisch 
nutzbar gemachte oder aus 
Wärme nach den Nummern 1 bis 
6 technisch nutzbar gemachte 
Kälte.“ 
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c) Absatz 3 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: c) u n v e r ä n d e r t  

„1. Biomasse im Sinne der Biomassever-
ordnung vom 21. Juni 2001 (BGBl. I 
S. 1234), in der jeweils geltenden Fas-
sung,“. 

 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Wörter „grundlegen-
den Renovierung gemäß § 52 Absatz 2“ 
durch die Wörter „größeren Renovierung ge-
mäß § 3 Nummer 13a“ ersetzt. 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Die Länder können durch Landes-
recht für öffentliche Gebäude, mit Aus-
nahme der öffentlichen Gebäude des Bun-
des, eigene Regelungen zur Erfüllung der 
Vorbildfunktion treffen und zu diesem 
Zweck von den Vorschriften dieses Gesetzes 
abweichen. Hiervon ausgenommen sind 
Vorgaben für die Berechnungsgrundlagen 
und -verfahren nach Teil 2 Abschnitt 3.“ 

„(4) Die Länder können durch Landes-
recht für öffentliche Gebäude, mit Aus-
nahme der öffentlichen Gebäude des Bun-
des, eigene Regelungen zur Erfüllung der 
Vorbildfunktion treffen und zu diesem 
Zweck über die Vorschriften dieses Geset-
zes hinausgehen. Hiervon ausgenommen 
sind Vorgaben für die Berechnungsgrundla-
gen und -verfahren nach Teil 2 Abschnitt 3.“ 

5. In § 6a Satz 1 werden die Wörter „Wirtschaft und 
Energie“ durch die Wörter „Wirtschaft und Kli-
maschutz“ und die Wörter „Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz“ durch die 
Wörter „Bundesministerium der Justiz“ ersetzt. 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. In § 7 Absatz 1 und 5 werden jeweils die Wörter 
„Wirtschaft und Energie“ durch die Wörter „Wirt-
schaft und Klimaschutz“ und die Wörter „Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat“ 
durch die Wörter „Bundesministerium für Woh-
nen, Stadtentwicklung und Bauwesen“ ersetzt. 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. In § 9 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 werden je-
weils die Wörter „Wirtschaft und Energie“ durch 
die Wörter „Wirtschaft und Klimaschutz“ und die 
Wörter „Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat“ durch die Wörter „Bundesministe-
rium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwe-
sen“ ersetzt. 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. Nach § 9 wird folgender § 9a eingefügt: 8. u n v e r ä n d e r t  

„§ 9a 

 

Länderregelung  

Die Länder können durch Landesrecht wei-
tergehende Anforderungen an die Erzeugung und 
Nutzung von Strom oder Wärme sowie Kälte aus 
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erneuerbaren Energien in räumlichem Zusam-
menhang mit Gebäuden sowie weitergehende An-
forderungen oder Beschränkungen an Stromdi-
rektheizungen stellen.“ 

9. § 10 wird wie folgt geändert: 9. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: a) Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. die Anforderungen nach den §§ 71 bis 
71h erfüllt werden.“ 

„3. die Anforderungen nach § 71 Ab-
satz 1 erfüllt werden.“ 

b)  Absatz 5 wird aufgehoben. b)  Die Absätze 4 und 5 werden aufgehoben. 

10. § 22 Absatz 5 wird wie folgt geändert:  10. u n v e r ä n d e r t  

a) In Satz 1 werden die Wörter „Wirtschaft und 
Energie“ durch die Wörter „Wirtschaft und 
Klimaschutz“ und die Wörter „Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat“ 
durch die Wörter „Bundesministerium für 
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen“ 
ersetzt. 

 

b) In Satz 3 wird das Wort „Fernwärmenetz“ 
durch das Wort „Wärmenetz“ ersetzt. 

 

c) In Satz 4 werden die Wörter „Wirtschaft und 
Energie“ durch die Wörter „Wirtschaft und 
Klimaschutz“ und die Wörter „Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat“ 
durch die Wörter „Bundesministerium für 
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen“ 
ersetzt. 

 

11. § 31 wird wie folgt geändert: 11. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 werden die Wörter „und 34 bis 
45“ gestrichen. 

 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „Wirtschaft 
und Energie“ durch die Wörter „Wirtschaft 
und Klimaschutz“ und die Wörter „Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat“ 
durch die Wörter „Bundesministerium für 
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen“ 
ersetzt. 

 

12. Die Überschrift von Teil 2 Abschnitt 4 wird ge-
strichen.  

12. u n v e r ä n d e r t  

13. Die Angaben zu den §§ 34 bis 45 werden wie folgt 
gefasst: 

13. Die §§ 34 bis 45 werden wie folgt gefasst: 

„§ 34 (weggefallen) „§ 34 u n v e r ä n d e r t  

§ 35 (weggefallen) § 35 u n v e r ä n d e r t  

§ 36 (weggefallen) § 36 u n v e r ä n d e r t  
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§ 37 (weggefallen) § 37 u n v e r ä n d e r t  

§ 38 (weggefallen) § 38 u n v e r ä n d e r t  

§ 39 (weggefallen) § 39 u n v e r ä n d e r t  

§ 40 (weggefallen) § 40 u n v e r ä n d e r t  

§ 41 (weggefallen) § 41 u n v e r ä n d e r t  

§ 42 (weggefallen) § 42 u n v e r ä n d e r t  

§ 43 (weggefallen) § 43 u n v e r ä n d e r t  

§ 44 (weggefallen) § 44 u n v e r ä n d e r t  

§ 45 (weggefallen)“. § 45 u n v e r ä n d e r t  

14. Die Überschrift von Teil 3 wird wie folgt gefasst: 14. u n v e r ä n d e r t  

„Teil 3 

 

Anforderungen an bestehende Gebäude“.  

15. Die Überschrift von Teil 3 Abschnitt 1 wird ge-
strichen. 

15. u n v e r ä n d e r t  

16. In § 47 Absatz 4 werden nach dem Wort „sind“ 
die Wörter „bei Wohngebäuden mit nicht mehr als 
zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer eine 
Wohnung selbst bewohnt,“ eingefügt. 

16. u n v e r ä n d e r t  

17. In § 50 Absatz 4 Satz 4 werden die Wörter „Wirt-
schaft und Energie“ durch die Wörter „Wirtschaft 
und Klimaschutz“ und die Wörter „Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat“ durch die 
Wörter „Bundesministerium für Wohnen, Stadt-
entwicklung und Bauwesen“ ersetzt. 

17. u n v e r ä n d e r t  

18. Dem § 51 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 18. Dem § 51 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Abweichend von Satz 1 Nummer 2 sind in Fäl-
len, bei denen die hinzukommende zusammen-
hängende Nutzfläche mehr als 100 Prozent der 
Nutzfläche des bisherigen Gebäudes beträgt oder 
größer als 250 Quadratmeter ist, die Anforderun-
gen nach den §§ 18 und 19 einzuhalten.“ 

„Abweichend von Satz 1 Nummer 2 sind in Fäl-
len, bei denen die hinzukommende zusammen-
hängende Nutzfläche mehr als 100 Prozent der 
Nutzfläche des bisherigen Gebäudes beträgt, die 
Anforderungen nach den §§ 18 und 19 einzuhal-
ten.“ 

19. Die Überschrift von Teil 3 Abschnitt 2 wird ge-
strichen.  

19. u n v e r ä n d e r t  

20. Die Angaben zu den §§ 52 bis 56 werden wie folgt 
gefasst: 

20. Die §§ 52 bis 56 werden wie folgt gefasst: 

„§ 52 (weggefallen) „§ 52 u n v e r ä n d e r t  

§ 53 (weggefallen) § 53 u n v e r ä n d e r t  

§ 54 (weggefallen) § 54 u n v e r ä n d e r t  
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§ 55 (weggefallen)  § 55 u n v e r ä n d e r t  

§ 56 (weggefallen)“. § 56 u n v e r ä n d e r t  

21. Nach § 60 wird folgender § 60a eingefügt: 21. Nach § 60 wird folgender § 60a eingefügt: 

„§ 60a „§ 60a 

Prüfung und Optimierung von Wärmepumpen Prüfung und Optimierung von Wärmepumpen 

(1) Wärmepumpen, die als Heizungsanlage 
zum Zweck der Inbetriebnahme in einem Ge-
bäude mit mindestens sechs Wohnungen oder 
sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten oder 
zur Einspeisung in ein Gebäudenetz, an das min-
destens sechs Wohnungen oder sonstige selbstän-
dige Nutzungseinheiten angeschlossen sind, nach 
Ablauf des 31. Dezember 2023 eingebaut oder 
aufgestellt werden, müssen nach einer vollständi-
gen Heizperiode, spätestens jedoch zwei Jahre 
nach Inbetriebnahme, einer Betriebsprüfung un-
terzogen werden. Satz 1 ist nicht für Warmwas-
ser-Wärmepumpen oder Luft-Luft-Wärmepum-
pen anzuwenden. Die Betriebsprüfung nach 
Satz 1 muss für Wärmepumpen, die nicht einer 
Fernkontrolle unterliegen, spätestens alle fünf 
Jahre wiederholt werden.  

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Betriebsprüfung nach Absatz 1 um-
fasst 

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Überprüfung, ob ein hydraulischer Ab-
gleich durchgeführt wurde, 

 

2. die Überprüfung der Regelparameter der An-
lage einschließlich der Einstellung  

 

a) der Heizkurve,   

b) der Abschalt- oder Absenkzeiten,   

c) der Heizgrenztemperatur,   

d) der Einstellparameter der Warmwasser-
bereitung,  

 

e) der Pumpeneinstellungen sowie   

f) der Einstellungen von Bivalenzpunkt 
und Betriebsweise im Fall einer Wär-
mepumpen-Hybridheizung, 

 

3. die Überprüfung der Vor- und Rücklauftem-
peraturen und der Funktionstüchtigkeit des 
Ausdehnungsgefäßes, 

 

4. die messtechnische Auswertung der Jahres-
arbeitszahl und bei größeren Abweichungen 
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von der erwarteten Jahresarbeitszahl Emp-
fehlungen zur Verbesserung der Effizienz 
durch Maßnahmen an der Heizungsanlage, 
der Heizverteilung, dem Verhalten oder der 
Gebäudehülle, 

5. die Prüfung des Füllstandes des Kältemittel-
kreislaufs, 

 

6. die Überprüfung der hydraulischen Kompo-
nenten, 

 

7. die Überprüfung der elektrischen An-
schlüsse, 

 

8. die Kontrolle des Zustands der Außenein-
heit, sofern vorhanden, und 

 

9. die Sichtprüfung der Dämmung der Rohrlei-
tungen des Wasserheizungssystems. 

 

(3) Die Betriebsprüfung nach Absatz 1 in 
Verbindung mit Absatz 2 ist von einer fachkundi-
gen Person durchzuführen, die eine erfolgreiche 
Schulung im Bereich der Überprüfung von Wär-
mepumpen, die die Inhalte von Absatz 2 abdeckt, 
durchlaufen hat. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Fachkundig sind insbesondere (4) Fachkundig sind insbesondere 

1. Schornsteinfeger nach Anlage A Nummer 12 
zu der Handwerksordnung, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Handwerker der Gewerbe Installateur und 
Heizungsbauer nach Anlage A Nummer 24 
zu der Handwerksordnung,  

2. Installateure und Heizungsbauer nach An-
lage A Nummer 24 zu der Handwerksord-
nung,  

3. Kälteanlagenbauer nach Anlage A Num-
mer 18 zu der Handwerksordnung,  

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Ofen- und Luftheizungsbauer nach Anlage A 
Nummer 2 zu der Handwerksordnung,  

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Elektrotechniker nach Anlage A Nummer 25 
zu der Handwerksordnung oder 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Energieberater, die auf der Energieeffizienz-
Expertenliste für Förderprogramme des Bun-
des stehen. 

6. u n v e r ä n d e r t  

(5) Das Ergebnis der Prüfung und der etwa-
ige Optimierungsbedarf hinsichtlich der Anforde-
rungen nach Absatz 1 ist schriftlich festzuhalten 
und dem Verantwortlichen zum Nachweis zu 
übersenden. Die erforderlichen Optimierungs-
maßnahmen sind innerhalb von einem Jahr nach 
der Betriebsprüfung durchzuführen. Das Ergebnis 
der Prüfung nach Satz 1 und ein Nachweis über 
die durchgeführten Arbeiten nach Satz 2 sind auf 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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Verlangen dem Mieter unverzüglich vorzulegen. 
Satz 3 ist auf Pachtverhältnisse und auf sonstige 
Formen der entgeltlichen Nutzungsüberlassung 
von Gebäuden oder Wohnungen entsprechend an-
zuwenden.“ 

22. Nach § 60a werden die folgenden §§ 60b und 60c 
eingefügt: 

22. Nach § 60a werden die folgenden §§ 60b und 60c 
eingefügt: 

„§ 60b „§ 60b 

Prüfung und Optimierung älterer Heizungsanla-
gen 

Prüfung und Optimierung älterer Heizungsanla-
gen 

(1) Eine Heizungsanlage mit Wasser als 
Wärmeträger, die nach Ablauf des 30. September 
2009 eingebaut oder aufgestellt wurde, keine 
Wärmepumpe ist und in einem Gebäude mit min-
destens sechs Wohnungen oder sonstigen selb-
ständigen Nutzungseinheiten betrieben wird, ist 
innerhalb eines Jahres nach Ablauf von 15 Jahren 
nach Einbau oder Aufstellung einer Heizungsprü-
fung und Heizungsoptimierung zu unterziehen. 
Eine Heizungsanlage mit Wasser als Wärmeträ-
ger, die vor dem 1. Oktober 2009 eingebaut oder 
aufgestellt wurde und in einem Gebäude mit min-
destens sechs Wohnungen oder sonstigen selb-
ständigen Nutzungseinheiten betrieben wird, ist 
bis zum Ablauf des 30. September 2027 einer Hei-
zungsprüfung und Heizungsoptimierung zu unter-
ziehen. In der Heizungsprüfung nach den Sätzen 1 
oder 2 ist zu prüfen, 

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. ob die zum Betrieb der Heizung einstellbaren 
technischen Parameter für den Betrieb der 
Anlage zur Wärmeerzeugung hinsichtlich 
der Energieeffizienz optimiert sind, 

 

2. ob eine effiziente Heizungspumpe im 
Heizsystem eingesetzt wird, 

 

3. inwieweit Dämmmaßnahmen von Rohrlei-
tungen oder Armaturen durchgeführt werden 
sollten und 

 

4. welche Maßnahmen zur Absenkung der Vor-
lauftemperatur nach Inaugenscheinnahme 
durchgeführt werden können. 

 

(2) Zur Optimierung einer Anlage zur Wär-
meerzeugung nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 
sind unter Berücksichtigung möglicher negativer 
Auswirkungen auf die Bausubstanz des Gebäudes 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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und die menschliche Gesundheit regelmäßig not-
wendig: 

1. die Absenkung der Vorlauftemperatur oder 
die Optimierung der Heizkurve bei groben 
Fehleinstellungen, 

 

2. die Aktivierung der Nachtabsenkung, Nach-
tabschaltung oder andere zum Nutzungspro-
fil sowie zu der Umgebungstemperatur pas-
sende Absenkungen oder Abschaltungen der 
Heizungsanlage und eine Information des 
Betreibers, insbesondere zur Sommerab-
schaltung, Urlaubsabsenkung oder Anwe-
senheitssteuerung, 

 

3. die Optimierung des Zirkulationsbetriebs un-
ter Berücksichtigung geltender Regelungen 
zum Gesundheitsschutz, 

 

4. die Überprüfung der ordnungsgemäßen Ein-
stellung der Umwälzpumpe, 

 

5. die Absenkung der Warmwassertemperatu-
ren unter Berücksichtigung geltender Rege-
lungen zum Gesundheitsschutz, 

 

6. die Absenkung der Heizgrenztemperatur, um 
die Heizperiode und -tage zu verringern, und 

 

7. die Information des Eigentümers oder Nut-
zers über weitergehende Einsparmaßnahmen 
und den Einsatz erneuerbarer Energien, ins-
besondere die Vorgaben des § 71 Absatz 1 
für Heizungsanlagen. 

 

(3) Die Heizungsprüfung nach Absatz 1 ist 
von einer fachkundigen Person im Sinne des § 60a 
Absatz 3 durchzuführen. Fachkundig sind insbe-
sondere Personen nach § 60a Absatz 4 Num-
mer 1, 2 und 4. 

(3) Die Heizungsprüfung nach Absatz 1 ist 
von einer fachkundigen Person im Sinne des § 60a 
Absatz 3 durchzuführen. Fachkundig sind insbe-
sondere Personen nach § 60a Absatz 4 Num-
mer 1, 2, 4 und 6. 

(4) Die Heizungsprüfung nach Absatz 1 so-
wie danach erforderliche Maßnahmen zur Opti-
mierung sollen im Zusammenhang mit ohnehin 
stattfindenden Tätigkeiten oder Maßnahmen der 
fachkundigen Personen nach Absatz 3, insbeson-
dere bei der Durchführung von Kehr- und Über-
prüfungstätigkeiten oder einer Feuerstättenschau 
nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz 
vom 26. November 2008 (BGBl. I S. 2242) in der 
jeweils gültigen Fassung, oder bei Heizungswar-
tungsarbeiten, angeboten und durchgeführt wer-
den. Die Heizungsprüfung kann auch im Rahmen 
der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs 
nachgewiesen werden. 

(4) Die Heizungsprüfung nach Absatz 1 so-
wie danach erforderliche Maßnahmen zur Opti-
mierung sollen im Zusammenhang mit ohnehin 
stattfindenden Tätigkeiten oder Maßnahmen der 
fachkundigen Personen nach Absatz 3, insbeson-
dere bei der Durchführung von Kehr- und Über-
prüfungstätigkeiten oder einer Feuerstättenschau 
nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz 
vom 26. November 2008 (BGBl. I S. 2242) in der 
jeweils geltenden Fassung, oder bei Heizungs-
wartungsarbeiten, angeboten und durchgeführt 
werden. Die Heizungsprüfung kann auch im Rah-
men der Durchführung eines hydraulischen Ab-
gleichs nachgewiesen werden. 
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(5) Das Ergebnis der Prüfung nach Ab-
satz 1 Satz 3 und der etwaige Optimierungsbedarf 
sind schriftlich festzuhalten und dem Verantwort-
lichen zum Nachweis zu übersenden. Sofern die 
Prüfung Optimierungsbedarf nach Absatz 1 
Satz 3 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 2 
aufzeigt, sind die Optimierungsmaßnahmen in-
nerhalb von einem Jahr nach der Heizungsprüfung 
durchzuführen und schriftlich festzuhalten. Das 
Ergebnis der Prüfung nach Satz 1 und der Nach-
weis nach Satz 2 sind auf Verlangen dem Mieter 
unverzüglich vorzulegen. § 60a Absatz 5 Satz 4 
ist entsprechend anzuwenden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die Wiederholung der Überprüfung ist 
nicht erforderlich, wenn nach der Inspektion an 
der betreffenden Heizungsanlage oder an der be-
treffenden kombinierten Heizungs- und Lüftungs-
anlage keine Änderungen vorgenommen wurden 
oder in Bezug auf den Wärmebedarf des Gebäu-
des oder des konditionierten Bereichs keine Än-
derungen eingetreten sind. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Die Verpflichtung zur Heizungsprü-
fung entfällt bei Heizungsanlagen mit standardi-
sierter Gebäudeautomation nach § 71a sowie bei 
Wärmepumpen, die nach § 60a einer Betriebsprü-
fung unterzogen werden. Ebenfalls von der Ver-
pflichtung nach Absatz 1 ausgenommen sind, so-
fern die Gesamtauswirkungen eines solchen An-
satzes gleichwertig sind, Heizungsanlagen oder 
kombinierte Heizungs- und Lüftungsanlagen, die  

(7) u n v e r ä n d e r t  

1. unter eine vertragliche Vereinbarung über 
ein Niveau der Gesamtenergieeffizienz oder 
eine Energieeffizienzverbesserung fallen, 
insbesondere unter einen Energieleistungs-
vertrag gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 8a, 
oder  

 

2. von einem Versorgungsunternehmen oder 
einem Netzbetreiber betrieben werden und 
demnach systemseitigen Maßnahmen zur 
Überwachung der Effizienz unterliegen. 

 

(8) Bei einer Ausnahme von der Inspekti-
onsverpflichtung nach Absatz 7 Satz 1 sind zum 
Nachweis der Ausstattung des Gebäudes mit Sys-
temen für die Gebäudeautomatisierung nach § 71a 
Projektunterlagen in überprüfbarer Form vorzule-
gen. Für eine Ausnahme von der Inspektionsver-
pflichtung nach Absatz 7 Satz 2 sind zum Nach-
weis der Gleichwertigkeit der Maßnahmen fol-
gende Unterlagen und Nachweise vorzulegen: 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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1. Unterlagen über die Gebäude-, Anlagen- und 
Betreiberdaten, 

 

2. der Nachweis, dass die Anlagen unter ein 
vereinbartes Kriterium für die Gesamtener-
gieeffizienz fallen, in Form eines geeigneten 
Energieleistungsvertrages und 

 

3. der Nachweis, dass die Anlagen von einem 
Versorgungsunternehmen oder einem Netz-
betreiber betrieben werden, unter Vorlage ei-
nes geeigneten Betreibervertrages. 

 

§ 60c § 60c 

Hydraulischer Abgleich und weitere Maßnahmen 
zur Heizungsoptimierung 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Ein Heizungssystem mit Wasser als 
Wärmeträger ist nach dem Einbau oder der Auf-
stellung einer Heizungsanlage zum Zweck der In-
betriebnahme in Gebäuden mit mindestens sechs 
Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nut-
zungseinheiten hydraulisch abzugleichen.  

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Durchführung des hydraulischen 
Abgleichs im Sinne dieser Regelung beinhaltet 
unter Berücksichtigung aller wesentlichen Kom-
ponenten des Heizungssystems mindestens fol-
gende Planungs- und Umsetzungsleistungen: 

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. eine raumweise Heizlastberechnung,  1. u n v e r ä n d e r t  

2. eine Prüfung und nötigenfalls eine Optimie-
rung der Heizflächen im Hinblick auf eine 
möglichst niedrige Vorlauftemperatur und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Anpassung der Vorlauftemperaturrege-
lung. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Für die raumweise Heizlastberechnung ist das in 
der DIN EN 12831, Teil 1, Ausgabe September 
2017, in Verbindung mit DIN/TS 12831, Teil 1, 
Ausgabe April 2020,*) vorgesehene Verfahren an-
zuwenden.  

Für die raumweise Heizlastberechnung ist das in 
der DIN EN 12831, Teil 1, Ausgabe September 
2017, in Verbindung mit DIN/TS 12831, Teil 1, 
Ausgabe April 2020,3 vorgesehene Verfahren anzu-
wenden. 

(3) Der hydraulische Abgleich ist nach 
Maßgabe des Verfahrens B nach der ZVSHK-
Fachregel „Optimierung von Heizungsanlagen im 
Bestand“, VdZ – Wirtschaftsvereinigung Ge-

(3) u n v e r ä n d e r t  

                                                        
 
3 Für die raumweise Heizlastberechnung gilt das Verfahren der DIN EN 12831, Teil 1, Ausgabe September 2017, in Verbindung mit DIN/TS 

12831, Teil 1, Ausgabe April 2020, die bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen und beim Deutschen Patentamt archivmäßig gesichert 
hinterlegt sind. 
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bäude und Energie e. V., 1. aktualisierte Neuauf-
lage April 2022, Nummer 4.2. oder nach einem 
gleichwertigen Verfahren durchzuführen. 

(4) Die Bestätigung des hydraulischen Ab-
gleichs ist einschließlich der Einstellungswerte, 
der Heizlast des Gebäudes, der eingestellten Leis-
tung der Wärmeerzeuger und der raumweisen 
Heizlastberechnung, der Auslegungstemperatur, 
der Einstellung der Regelung und des Drückens 
im Ausdehnungsgefäß schriftlich festzuhalten 
und dem Verantwortlichen mitzuteilen. Die Be-
stätigung nach Satz 1 ist auf Verlangen dem Mie-
ter unverzüglich vorzulegen. § 60a Absatz 5 
Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.“ 

(4) u n v e r ä n d e r t  

23. § 64 wird wie folgt geändert: 23. § 64 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird aufgehoben.  a) u n v e r ä n d e r t  

b) Absatz 2 wird Absatz 1. b) Die Absatzbezeichnung „(2)“ wird gestri-
chen.  

c) Die folgenden Absätze 2 bis 6 werden ange-
fügt: 

c) entfällt 

„(2) Umwälzpumpen, die in Heiz- oder 
Kältekreisen extern verbaut und nicht in ei-
nen Wärme- oder Kälteerzeuger integriert 
sind, sowie Trinkwasser-Zirkulationspum-
pen sind bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2026 auszutauschen, sofern sie nicht die Vo-
raussetzungen der Absätze 3 bis 5 erfüllen. 
Die Frist nach Satz 1 verlängert sich um 
sechs Monate, wenn innerhalb dieser Zeit ein 
Austausch der Heizungsanlage durchgeführt 
wird. 

 

(3) Nassläufer-Umwälzpumpen dür-
fen einen Energieeffizienzindex von 0,23 
nicht überschreiten. Sie müssen den Anfor-
derungen des Anhangs I Nummer 1.2 zu der 
Verordnung (EG) Nr. 641/2009 der Kom-
mission von 22. Juli 2009 zur Durchführung 
der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick auf 
die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung von externen 
Nassläufer-Umwälzpumpen und in Produkte 
integrierten Nassläufer-Umwälzpumpen 
(ABl. L 191 vom 23.7.2009, S. 35), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2019/1781 (ABl. 
L 272 vom 25.10.2019, S. 74) geändert wor-
den ist, entsprechen.  
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(4) Trockenläufer-Umwälzpumpen 
dürfen einen Mindesteffizienzindex von 0,4 
nicht unterschreiten. Sie müssen den Anfor-
derungen der Verordnung (EU) 
Nr. 547/2012 der Kommission vom 25. Juni 
2012 zur Durchführung der Richtlinie 
2009/125/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates im Hinblick auf die Festlegung 
von Anforderungen an die umweltgerechte 
Gestaltung von Wasserpumpen (ABl. L 165 
vom 26.6.2012, S. 28), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2016/2282 (ABl. L 346 
vom 20.12.2016, S. 51) geändert worden ist, 
entsprechen. 

 

(5) Trinkwasser-Zirkulationspumpen 
müssen über einen elektronisch kommutier-
ten Motor verfügen. 

 

(6) Die Absätze 2 bis 5 sind nur in Ge-
bäuden mit mindestens sechs Wohnungen 
oder sonstigen selbständigen Nutzungsein-
heiten anzuwenden.“ 

 

24. § 69 wird wie folgt geändert: 24. u n v e r ä n d e r t  

a) Der Wortlaut wird Absatz 1.  

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:  

„(2) Der Eigentümer eines Gebäudes 
hat dafür Sorge zu tragen, dass die Wärme-
abgabe von bisher ungedämmten, zugängli-
chen Wärmeverteilungs- und Warmwasser-
leitungen, die sich nicht in beheizten Räu-
men befinden, nach Anlage 8 begrenzt 
wird.“ 

 

25. Die Überschrift des Teils 4 Abschnitt 2 Unterab-
schnitt 4 wird wie folgt gefasst: 

25. u n v e r ä n d e r t  

„Unterabschnitt 4 

 

Anforderungen an Heizungsanlagen; Betriebs-
verbot für Heizkessel“. 
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26. § 71 wird durch die folgenden §§ 71 bis 71p er-
setzt: 

26. § 71 wird durch die folgenden §§ 71 bis 71p er-
setzt: 

„§ 71 „§ 71 

Anforderungen an eine Heizungsanlage Anforderungen an eine Heizungsanlage 

(1) Eine Heizungsanlage darf zum Zweck 
der Inbetriebnahme in einem Gebäude nur einge-
baut oder aufgestellt werden, wenn sie mindestens 
65 Prozent der mit der Anlage bereitgestellten 
Wärme mit erneuerbaren Energien oder unver-
meidbarer Abwärme nach Maßgabe der Absätze 4 
bis 6 sowie der §§ 71b bis 71h erzeugt. Satz 1 ist 
entsprechend für eine Heizungsanlage anzuwen-
den, die in ein Gebäudenetz einspeist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Gebäudeeigentümer kann frei wäh-
len, mit welcher Heizungsanlage die Anforderun-
gen nach Absatz 1 erfüllt werden. Die Einhaltung 
der Anforderungen des Absatzes 1 in Verbindung 
mit den §§ 71a bis 71h Satz 1 ist auf Grundlage 
von Berechnungen nach der DIN V 18599: 2018-
09 durch eine nach § 88 berechtigte Person vor In-
betriebnahme nachzuweisen. Der Gebäudeeigen-
tümer ist verpflichtet, die Heizungsanlage nach 
den Anforderungen des Nachweises einzubauen 
oder aufzustellen und zu betreiben. Der Nachweis 
ist von dem Eigentümer und von dem Aussteller 
mindestens zehn Jahre aufzubewahren und der 
nach Landesrecht zuständigen Behörde sowie 
dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
auf Verlangen vorzulegen. Abweichend von Satz 1 
darf bei einem zu errichtenden Gebäude keine 
Heizungsanlage mit Biomasse zur Einhaltung der 
Anforderungen des Absatzes 1 eingebaut oder 
aufgestellt werden.  

(2) Der Gebäudeeigentümer kann frei wäh-
len, mit welcher Heizungsanlage die Anforderun-
gen nach Absatz 1 erfüllt werden. Die Einhaltung 
der Anforderungen des Absatzes 1 in Verbindung 
mit den §§ 71b bis 71h ist auf Grundlage von Be-
rechnungen nach der DIN V 18599: 2018-09*) 
durch eine nach § 88 berechtigte Person vor Inbe-
triebnahme nachzuweisen. Der Gebäudeeigentü-
mer ist verpflichtet, die Heizungsanlage nach den 
Anforderungen des Nachweises einzubauen oder 
aufzustellen und zu betreiben. Der Nachweis ist 
von dem Eigentümer und von dem Aussteller 
mindestens zehn Jahre aufzubewahren und der 
nach Landesrecht zuständigen Behörde sowie 
dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
auf Verlangen vorzulegen.  

(3) Die Anforderungen des Absatzes 1 gel-
ten für die folgenden Anlagen einzeln oder in 
Kombination miteinander als erfüllt, so dass ein 
Nachweis nach Absatz 2 Satz 2 nicht erforderlich 
ist, wenn sie zum Zweck der Inbetriebnahme in 
einem Gebäude oder der Einspeisung in ein Ge-
bäudenetz eingebaut oder aufgestellt werden und 
den Wärmebedarf des Gebäudes, der durch die 
Anlagen versorgten Wohnungen oder sonstigen 
selbständigen Nutzungseinheiten oder des Gebäu-
denetzes vollständig decken: 

(3) Die Anforderungen des Absatzes 1 gel-
ten für die folgenden Anlagen einzeln oder in 
Kombination miteinander als erfüllt, so dass ein 
Nachweis nach Absatz 2 Satz 2 nicht erforderlich 
ist, wenn sie zum Zweck der Inbetriebnahme in 
einem Gebäude oder der Einspeisung in ein Ge-
bäudenetz eingebaut oder aufgestellt werden und 
den Wärmebedarf des Gebäudes, der durch die 
Anlagen versorgten Wohnungen oder sonstigen 
selbständigen Nutzungseinheiten oder des Gebäu-
denetzes vollständig decken: 

                                                        
*) Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und in der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt. 
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1. Hausübergabestation zum Anschluss an ein 
Wärmenetz nach Maßgabe des § 71b, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. elektrisch angetriebene Wärmepumpe nach 
Maßgabe des § 71c, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Stromdirektheizung nach Maßgabe des 
§ 71d,  

3. u n v e r ä n d e r t  

4. solarthermische Anlage nach Maßgabe des 
§ 71e, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Heizungsanlage zur Nutzung von Biomasse 
oder grünem oder blauem Wasserstoff ein-
schließlich daraus hergestellter Derivate 
nach Maßgabe der §§ 71f und 71g oder 

5. Heizungsanlage zur Nutzung von Biomasse 
oder grünem oder blauem Wasserstoff ein-
schließlich daraus hergestellter Derivate 
nach Maßgabe der §§ 71f und 71g,  

6. Wärmepumpen-Hybridheizung bestehend 
aus einer elektrisch angetriebenen Wärme-
pumpe in Kombination mit einer Gas-, Bio-
masse- oder Flüssigbrennstofffeuerung nach 
Maßgabe des § 71h. 

6. Wärmepumpen-Hybridheizung bestehend 
aus einer elektrisch angetriebenen Wärme-
pumpe in Kombination mit einer Gas-, Bio-
masse- oder Flüssigbrennstofffeuerung nach 
Maßgabe des § 71h Absatz 1 oder 

 7. Solarthermie-Hybridheizung bestehend 
aus einer solarthermischen Anlage nach 
Maßgabe der §§ 71e und 71h Absatz 2 in 
Kombination mit einer Gas-, Biomasse- 
oder Flüssigbrennstofffeuerung nach 
Maßgabe des § 71h Absatz 4. 

Satz 1 Nummer 5 ist nicht für eine Heizungsan-
lage zur Nutzung von Biomasse anzuwenden, die 
zum Zweck der Inbetriebnahme in einem zu er-
richtenden Gebäude eingebaut oder aufgestellt 
wird oder zur Versorgung von einem zu errichten-
den Gebäude über ein Gebäudenetz neu eingebaut 
oder aufgestellt wird. Beim Betrieb einer Hei-
zungsanlage nach Satz 1 Nummer 5 und 6 hat der 
Betreiber sicherzustellen, dass die Anforderungen 
an die Belieferung des jeweiligen Brennstoffs aus 
§ 71f Absatz 2 bis 4 und § 71g Absatz 3 Num-
mer 2 eingehalten werden.  

Beim Betrieb einer Heizungsanlage nach Satz 1 
Nummer 5 bis 7 hat der Betreiber sicherzustellen, 
dass die Anforderungen an die Belieferung des je-
weiligen Brennstoffs aus § 71f Absatz 2 bis 4 und 
§ 71g Nummer 2 und 3 eingehalten werden.  

(4) Die Pflicht nach Absatz 1 ist anzuwen-
den 

(4) Die Pflicht nach Absatz 1 ist anzuwen-
den 

1. bei einer Heizungsanlage, die sowohl Raum-
wärme als auch Warmwasser erzeugt, auf 
das Gesamtsystem, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. bei einer Heizungsanlage, in der Raum-
wärme und Warmwasser getrennt voneinan-
der erzeugt werden, nur auf das Einzelsys-
tem, das neu eingebaut oder aufgestellt wird, 
oder 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. bei mehreren Heizungsanlagen in einem Ge-
bäude oder in zur Wärmeversorgung verbun-
denen Gebäuden nach Absatz 1 Satz 2 ent-
weder auf die einzelne Heizungsanlage, die 
ersetzt und neu eingebaut oder aufgestellt 
wird, oder auf die Gesamtheit aller installier-
ten Heizungsanlagen. 

3. bei mehreren Heizungsanlagen in einem Ge-
bäude oder in einem Quartier bei zur Wär-
meversorgung verbundenen Gebäuden nach 
Absatz 1 Satz 2 entweder auf die einzelne 
Heizungsanlage, die neu eingebaut oder auf-
gestellt wird, oder auf die Gesamtheit aller 
installierten Heizungsanlagen. 

 Sofern die neu eingebaute Heizungsanlage eine 
bestehende Heizungsanlage ergänzt, ist ein 
Nachweis nach Absatz 2 Satz 2 entbehrlich, 
wenn die neu eingebaute Heizungsanlage einer 
der in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 7 genann-
ten Anlagenformen entspricht. 

(5) Sofern die Warmwasserbereitung de-
zentral und unabhängig von der Erzeugung von 
Raumwärme erfolgt, gelten die Anforderungen 
des Absatzes 1 für die Anlage der Warmwasser-
bereitung auch als erfüllt, wenn die dezentrale 
Warmwasserbereitung elektrisch erfolgt. Im Fall 
einer dezentralen Warmwasserbereitung mit 
elektrischen Durchlauferhitzern müssen diese zur 
Erfüllung der Pflicht nach Absatz 1 elektronisch 
geregelt sein. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Unvermeidbare Abwärme kann im 
Nachweis der Pflichterfüllung nach Absatz 1 an-
gerechnet werden, soweit sie über ein technisches 
System nutzbar gemacht und im Gebäude zur De-
ckung des Wärmebedarfs eingesetzt wird. Beim 
Betrieb einer dezentralen, handbeschickten Ein-
zelraumfeuerungsanlage kann im Nachweis der 
Pflichterfüllung nach Absatz 1 ein vom Standard-
wert der DIN V 18599-5: 2018-09 abweichender 
Wert von 0,10 für den Deckungsanteil am Nutz-
wärmebedarf angerechnet werden. 

(6) Unvermeidbare Abwärme kann im 
Nachweis der Pflichterfüllung nach Absatz 1 an-
gerechnet werden, soweit sie über ein technisches 
System nutzbar gemacht und im Gebäude zur De-
ckung des Wärmebedarfs eingesetzt wird. Beim 
Betrieb einer dezentralen, handbeschickten Ein-
zelraumfeuerungsanlage kann im Nachweis der 
Pflichterfüllung nach Absatz 1 ein vom Standard-
wert der DIN V 18599-5: 2018-09*) abweichen-
der Wert von 0,10 für den Deckungsanteil am 
Nutzwärmebedarf angerechnet werden. 

(7) Die Anforderungen nach Absatz 1 sind 
nicht für eine Heizungsanlage anzuwenden, die 
zur ausschließlichen Versorgung von Gebäuden 
der Landes- und Bündnisverteidigung betrieben, 
eingebaut oder aufgestellt wird, soweit ihre Erfül-
lung der Art und dem Hauptzweck der Landes- 
und Bündnisverteidigung entgegensteht. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

 (8) In einem bestehenden Gebäude, das 
in einem Gemeindegebiet liegt, in dem am 1. 
Januar 2024 mehr als 100 000 Einwohner ge-
meldet sind, kann bis zum Ablauf des 30. Juni 
2026 eine Heizungsanlage ausgetauscht und 
eine andere Heizungsanlage zum Zweck der 

                                                        
*) Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und in der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt. 
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Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt und 
betrieben werden, die nicht die Vorgaben des 
Absatzes 1 erfüllt. In einem bestehenden Ge-
bäude, das in einem Gemeindegebiet liegt, in 
dem am 1. Januar 2024 100 000 Einwohner 
oder weniger gemeldet sind, kann bis zum Ab-
lauf des 30. Juni 2028 eine Heizungsanlage aus-
getauscht und eine andere Heizungsanlage 
zum Zweck der Inbetriebnahme eingebaut 
oder aufgestellt und betrieben werden, die 
nicht die Vorgaben des Absatzes 1 erfüllt. So-
fern das Gebäude in einem Gebiet liegt, für das 
vor Ablauf des 30. Juni 2026 im Fall des Satzes 
1 oder vor Ablauf des 30. Juni 2028 im Fall des 
Satzes 2 durch die nach Landesrecht zustän-
dige Stelle unter Berücksichtigung eines Wär-
meplans, der auf der Grundlage einer bundes-
gesetzlichen Regelung zur Wärmeplanung er-
stellt wurde, eine Entscheidung über die Aus-
weisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau ei-
nes Wärmenetzes oder als Wasserstoffnetzaus-
baugebiet getroffen wurde, sind die Anforde-
rungen nach Absatz 1 einen Monat nach Be-
kanntgabe dieser Entscheidung anzuwenden. 
Gemeindegebiete, in denen nach Ablauf des 30. 
Juni 2026 im Fall des Satzes 1 oder nach Ablauf 
des 30. Juni 2028 im Fall des Satzes 2 keine 
Wärmeplanung vorliegt, werden so behandelt, 
als läge eine Wärmeplanung vor. 

 (9) Der Betreiber einer mit einem flüssi-
gen oder gasförmigen Brennstoff beschickten 
Heizungsanlage, die nach Ablauf des 31. De-
zember 2023 und vor Ablauf des 30. Juni 2026 
im Fall des Absatzes 8 Satz 1 oder vor Ablauf 
des 30. Juni 2028 im Fall des Absatzes 8 Satz 2 
oder vor Ablauf von einem Monat nach der Be-
kanntgabe der Entscheidung nach Absatz 8 
Satz 3 eingebaut wird und die nicht die Anfor-
derungen des Absatzes 1 erfüllt, hat sicherzu-
stellen, dass ab dem 1. Januar 2029 mindestens 
15 Prozent, ab dem 1. Januar 2035 mindestens 
30 Prozent und ab dem 1. Januar 2040 mindes-
tens 60 Prozent der mit der Anlage bereitge-
stellten Wärme aus Biomasse oder grünem 
oder blauem Wasserstoff einschließlich daraus 
hergestellter Derivate erzeugt wird. § 71f Ab-
satz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden. 

 (10) Die Absätze 8 und 9 sind entspre-
chend anzuwenden bei zu errichtenden Gebäu-
den, sofern es sich um die Schließung von Bau-
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lücken handelt und sich die bauplanungsrecht-
liche Zulässigkeit der zu errichtenden Ge-
bäude aus den §§ 34 oder 35 des Baugesetz-
buchs in der jeweils geltenden Fassung oder, 
sofern die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 
Absatz 2 des Baugesetzbuchs vor dem 3. April 
2023 eingeleitet worden ist, aus § 30 Absatz 1 
oder Absatz 2 des Baugesetzbuchs ergibt. 

 (11) Vor Einbau und Aufstellung einer 
Heizungsanlage, die mit einem festen, flüssigen 
oder gasförmigen Brennstoff betrieben wird, 
hat eine Beratung zu erfolgen, die auf mögliche 
Auswirkungen der Wärmeplanung und eine 
mögliche Unwirtschaftlichkeit, insbesondere 
aufgrund ansteigender Kohlenstoffdioxid-Be-
preisung, hinweist. Die Beratung ist von einer 
fachkundigen Person nach § 60b Absatz 3 Satz 
2 oder § 88 Absatz 1 durchzuführen. Das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz und das Bundesministerium für Woh-
nen, Stadtentwicklung und Bauwesen stellen 
bis zum 1. Januar 2024 Informationen zur Ver-
fügung, die als Grundlage für die Beratung zu 
verwenden sind. 

 (12) Absatz 1 ist nicht für Heizungsanla-
gen anzuwenden, für die ein Lieferungs- oder 
Leistungsvertrag vor dem 19. April 2023 ge-
schlossen wurde und die bis zum Ablauf des 18. 
Oktober 2024 zum Zwecke der Inbetrieb-
nahme eingebaut oder aufgestellt werden. 

§ 71a § 71a 

Messausstattung einer Heizungsanlage, Informa-
tionspflichten, Gebäudeautomation 

Gebäudeautomation 

(1) Eine nach Ablauf des 31. Dezember 
2024 eingebaute Heizungsanlage ist vor Inbe-
triebnahme mit einer Messausstattung zur Erfas-
sung des Energieverbrauchs und der erzeugten 
Wärmemenge sowie mit einer Energiever-
brauchs- und Effizienzanzeige auszurüsten. Die 
Messwerte müssen entweder über ihre Benutzer-
schnittstelle, ein übergeordnetes Energiemanage-
mentsystem, ein externes Gerät oder eine externe 
Applikation angezeigt werden und dabei die Da-
tensicherheit nach dem Stand der Technik ge-
währleisten. Die Effizienzanzeige muss zugäng-
lich sein und über einen angemessenen Schutz vor 
Zugriffen Dritter verfügen. Bei einer elektrischen 
Wärmepumpe ist auch die benötigte Strommenge 

(1) entfällt 
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zum Betrieb von Elektro-Heizstäben und Wärme-
quellenpumpen zu erfassen. Satz 1 ist nicht für 
eine Biomasseheizung nach § 71g oder eine Luft-
Luft-Wärmepumpe anzuwenden. 

(2) Die Energieverbräuche und Wärme-
mengen der nach Ablauf des 31. Dezember 2024 
eingebauten Heizungsanlage sind messtechnisch 
zu erfassen. Die Messwerte sind mit monatlicher 
Auflösung für drei Jahre in einem maschinenles-
baren Format vorzuhalten. Messwerte mit einer 
höheren Auflösung dürfen vom für den Betrieb der 
Heizungsanlage Verantwortlichen nur mit Einwil-
ligung der betroffenen Personen vorgehalten wer-
den. Bei einer Wärmepumpen-Hybridheizung 
muss zusätzlich der Anteil der einzelnen Wärme-
erzeuger an der Wärmebereitstellung dargestellt 
werden. Bei einer solarthermischen Anlage sind 
die solaren Erträge und der Vergleich mit den Er-
trägen vergangener Zeiträume anzuzeigen. Ab-
satz 1 Satz 5 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) entfällt 

(3) Zur Erfüllung der Anforderungen nach 
den Absätzen 1 und 2 kann die Übermittlung der 
erhobenen Daten über ein Smart-Meter-Gateway 
nach § 2 Nummer 19 des Messstellenbetriebsge-
setzes vom 29. August 2016 (BGBl. I S. 2034) in 
der jeweils geltenden Fassung erfolgen. Soweit 
beim Bezug von Energie für die Heizungsanlage 
ein Messstellenbetrieb nach § 3 des Messstellen-
betriebsgesetzes vorliegt, sind die Vorschriften 
des Messstellenbetriebsgesetzes anzuwenden. 

(3) entfällt 

(4) Ein Nichtwohngebäude mit einer Nenn-
leistung der Heizungsanlage oder der kombinier-
ten Raumheizungs- und Lüftungsanlage von mehr 
als 290 Kilowatt muss bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2024 mit einem System für die Gebäude-
automatisierung und -steuerung nach Maßgabe 
der Absätze 5 bis 7 ausgerüstet werden. Satz 1 ist 
auch für ein Nichtwohngebäude mit einer Nenn-
leistung für eine Klimaanlage oder eine kombi-
nierte Klima- und Lüftungsanlage von mehr als 
290 Kilowatt anzuwenden.  

(1) Ein Nichtwohngebäude mit einer Nenn-
leistung der Heizungsanlage oder der kombinier-
ten Raumheizungs- und Lüftungsanlage von mehr 
als 290 Kilowatt muss bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2024 mit einem System für die Gebäude-
automatisierung und -steuerung nach Maßgabe 
der Absätze 2 bis 4 ausgerüstet werden. Satz 1 ist 
auch für ein Nichtwohngebäude mit einer Nenn-
leistung für eine Klimaanlage oder eine kombi-
nierte Klima- und Lüftungsanlage von mehr als 
290 Kilowatt anzuwenden.  

(5) Zur Erfüllung der Anforderung nach 
Absatz 4 muss ein Nichtwohngebäude mit digita-
ler Energieüberwachungstechnik ausgestattet 
werden, mittels derer  

(2) Zur Erfüllung der Anforderung nach 
Absatz 1 muss ein Nichtwohngebäude mit digita-
ler Energieüberwachungstechnik ausgestattet 
werden, mittels derer  

1. eine kontinuierliche Überwachung, Proto-
kollierung und Analyse der Verbräuche aller 
Hauptenergieträger sowie aller gebäudetech-
nischen Systeme durchgeführt werden kann,  

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. die erhobenen Daten über eine gängige und 
frei konfigurierbare Schnittstelle zugänglich 
gemacht werden, sodass Auswertungen fir-
men- und herstellerunabhängig erfolgen 
können, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Anforderungswerte in Bezug auf die Ener-
gieeffizienz des Gebäudes aufgestellt wer-
den können, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Effizienzverluste von gebäudetechnischen 
Systemen erkannt werden können und 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. die für die Einrichtung oder das gebäude-
technische Management zuständige Person 
über mögliche Verbesserungen der Energie-
effizienz informiert werden kann. 

5. u n v e r ä n d e r t  

Zusätzlich ist eine für das Gebäude-Energiema-
nagement zuständige Person oder ein Unterneh-
men zu benennen oder zu beauftragen, um in ei-
nem kontinuierlichen Verbesserungsprozess die 
Potenziale für einen energetisch optimierten Ge-
bäudebetrieb zu analysieren und zu heben. 

Zusätzlich ist eine für das Gebäude-Energiema-
nagement zuständige Person oder ein Unterneh-
men zu benennen oder zu beauftragen, um in ei-
nem kontinuierlichen Verbesserungsprozess die 
Potenziale für einen energetisch optimierten Ge-
bäudebetrieb zu analysieren und zu heben. 

(6) Neben der Anforderung nach Absatz 5 
muss ein zu errichtendes Nichtwohngebäude 

(3) Neben der Anforderung nach Absatz 2 
muss ein zu errichtendes Nichtwohngebäude 

1. mit einem System für die Gebäudeautomati-
sierung entsprechend dem Automatisie-
rungsgrad B nach der DIN V 18599-11: 
2018-09 oder besser ausgestattet sein und 

1. mit einem System für die Gebäudeautomati-
sierung entsprechend dem Automatisie-
rungsgrad B nach der DIN V 18599-11: 
2018-09*) oder besser ausgestattet sein und 

2. ein technisches Inbetriebnahme-Manage-
ment einschließlich der Einregelung der ge-
bäudetechnischen Anlagen durchlaufen, um 
einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.  

2. u n v e r ä n d e r t  

Bei der Ausstattung des Systems für die Gebäude-
automatisierung nach Satz 1 Nummer 1 muss si-
chergestellt sein, dass dieses System die Kommu-
nikation zwischen miteinander verbundenen ge-
bäudetechnischen Systemen und anderen Anwen-
dungen innerhalb des Gebäudes ermöglicht und 
gemeinsam mit anderen Typen gebäudetechni-
scher Systeme betrieben werden kann, auch bei 
unterschiedlichen herstellereigenen Technolo-
gien, Geräten und Herstellern. Das technische In-
betriebnahme-Management nach Satz 1 Num-
mer 2 muss mindestens den Zeitraum einer 
Heizperiode für Anlagen zur Wärmeerzeugung 
und mindestens eine Kühlperiode für Anlagen zur 
Kälteerzeugung erfassen. 

Bei der Ausstattung des Systems für die Gebäude-
automatisierung nach Satz 1 Nummer 1 muss si-
chergestellt sein, dass dieses System die Kommu-
nikation zwischen miteinander verbundenen ge-
bäudetechnischen Systemen und anderen Anwen-
dungen innerhalb des Gebäudes ermöglicht und 
gemeinsam mit anderen Typen gebäudetechni-
scher Systeme betrieben werden kann, auch bei 
unterschiedlichen herstellereigenen Technolo-
gien, Geräten und Herstellern. Das technische In-
betriebnahme-Management nach Satz 1 Num-
mer 2 muss mindestens den Zeitraum einer 
Heizperiode für Anlagen zur Wärmeerzeugung 
und mindestens eine Kühlperiode für Anlagen zur 
Kälteerzeugung erfassen. 

                                                        
*) Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und in der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt. 
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(7) Sofern in einem bestehenden Nicht-
wohngebäude bereits ein System für die Gebäude-
automatisierung entsprechend dem Automatisie-
rungsgrad B nach der DIN V 18599-11: 2018-09 
oder besser eingesetzt wird, muss bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2024 die Kommunikation zwi-
schen miteinander verbundenen gebäudetechni-
schen Systemen und anderen Anwendungen in-
nerhalb des Gebäudes ermöglicht werden sowie 
sichergestellt werden, dass diese Systeme gemein-
sam mit anderen Typen gebäudetechnischer Sys-
teme betrieben werden können, auch bei unter-
schiedlichen herstellereigenen Technologien, Ge-
räten und Herstellern. 

(4) Sofern in einem bestehenden Nicht-
wohngebäude bereits ein System für die Gebäude-
automatisierung entsprechend dem Automatisie-
rungsgrad B nach der DIN V 18599-11: 2018-09*) 
oder besser eingesetzt wird, muss bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2024 die Kommunikation zwi-
schen miteinander verbundenen gebäudetechni-
schen Systemen und anderen Anwendungen in-
nerhalb des Gebäudes ermöglicht werden sowie 
sichergestellt werden, dass diese Systeme gemein-
sam mit anderen Typen gebäudetechnischer Sys-
teme betrieben werden können, auch bei unter-
schiedlichen herstellereigenen Technologien, Ge-
räten und Herstellern. 

§ 71b § 71b 

Anforderungen bei Anschluss an ein Wärmenetz 
und Pflichten für Wärmenetzbetreiber 

Anforderungen bei Anschluss an ein Wärmenetz 
und Pflichten für Wärmenetzbetreiber 

(1) Beim Einbau oder bei der Aufstellung 
einer Hausübergabestation zum Anschluss an ein 
neues Wärmenetz, dessen Baubeginn nach Ablauf 
des 31. Dezember 2023 liegt, muss die im Wärme-
netz insgesamt verteilte Wärme zu mindestens 
65 Prozent der jährlichen kumulierten Erzeu-
gernutzwärmeabgabe aus erneuerbaren Energien 
oder unvermeidbarer Abwärme stammen. Ein 
neues Wärmenetz nach Satz 1 liegt vor, wenn des-
sen Wärmebereitstellung nicht oder im Jahresmit-
tel zu weniger als 20 Prozent thermisch, durch di-
rekte hydraulische Verbindung oder indirekt über 
Wärmeübertragung aus einem bestehenden vor-
gelagerten Wärmenetz erfolgt. Der Wärmenetzbe-
treiber hat gegenüber dem Anschlussnehmer beim 
Abschluss eines Netzanschlussvertrages zu bestä-
tigen, dass die Voraussetzungen nach Satz 1 er-
füllt sind. 

(1) Beim Einbau oder bei der Aufstellung 
einer Hausübergabestation zum Anschluss an ein 
neues Wärmenetz, dessen Baubeginn nach Ablauf 
des 31. Dezember 2023 liegt, hat der Wärme-
netzbetreiber sicherzustellen, dass das Wärme-
netz die zum Zeitpunkt der Beauftragung des 
Netzanschlusses jeweils geltenden rechtlichen 
Anforderungen an dieses Wärmenetz erfüllt. 
Ein neues Wärmenetz nach Satz 1 liegt vor, wenn 
dessen Wärmebereitstellung nicht oder im Jahres-
mittel zu weniger als 20 Prozent thermisch, durch 
direkte hydraulische Verbindung oder indirekt 
über Wärmeübertragung aus einem bestehenden 
vorgelagerten Wärmenetz erfolgt. Der Wärme-
netzbetreiber hat dem Verantwortlichen die Er-
füllung der Voraussetzungen nach Satz 1 zum 
Zeitpunkt der Herstellung des Netzanschlusses 
schriftlich zu bestätigen. 

(2) Beim Einbau oder bei der Aufstellung 
einer Hausübergabestation zum Anschluss an ein 
Wärmenetz, dessen Baubeginn vor dem 1. Januar 
2024 liegt und in dem weniger als 65 Prozent der 
insgesamt verteilten Wärme aus erneuerbaren 
Energien oder unvermeidbarer Abwärme stam-
men, muss der Wärmenetzbetreiber bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2026 für das Gebiet des 
Anschlusses über einen Transformationsplan ver-
fügen. Der Transformationsplan muss im Ein-

(2) Beim Einbau oder bei der Aufstellung 
einer Hausübergabestation zum Anschluss an ein 
Wärmenetz, dessen Baubeginn vor dem 1. Januar 
2024 liegt und in dem weniger als 65 Prozent der 
insgesamt verteilten Wärme aus erneuerbaren 
Energien oder unvermeidbarer Abwärme stam-
men, hat der Wärmenetzbetreiber sicherzustel-
len, dass das Wärmenetz zum Zeitpunkt des 
Netzanschlusses die jeweils geltenden rechtli-
chen Anforderungen an dieses Wärmenetz er-

                                                        
*) Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und in der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt. 
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klang mit den jeweils geltenden gesetzlichen An-
forderungen stehen. Der Transformationsplan 
muss insbesondere detailliert eine schrittweise 
Umstellung der Wärmeversorgung bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2029 auf einen Anteil von min-
destens 50 Prozent aus erneuerbaren Energien 
oder unvermeidbarer Abwärme anstreben und die 
vollständige Dekarbonisierung der Wärmeversor-
gung durch die Umstellung auf erneuerbare Ener-
gien oder unvermeidbare Abwärme bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2044 vorsehen. Sieht der 
Transformationsplan einen geringeren Anteil an 
erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Ab-
wärme vor, ist diese Abweichung zu begründen. 
Der Wärmenetzbetreiber bestätigt gegenüber dem 
Anschlussnehmer beim Abschluss eines Netzan-
schlussvertrages, dass er einen Transformations-
plan nach den Sätzen 2 und 3 erstellt und bei der 
zuständigen Stelle innerhalb der Frist nach Satz 1 
vorlegt oder vorgelegt hat.  

füllt. Der Wärmenetzbetreiber hat dem Verant-
wortlichen die Erfüllung der Voraussetzungen 
nach Satz 1 zum Zeitpunkt des Netzanschlusses 
schriftlich zu bestätigen. 

(3) Die Bestätigung des Wärmenetzbetrei-
bers nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 5 
steht für den nach § 71 Absatz 1 Verantwortlichen 
der Erfüllung der Anforderungen der Absätze 1 
und 2 gleich. 

(3) Die Bestätigung des Wärmenetzbetrei-
bers nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 2 
steht für den nach § 71 Absatz 1 Verantwortlichen 
der Erfüllung der Anforderungen der Absätze 1 
und 2 gleich. 

 § 71c § 71c 

Anforderungen an die Nutzung einer Wärme-
pumpe 

u n v e r ä n d e r t  

Beim Einbau einer oder mehrerer elektri-
scher Wärmepumpen gelten die Anforderungen 
des § 71 Absatz 1 als erfüllt, wenn eine oder meh-
rere Wärmepumpen den Wärmebedarf des Ge-
bäudes oder der über ein Gebäudenetz verbunde-
nen Gebäude decken. 

 

§ 71d § 71d 

Anforderungen an die Nutzung einer Stromdi-
rektheizung 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Eine Stromdirektheizung darf in einem 
zu errichtenden Gebäude zum Zweck der Inbe-
triebnahme nur eingebaut oder aufgestellt werden, 
wenn das Gebäude die Anforderungen an den 
baulichen Wärmeschutz nach den §§ 16 und 19 
um mindestens 45 Prozent unterschreitet. 
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(2) Eine Stromdirektheizung darf in ein be-
stehendes Gebäude zum Zweck der Inbetrieb-
nahme nur eingebaut oder aufgestellt werden, 
wenn das Gebäude die Anforderungen an den 
baulichen Wärmeschutz nach den §§ 16 und 19 
um mindestens 30 Prozent unterschreitet. Wenn 
ein bestehendes Gebäude bereits über eine Hei-
zungsanlage mit Wasser als Wärmeträger verfügt, 
ist der Einbau einer Stromdirektheizung nur zuläs-
sig, wenn das Gebäude die Anforderungen an den 
baulichen Wärmeschutz nach den §§ 16 und 19 
um mindestens 45 Prozent unterschreitet. Die 
Einhaltung der Anforderungen nach den Sätzen 1 
und 2 ist durch eine nach § 88 berechtigte Person 
nachzuweisen. Der Nachweis ist von dem Eigen-
tümer mindestens zehn Jahre aufzubewahren und 
der nach Landesrecht zuständigen Behörde auf 
Verlangen vorzulegen. 

 

(3) Absatz 2 ist nicht beim Austausch einer 
bestehenden einzelnen Einzelraum-Stromdirekt-
heizung anzuwenden. 

 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzu-
wenden  

 

1. auf eine Stromdirektheizung in einem Ge-
bäude, in dem ein dezentrales Heizungssys-
tem zur Beheizung von Gebäudezonen mit 
einer Raumhöhe von mehr als 4 Metern ein-
gebaut oder aufgestellt wird und  

 

2. in einem Wohngebäude mit nicht mehr als 
zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer 
eine Wohnung selbst bewohnt. 

 

§ 71e § 71e 

Anforderungen an eine solarthermische Anlage u n v e r ä n d e r t  

Wird eine solarthermische Anlage mit Flüs-
sigkeiten als Wärmeträger genutzt, müssen die da-
rin enthaltenen Kollektoren oder das System mit 
dem europäischen Prüfzeichen „Solar Keymark“ 
zertifiziert sein, solange und soweit die Verwen-
dung einer CE-Kennzeichnung nach Maßgabe ei-
nes Durchführungsrechtsaktes auf der Grundlage 
der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 
zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung 
von Anforderungen an die umweltgerechte Ge-
staltung energieverbrauchsrelevanter Produkte 
(ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10), die zuletzt 
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durch die Richtlinie 2012/27/EU (ABl. L 315 vom 
14.11.2012, S. 1) geändert worden ist, nicht zwin-
gend vorgeschrieben ist. Die Zertifizierung muss 
nach den anerkannten Regeln der Technik erfol-
gen. 

§ 71f § 71f 

Anforderungen an Biomasse und Wasserstoff 
einschließlich daraus hergestellter Derivate 

Anforderungen an Biomasse und Wasserstoff 
einschließlich daraus hergestellter Derivate 

(1) Der Betreiber einer mit flüssigen oder 
gasförmigen Brennstoffen beschickten Heizungs-
anlage hat sicherzustellen, dass mindestens 
65 Prozent der mit der Anlage bereitgestellten 
Wärme aus Biomasse oder grünem oder blauem 
Wasserstoff einschließlich daraus hergestellter 
Derivate erzeugt wird. Satz 1 ist nicht anzuwen-
den, soweit der Nachweis nach § 71 Absatz 2 
Satz 4 einen geringeren Anteil der mit der Anlage 
bereitgestellten Wärme aus Biomasse oder grü-
nem oder blauem Wasserstoff einschließlich dar-
aus hergestellter Derivate erlaubt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Betreiber der Heizungsanlage hat 
sicherzustellen, dass die eingesetzte flüssige Bio-
masse die Anforderungen an einen nachhaltigen 
Anbau und eine nachhaltige Herstellung der Bio-
massestrom-Nachhaltigkeitsverordnung vom 2. 
Dezember 2021 (BGBl. I S. 5126) in der jeweils 
geltenden Fassung erfüllt.  

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Betreiber der Heizungsanlage hat 
sicherzustellen, dass bei der Nutzung von Biome-
than die Voraussetzungen des § 22 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c und d eingehalten 
werden. Bei der Nutzung von biogenem Flüssig-
gas sind die Anforderungen des § 22 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c einzuhalten. Bei 
der Nutzung von grünem oder blauem Wasser-
stoff einschließlich daraus hergestellter Derivate, 
die über ein netzgebundenes System geliefert wer-
den, muss die Menge des entnommenen grünen 
oder blauen Wasserstoffs oder daraus hergestell-
ter Derivate im Wärmeäquivalent am Ende eines 
Kalenderjahres der Menge von grünem oder 
blauem Wasserstoff oder daraus hergestellter De-
rivate entsprechen, die an anderer Stelle in das 
Netz eingespeist worden ist, und es müssen Mas-
sebilanzsysteme für den gesamten Transport und 
Vertrieb des grünen oder blauen Wasserstoffs 
oder daraus hergestellter Derivate von seiner Her-

(3) u n v e r ä n d e r t  
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stellung über seine Einspeisung in das Netz, sei-
nen Transport im Netz bis zu seiner Entnahme aus 
dem Netz verwendet worden sein. Bei der sonsti-
gen Nutzung von grünem oder blauem Wasser-
stoff muss die Menge des entnommenen grünen 
oder blauen Wasserstoffs oder daraus hergestell-
ter Derivate am Ende eines Kalenderjahres der 
Menge von grünem oder blauem Wasserstoff oder 
daraus hergestellter Derivate entsprechen, die an 
anderer Stelle hergestellt worden ist, und müssen 
Massebilanzsysteme für den gesamten Transport 
und Vertrieb des grünen oder blauen Wasserstoffs 
oder daraus hergestellter Derivate von seiner Her-
stellung über seine Zwischenlagerung und seinen 
Transport bis zu seiner Einlagerung in den Ver-
brauchstank verwendet worden sein. 

(4) Der zur Erzeugung der gasförmigen Bi-
omasse eingesetzte Anteil von Getreidekorn oder 
Mais in jedem Kalenderjahr darf insgesamt höchs-
tens 40 Masseprozent betragen. Als Mais im 
Sinne von Satz 1 sind Ganzpflanzen, Maiskorn-
Spindel-Gemisch, Körnermais und Lieschkolben-
schrot anzusehen. Satz 1 ist nur für neue Vergä-
rungsanlagen anwendbar, die nach Ablauf des 31. 
Dezember 2023 in Betrieb genommen werden.  

(4) Der zur Erzeugung der gasförmigen Bi-
omasse eingesetzte Anteil von Getreidekorn oder 
Mais in jedem Kalenderjahr darf insgesamt höchs-
tens 40 Masseprozent betragen. Als Mais im 
Sinne von Satz 1 sind Ganzpflanzen, Maiskorn-
Spindel-Gemisch, Körnermais und Lieschkolben-
schrot anzusehen. Satz 1 ist nur für neue Vergä-
rungsanlagen ab einer Leistung von 1 Megawatt 
anwendbar, die nach Ablauf des 31. Dezember 
2023 in Betrieb genommen werden. Für den Be-
griff der Anlage ist § 24 Absatz 1 Satz 1 und 2 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 21. 
Juli 2014 (BGBl. I S. 1066) in der jeweils gel-
tenden Fassung entsprechend anzuwenden.  

§ 71g  § 71g  

Anforderungen an eine Heizungsanlage bei Nut-
zung von fester Biomasse 

Anforderungen an eine Heizungsanlage zur Nut-
zung von fester Biomasse 

(1) Eine Heizungsanlage, die feste Bio-
masse nutzt, ist  

(1) entfällt 

1. mit einem Pufferspeicher auszustatten, der 
mindestens der Dimensionierung nach der 
DIN V 18599-5: 2018-09 entspricht, 

 

2. mit einer solarthermischen Anlage oder ei-
ner Anlage zur Erzeugung von Strom aus so-
larer Strahlungsenergie zur elektrischen 
Warmwasserbereitung zu kombinieren und 

 

3. mit einer Einrichtung zur Reduzierung der 
Staubemissionen auszustatten, die nachweis-
lich einen Abscheidegrad von 80 Prozent er-
reicht. 
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Satz 1 Nummer 2 ist nicht anzuwenden auf eine 
Einzelraumfeuerungsanlage, eine Hallenheizung, 
ein Gebäude ohne zentrale Warmwasserversor-
gung und auf eine Wärmepumpen-Hybridheizung 
nach § 71h, die Biomasse nutzt. Satz 1 Nummer 3 
ist nicht auf eine Heizungsanlage für feste Bio-
masse anzuwenden, die bauartbedingt eine Re-
duktion der Staubemissionen um 80 Prozent er-
reicht. 

 

(2) Wird die Anforderung nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 mittels einer solarthermischen 
Anlage erfüllt, ist diese mindestens nach den Stan-
dardwerten der DIN V 18599-8: 2018-09 zu di-
mensionieren. Die Anforderung an die solarther-
mische Anlage gilt als erfüllt, wenn  

(2) entfällt 

1. bei einem Wohngebäude mit höchstens zwei 
Wohnungen eine solarthermische Anlage mit 
einer Fläche von mindestens 0,04 Quadrat-
metern Aperturfläche je Quadratmeter Nutz-
fläche installiert und betrieben wird oder 

 

2. bei eine Wohngebäude mit mehr als zwei 
Wohnungen eine solarthermische Anlage mit 
einer Fläche von mindestens 0,03 Quadrat-
metern Aperturfläche je Quadratmeter Nutz-
fläche installiert und betrieben wird. 

 

Bei einer Anlage zur Erzeugung von Strom aus so-
larer Strahlungsenergie muss eine äquivalente 
Menge an Wärme erzeugt werden. Diese Anforde-
rung gilt als erfüllt, wenn die Nennleistung in Ki-
lowatt mindestens das 0,03fache der Nutzfläche 
beträgt oder die gesamten geeigneten Dachflä-
chen mit Photovoltaikmodulen belegt sind. 

 

(3) Der Betreiber einer Feuerungsanlage im 
Sinne von § 1 Absatz 1 und § 2 Nummer 5 der 
Verordnung über kleine und mittlere Feuerungs-
anlagen hat bei der Nutzung von fester Biomasse 
sicherzustellen, dass 

Der Betreiber einer Feuerungsanlage im 
Sinne von § 1 Absatz 1 und § 2 Nummer 5 der 
Verordnung über kleine und mittlere Feuerungs-
anlagen hat bei der Nutzung von fester Biomasse 
sicherzustellen, dass 

1. die Nutzung in einem automatisch beschick-
ten Biomasseofen mit Wasser als Wärmeträ-
ger oder einem Biomassekessel erfolgt und 

1. die Nutzung in einem automatisch beschick-
ten Biomasseofen mit Wasser als Wärmeträ-
ger oder einem Biomassekessel erfolgt, 

2. ausschließlich Biomasse nach § 3 Absatz 1 
Nummer 4, 5, 5a, 8 oder Nummer 13 der 
Verordnung über kleine und mittlere Feue-
rungsanlagen eingesetzt wird. 

2. ausschließlich Biomasse nach § 3 Absatz 1 
Nummer 4, 5, 5a, 8 oder Nummer 13 der 
Verordnung über kleine und mittlere Feue-
rungsanlagen eingesetzt wird und 

 3. Biomasse entsprechend den Vorgaben der 
Verordnung (EU) 2023/1115 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 31. 
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Mai 2023 über die Bereitstellung be-
stimmter Rohstoffe und Erzeugnisse, die 
mit Entwaldung und Waldschädigung in 
Verbindung stehen, auf dem Unionsmarkt 
und ihre Ausfuhr aus der Union sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 995/2010 (ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 
206) eingesetzt wird. 

§ 71h § 71h 

Anforderungen an eine Wärmepumpen-Hybrid-
heizung 

Anforderungen an eine Wärmepumpen- oder 
eine Solarthermie-Hybridheizung 

Eine Wärmepumpen-Hybridheizung, beste-
hend aus einer elektrisch angetriebenen Wärme-
pumpe in Kombination mit einer Gas-, Biomasse- 
oder Flüssigbrennstofffeuerung, darf nur einge-
baut oder aufgestellt und betrieben werden, wenn 
die Anforderungen nach den Sätzen 2 und 3 erfüllt 
sind. Die Anforderungen des § 71 Absatz 1 gelten 
als erfüllt, wenn  

(1) Eine Wärmepumpen-Hybridheizung, 
bestehend aus einer elektrisch angetriebenen Wär-
mepumpe in Kombination mit einer Gas-, Bio-
masse- oder Flüssigbrennstofffeuerung, darf nur 
eingebaut oder aufgestellt und betrieben werden, 
wenn die Anforderungen nach den Sätzen 2 und 3 
erfüllt sind. Die Anforderungen des § 71 Absatz 1 
gelten als erfüllt, wenn  

1. der Betrieb für Raumwärme oder Raum-
wärme und Warmwasser bivalent parallel 
oder bivalent teilparallel mit Vorrang für die 
Wärmepumpe erfolgt, so dass der Spit-
zenlasterzeuger nur eingesetzt wird, wenn 
der Wärmebedarf nicht mehr von der Wär-
mepumpe gedeckt werden kann, 

1. der Betrieb für Raumwärme oder Raum-
wärme und Warmwasser bivalent parallel 
oder bivalent teilparallel oder bivalent alter-
nativ mit Vorrang für die Wärmepumpe er-
folgt, so dass der Spitzenlasterzeuger nur 
eingesetzt wird, wenn der Wärmebedarf 
nicht mehr von der Wärmepumpe gedeckt 
werden kann, 

2. die einzelnen Wärmeerzeuger, aus denen die 
Wärmepumpen-Hybridheizung kombiniert 
ist, über eine gemeinsame, fernansprechbare 
Steuerung verfügen und  

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der Spitzenlasterzeuger im Fall des Einsatzes 
von gasförmigen oder flüssigen Brennstof-
fen ein Brennwertkessel ist. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Im Fall des § 71 Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 muss 
zusätzlich die thermische Leistung der Wärme-
pumpe mindestens 30 Prozent der Heizlast des 
von der Wärmepumpen-Hybridheizung versorg-
ten Gebäudes oder Gebäudeteils betragen. Die 
Anforderung nach Satz 2 gilt als erfüllt, wenn die 
Leistung der Wärmepumpe beim Teillastpunkt A 
nach der DIN EN 14825* mindestens 30 Prozent 
der Leistung des Spitzenlasterzeugers entspricht. 

Im Fall des § 71 Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 muss 
zusätzlich die thermische Leistung der Wärme-
pumpe bei bivalent parallelem oder bivalent 
teilparallelem Betrieb mindestens 30 Prozent 
der Heizlast, bei bivalent alternativem Betrieb 
mindestens 40 Prozent des von der Wärmepum-
pen-Hybridheizung versorgten Gebäudes oder 
Gebäudeteils betragen. Die Anforderung nach 
Satz 2 gilt als erfüllt, wenn die Leistung der Wär-
mepumpe beim Teillastpunkt A nach der DIN EN 
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148254 bei bivalent parallelem oder bivalent 
teilparallelem Betrieb mindestens 30 Prozent 
oder bei bivalent alternativem Betrieb mindes-
tens 40 Prozent der Leistung des Spitzenlast-
erzeugers entspricht. 

 (2) Eine Solarthermie-Hybridheizung, 
bestehend aus einer solarthermischen Anlage 
und in Kombination mit einer Gas-, Biomasse- 
oder Flüssigbrennstofffeuerung, darf nur ein-
gebaut oder aufgestellt und betrieben werden, 
wenn die Anforderungen nach den Absätzen 3 
bis 5 erfüllt sind.  

 (3) Die solarthermische Anlage muss 
mindestens folgende Aperturflächen errei-
chen:  

 

1. bei Wohngebäuden mit höchstens zwei 
Wohneinheiten eine Fläche von mindes-
tens 0,07 Quadratmetern Aperturfläche je 
Quadratmeter Nutzfläche oder  

 

2. bei Wohngebäuden mit mehr als zwei 
Wohneinheiten oder Nichtwohngebäuden 
eine Fläche von mindestens 0,06 Quadrat-
metern Aperturfläche je Quadratmeter 
Nutzfläche.  

 

Beim Einsatz von Vakuumröhrenkollektoren 
verringert sich die Mindestfläche um 20 Pro-
zent. 

 

(4) Im Fall einer Solarthermie-Hybrid-
heizung nach Absatz 2 muss bei der Biomasse-, 
Gas- oder Flüssigbrennstofffeuerung ein An-
teil von mindestens 60 Prozent der aus der Bi-
omasse-, Gas- oder Flüssigbrennstofffeuerung 
bereitgestellten Wärme aus Biomasse oder 
grünem oder blauem Wasserstoff einschließ-
lich daraus hergestellter Derivate erzeugt wer-
den.  

 

(5) Sofern eine solarthermische Anlage 
mit kleinerer Aperturfläche als der in Absatz 3 
genannten eingesetzt wird, ist die Reduktion 
der Anforderung an den Anteil von mit der An-
lage bereitgestellter Wärme aus Biomasse oder 
grünem oder blauem Wasserstoff einschließ-
lich daraus hergestellter Derivate nach Ab-
satz 3 von 65 Prozent auf 60 Prozent entspre-

                                                        
4 DIN EN 14825, Ausgabe Juli 2019, die bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen und beim Deutschen Patentamt archivmäßig 

gesichert ist. 
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chend dem Anteil der eingesetzten Aperturflä-
che an der in Absatz 3 genannten Aperturflä-
che zu mindern.  

§ 71i § 71i 

Übergangsfristen bei Heizungshavarien Allgemeine Übergangsfrist 

(1) Nach einer Heizungshavarie kann ein-
malig und höchstens für drei Jahre übergangs-
weise eine alte Heizungsanlage ausgetauscht und 
eine neue Heizungsanlage zum Zweck der Inbe-
triebnahme eingebaut oder aufgestellt und betrie-
ben werden, die nicht die Anforderungen des § 71 
Absatz 1 erfüllt. Die Frist nach Satz 1 beginnt mit 
dem Tag, an dem erstmals Arbeiten zum Aus-
tausch der Heizungsanlage durchgeführt werden. 
Satz 1 ist nicht anzuwenden für eine Etagenhei-
zung nach § 71l Absatz 1 und für eine Einzel-
raumfeuerungsanlag nach § 71l Absatz 7 sowie 
für eine Hallenheizung nach § 71m. 

Im Fall eines Heizungsaustauschs nach 
den in § 71 Absatz 8 Satz 1 bis 3 genannten 
Zeitpunkten kann höchstens für fünf Jahre über-
gangsweise eine alte Heizungsanlage ausge-
tauscht und eine andere Heizungsanlage zum 
Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder aufge-
stellt und betrieben werden, die nicht die Anfor-
derungen des § 71 Absatz 1 erfüllt. Die Frist nach 
Satz 1 beginnt mit dem Tag, an dem erstmals Ar-
beiten zum Austausch der Heizungsanlage durch-
geführt werden. Sofern innerhalb der in Satz 1 
genannten Frist ein weiterer Heizungstausch 
stattfindet, ist für den Fristbeginn nach Satz 1 
der Zeitpunkt des erstmaligen Austauschs der 
alten Heizungsanlage maßgeblich. Satz 1 ist 
nicht anzuwenden für eine Etagenheizung nach 
§ 71l Absatz 1 und für eine Einzelraumfeuerungs-
anlag nach § 71l Absatz 7 sowie für eine Hallen-
heizung nach § 71m. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann nach ei-
ner Heizungshavarie in einem Wohngebäude mit 
nicht mehr als sechs Wohnungen, dessen Eigentü-
mer das Gebäude selber bewohnt und der zum 
Zeitpunkt des Einbaus oder der Aufstellung einer 
neuen Heizungsanlage zum Zwecke der Inbetrieb-
nahme oder nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 
Satz 1 das 80. Lebensjahr vollendet hat, auch 
mehrmalig sowie ohne die in Absatz 1 genannte 
zeitliche Beschränkung, eine alte Heizungsanlage 
ausgetauscht und eine neue Heizungsanlage zum 
Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder aufge-
stellt und betrieben werden, die nicht die Anforde-
rungen des § 71 Absatz 1 erfüllt. Im Fall von Mit-
eigentümern ist Satz 1 nur anzuwenden, wenn alle 
Eigentümer das 80. Lebensjahr vollendet haben. 
Das Alter des oder der Gebäudeeigentümer sowie 
das Gebäudeeigentum zum Zeitpunkt des Einbaus 
oder der Aufstellung der Heizungsanlage zum 
Zwecke der Inbetriebnahme sind dem bevoll-
mächtigten Bezirksschornsteinfeger nachzuwei-
sen 

(2) entfällt 
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1. im Rahmen der Feuerstättenschau der Hei-
zungsanlage oder 

 

2. mit schriftlicher Eigenerklärung.   

Nach einem Eigentümerwechsel hat der neue Ei-
gentümer spätestens zwei Jahre nach dem Eigen-
tümerwechsel beim Weiterbetrieb der Heizungs-
anlage die Anforderungen nach den §§ 71 bis 71h 
einzuhalten oder eine Heizungsanlage einzu-
bauen, die die Anforderungen nach den §§ 71 bis 
71h erfüllt. 

 

§ 71j § 71j 

Übergangsfristen bei Neu- und Ausbau eines 
Wärmenetzes 

Übergangsfristen bei Neu- und Ausbau eines 
Wärmenetzes 

(1) Bis zum Anschluss an ein Wärmenetz 
nach § 71b Absatz 1 oder Absatz 2 kann eine Hei-
zungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme ein-
gebaut oder aufgestellt und betrieben werden, die 
nicht die Anforderungen des § 71 Absatz 1 erfüllt, 
wenn 

(1) Bis zum Anschluss an ein Wärmenetz 
nach § 71b Absatz 1 oder Absatz 2 kann eine Hei-
zungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme ein-
gebaut oder aufgestellt und ohne Einhaltung der 
Anforderungen nach § 71 Absatz 1 oder nach 
§ 71 Absatz 9 zur Wärmeerzeugung betrieben 
werden, wenn vor Einbau oder Aufstellung der 
Heizungsanlage zur Inbetriebnahme  

1. der Gebäudeeigentümer einen Vertrag zur 
Lieferung von mindestens 65 Prozent 
Wärme aus erneuerbaren Energien oder un-
vermeidbarer Abwärme nachweist, auf des-
sen Basis er ab dem Zeitpunkt des Anschlus-
ses des Gebäudes an das Wärmenetz, spätes-
tens jedoch nach Ablauf des 31. Dezember 
2034, beliefert wird, 

1. der Gebäudeeigentümer einen Vertrag zur 
Lieferung von mindestens 65 Prozent 
Wärme aus erneuerbaren Energien oder un-
vermeidbarer Abwärme sowie zum An-
schluss des Gebäudes an ein Wärmenetz 
nachweist, auf dessen Basis er ab dem Zeit-
punkt des Anschlusses des Gebäudes an das 
Wärmenetz, spätestens innerhalb von zehn 
Jahren nach Vertragsschluss, beliefert 
wird, 

2. der Wärmenetzbetreiber der nach Landes-
recht zuständigen Behörde für das Versor-
gungsgebiet einen Investitionsplan, der in 
Einklang mit den jeweils geltenden gesetzli-
chen Anforderungen steht, mit zwei- bis 
dreijährlichen Meilensteinen für die Er-
schließung des Gebiets mit einem Wärme-
netz vorgelegt hat und 

2. der Wärmenetzbetreiber der nach Landes-
recht zuständigen Behörde für das Versor-
gungsgebiet einen Wärmenetzausbau- und 
-dekarbonisierungsfahrplan, der in Ein-
klang mit den jeweils geltenden gesetzlichen 
Anforderungen steht, mit zwei- bis dreijähr-
lichen Meilensteinen für die Erschließung 
des Gebiets mit einem Wärmenetz vorgelegt 
hat und 

3. der Wärmenetzbetreiber dem Gebäudeeigen-
tümer garantiert, dass das Wärmenetz inner-
halb von zehn Jahren, spätestens jedoch bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2034, in Be-
trieb genommen wird. 

3. der Wärmenetzbetreiber sich gegenüber 
dem Gebäudeeigentümer verpflichtet, dass 
das Wärmenetz innerhalb der vom Wärme-
netzausbau- und -dekarbonisierungsfahr-
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plan vorgesehenen Fristen, spätestens in-
nerhalb von zehn Jahren nach Vertrags-
schluss, in Betrieb genommen wird. 

Der Wärmenetzbetreiber bestätigt gegenüber dem 
Gebäudeeigentümer die Erfüllung der Vorausset-
zungen nach Satz 1 Nummer 1 und 2. § 71b Ab-
satz 3 ist entsprechend anzuwenden. 

Der Wärmenetzbetreiber hat in Textform gegen-
über dem Gebäudeeigentümer auf dessen Anfor-
derung die Erfüllung der Voraussetzungen nach 
Satz 1 Nummer 1 und 2 vor Einbau oder der 
Aufstellung der Heizungsanlage zur Inbetrieb-
nahme zu bestätigen.  

(2) Die zuständige Behörde stellt durch Be-
scheid fest, dass der Wärmenetzbetreiber mit der 
Umsetzung des Investitionsplans gegenüber den 
im Investitionsplan vorgesehenen Meilensteinen 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 mehr als zwei 
Jahre in Verzug ist oder die Umsetzung des Pro-
jekts aufgegeben wurde. Jede Heizungsanlage, die 
spätestens innerhalb eines Jahres, nachdem der 
Bescheid nach Satz 1 bestandskräftig oder unan-
fechtbar geworden ist, neu eingebaut wird, muss 
die Anforderungen nach § 71 Absatz 1 mit einer 
Übergangsfrist von einem Jahr erfüllen.  

(2) Sofern die nach Landesrecht zustän-
dige Behörde durch Bescheid gegenüber dem 
Wärmenetzbetreiber feststellt, dass die Umset-
zung der Maßnahmen des Wärmenetzausbau- 
und -dekarbonisierungsfahrplans zum Wär-
menetzausbau vollständig oder für bestimmte 
Gebiete nicht weiterverfolgt wird, muss in den 
von der Feststellung betroffenen Gebieten jede 
Heizungsanlage, die spätestens bis zum Ablauf 
eines Jahres, nachdem der Bescheid bestandskräf-
tig und die Bestandskraft öffentlich bekanntge-
geben worden ist, neu eingebaut oder aufgestellt 
worden ist, die Anforderungen nach § 71 Ab-
satz 1 spätestens bis zum Ablauf einer Über-
gangsfrist von drei Jahren nach öffentlicher Be-
kanntgabe des Eintritts der Bestandskraft des 
Bescheids erfüllen.  

(3) Sofern die Heizungsanlage nach Ablauf 
der Frist in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 nicht über 
das Wärmenetz mit mindestens 65 Prozent 
Wärme aus erneuerbaren Energien oder unver-
meidbarer Abwärme betrieben oder versorgt wer-
den kann, ist der Gebäudeeigentümer verpflichtet, 
die Anforderungen der §§ 71 bis 71h einzuhalten. 
Satz 1 ist entsprechend ein Jahr nach dem Zeit-
punkt anzuwenden, zu dem die zuständige Be-
hörde festgestellt hat, dass das beabsichtigte Wär-
menetz nicht weiterverfolgt wird oder die Umset-
zung sich mehr als zwei Jahre in Verzug befindet. 

(3) Sofern die Heizungsanlage nach Ablauf 
der Frist in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 nicht über 
das Wärmenetz mit mindestens 65 Prozent 
Wärme aus erneuerbaren Energien oder unver-
meidbarer Abwärme betrieben oder versorgt wer-
den kann, ist der Gebäudeeigentümer verpflichtet, 
die Anforderungen nach § 71 Absatz 1 nach Ab-
lauf von drei Jahren ab Ablauf der Frist in Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3 einzuhalten.  

(4) Der Gebäudeeigentümer hat in den Fäl-
len des Absatzes 2 oder des Absatzes 3 einen An-
spruch gegen den Wärmenetzbetreiber, der nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 den Anschluss garan-
tiert hat, auf Erstattung der daraus entstehenden 
Mehrkosten. Dies ist nicht anzuwenden, wenn der 
Wärmenetzbetreiber die Entstehung der Mehrkos-
ten nicht zu vertreten hat. 

(4) Der Gebäudeeigentümer hat in den Fäl-
len des Absatzes 2 oder des Absatzes 3 einen An-
spruch gegen den Wärmenetzbetreiber, der sich 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 zum Anschluss 
des Gebäudeeigentümers an das Wärmenetz 
verpflichtet hat, auf Erstattung der daraus entste-
henden Mehrkosten. Dies ist nicht anzuwenden, 
wenn der Wärmenetzbetreiber die Entstehung der 
Mehrkosten nicht zu vertreten hat. 
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§ 71k § 71k 

Übergangsfristen bei einer Heizungsanlage, die 
sowohl Gas als auch Wasserstoff verbrennen 

kann 

Übergangsfristen bei einer Heizungsanlage, die 
sowohl Gas als auch Wasserstoff verbrennen 

kann; Festlegungskompetenz 

(1) Beim Einbau oder bei der Aufstellung 
einer Heizungsanlage zum Zweck der Inbetrieb-
nahme, die sowohl Erdgas als auch 100 Prozent 
Wasserstoff verbrennen kann, darf der Eigentü-
mer noch bis zum Ablauf des 31. Dezember 2034 
Erdgas ohne Einhaltung der Anforderungen des 
§ 71 zur Wärmeerzeugung nur nutzen, sofern  

(1) Bis zum Anschluss an ein Wasser-
stoffnetz kann eine Heizungsanlage, die Erdgas 
verbrennen kann und auf die Verbrennung 
von 100 Prozent Wasserstoff umrüstbar ist, zum 
Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder auf-
gestellt und ohne Einhaltung der Anforderungen 
nach § 71 Absatz 1 oder Absatz 9 zur Wärmeer-
zeugung betrieben werden, wenn    

1. der Gasverteilnetzbetreiber, an dessen Netz 
die Heizungsanlage angeschlossen ist, einen 
Transformationsplan für die verbindliche, 
vollständige Umstellung der Versorgung sei-
ner Kunden auf Wasserstoff bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2034 nach Maßgabe die-
ses Absatzes und des Absatzes 2 vorgelegt 
hat,  

1. entfällt 

2. der Gebäudeeigentümer ab dem 1. Januar 
2030 50 Prozent  gasförmige Biomasse oder 
grünen oder blauen Wasserstoff einschließ-
lich daraus hergestellter Derivate und ab 
dem 1. Januar 2035 65 Prozent grünen oder 
blauen Wasserstoff bezieht und dies zum je-
weiligen Stichtag nachweist, 

2. entfällt 

3. für den Fall, dass die Heizung an ein vorhan-
denes Gasverteilnetz angeschlossen wird, 
das auf Wasserstoff umgestellt werden soll, 
für dieses Gasverteilnetz zum Zeitpunkt des 
Einbaus der Heizung die rechtlichen Voraus-
setzungen für den Netzumbau, insbesondere 
zur Einstellung der Erdgasversorgung der 
angeschlossenen Kunden über das zu trans-
formierende Netz bis spätestens zum Ablauf 
des 31. Dezember 2034, vorliegen und dies 
von der zuständigen Regulierungsbehörde 
gegenüber dem Verantwortlichen bestätigt 
worden ist sowie 

1. das Gebäude in einem Gebiet liegt, für das 
die nach Landesrecht zuständige Stelle 
unter Berücksichtigung eines Wärme-
plans, der auf der Grundlage einer bundes-
gesetzlichen Regelung zur Wärmepla-
nung erstellt wurde, eine Entscheidung 
über die Ausweisung als Wasserstoffnetz-
ausbaugebiet getroffen hat, und das spä-
testens bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2044 vollständig mit Wasserstoff versorgt 
werden soll und 

4. der Gasverteilnetzbetreiber, an dessen Netz 
die Heizungsanlage angeschlossen ist, dem 
Gebäudeeigentümer garantiert, dass die 
Wasserstoffinfrastruktur innerhalb von zehn 
Jahren, spätestens jedoch ab dem 1. Januar 
2035, in Betrieb genommen wird. 

2. der Betreiber des Gasverteilernetzes, an 
dessen Netz die Heizungsanlage angeschlos-
sen ist, und die nach Landesrecht für die 
Wärmeplanung zuständige Stelle bis zum 
Ablauf des 30. Juni 2028 einen einver-
nehmlichen, mit Zwischenzielen versehe-
nen, verbindlichen Fahrplan für die bis 
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zum Ablauf des 31. Dezember 2044 zu 
vollendende Umstellung der Netzinfra-
struktur auf die vollständige Versorgung 
der Anschlussnehmer mit Wasserstoff be-
schlossen und veröffentlicht haben und 
darin mindestens festgelegt haben,  
 

 a) in welchen technischen und zeitlichen 
Schritten die Umstellung der Infra-
struktur und der Hochlauf auf Was-
serstoff erfolgt; dabei muss der Fahr-
plan in Übereinstimmung mit den 
Netzentwicklungsplänen der Fernlei-
tungsebene stehen oder der Betreiber 
des Gasverteilernetzes darlegen, wie 
vor Ort ausreichend Wasserstoff pro-
duziert und gespeichert werden 
kann, 

 b) wie die Umstellung auf die vollstän-
dige Versorgung der Anschlussneh-
mer auf Wasserstoff finanziert wird, 
insbesondere, wer die Kosten der 
Umrüstungen und des Austauschs 
der nicht umrüstbaren Verbrauchs-
geräte tragen soll, und 

 c) mit welchen zeitlichen und räumli-
chen Zwischenschritten in den Jah-
ren 2035 und 2040 die Umstellung 
von Netzteilen in Einklang mit den 
Klimaschutzzielen des Bundes unter 
Berücksichtigung der verbleibenden 
Treibhausgasemissionen erfolgt. 

(2) Im Transformationsplan nach Absatz 1 
Nummer 1 muss der Gasnetzbetreiber, an dessen 
Netz die Heizungsanlage angeschlossen ist, dar-
legen, wie in seinem Netzbereich die Umstellung 
der Gasnetzinfrastruktur auf eine Wasserstoffinf-
rastruktur bis zum Ablauf des 31. Dezember 2034 
erfolgen soll. Der Transformationsplan muss ei-
nen Investitionsplan mit zwei- bis dreijährlichen 
Meilensteinen für die Umsetzung des Neubaus 
oder der Umstellung des Gasnetzes auf Wasser-
stoff enthalten.  

(2) Der verbindliche Fahrplan nach Ab-
satz 1 Nummer 2 muss einen Investitionsplan mit 
zwei- bis dreijährlichen Meilensteinen für die 
Umsetzung des Neubaus oder der Umstellung des 
Gasnetzes auf Wasserstoff enthalten.  

(3) Der Transformationsplan gemäß Ab-
satz 1 Nummer 1 und Absatz 2 wird nach Geneh-
migung durch die zuständige Regulierungsbe-
hörde wirksam. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn  

(3) Der Fahrplan nach Absatz 1 Num-
mer 2 wird nach Genehmigung durch die Bundes-
netzagentur wirksam und veröffentlicht sowie 
von ihr regelmäßig alle drei Jahre überprüft. 
Die Bundesnetzagentur prüft dabei, ob die An-
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forderungen nach Absatz 1 Nummer 2 und Ab-
satz 2 vorliegen und fristgerecht umgesetzt 
werden, insbesondere, ob 

1. der Abschluss der Netztransformation bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2034 recht-
lich, technisch und wirtschaftlich gesichert 
erscheint und die Versorgung des Wasser-
stoffverteilnetzes über die darüberliegenden 
Netzebenen sichergestellt ist oder  

1. die Umstellung der Infrastruktur auf Was-
serstoff im Rahmen der rechtlichen Vor-
gaben technisch und wirtschaftlich gesichert 
erscheint und die Versorgung des Wasser-
stoffverteilnetzes fristgemäß über die dar-
überliegenden Netzebenen sichergestellt ist 
oder  

2. der Gasnetzbetreiber eine Abkoppelung sei-
nes Netzes vom vorgelagerten Netz vorsieht 
und eine gesicherte Wasserstoffversorgung 
durch lokale Erzeugung nachgewiesen wird. 

2. der Betreiber des Gasverteilernetzes eine 
Abkoppelung seines Netzes vom vorgelager-
ten Netz vorsieht und eine gesicherte Was-
serstoffversorgung durch lokale Erzeugung 
nachgewiesen wird. 

 Die Bundesnetzagentur bestimmt erstmals 
zum 31. Dezember 2024 nach § 29 Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 
(BGBl. I S. 1970; 3621) in der jeweils geltenden 
Fassung durch Festlegung das Format des 
Fahrplans und die Art der dafür vorzulegen-
den Nachweise, wie vorzulegende Verträge und 
Finanzierungszusagen, die Art der Übermitt-
lung und die Methodik zur Überprüfung der 
Anforderungen nach Absatz 1 Nummer 2.  

(4) Sofern die Heizungsanlage nach Ablauf 
des 31. Dezember 2034 nicht mit mindestens 65 
Prozent grünem oder blauem Wasserstoff betrie-
ben werden kann, weil der Neubau oder die Um-
stellung des Verteilnetzes nicht abgeschlossen ist 
oder das Verteilnetz nicht an ein vorgelagertes 
Wasserstofftransportnetz oder an eine gesicherte 
lokale Wasserstoffproduktion angeschlossen ist, 
ist der Gebäudeeigentümer verpflichtet, die An-
forderungen nach den §§ 71 bis 71h einzuhalten. 
Satz 1 ist entsprechend ein Jahr nach dem Zeit-
punkt anzuwenden, zu dem die zuständige Be-
hörde oder die Regulierungsbehörde feststellt, 
dass die beabsichtigte Umstellung oder der Neu-
bau eines Wasserstoffverteilnetzes nicht weiter-
verfolgt wird oder die geplante Umsetzung nach 
Absatz 2 sich mehr als zwei Jahre in Verzug be-
findet. Der Gebäudeeigentümer hat in den Fällen 
der Sätze 1 und 2 einen Anspruch auf Erstattung 
der daraus entstehenden Mehrkosten gegen den 
Gasverteilnetzbetreiber, an dessen Netz seine 
Heizungsanlage angeschlossen ist. Dies ist nicht 
anzuwenden, wenn der Gasverteilnetzbetreiber 
die Entstehung der Mehrkosten nicht zu vertreten 
hat.   

(4) Sofern die Bundesnetzagentur nach 
Überprüfung nach Absatz 3 gegenüber dem 
Betreiber eines Gasverteilernetzes und der 
nach Landesrecht für die Wärmeplanung zu-
ständigen Stelle durch Bescheid feststellt, dass 
die Umsetzung des Fahrplans nicht die Anforde-
rungen nach Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 oder 
Absatz 3 erfüllt oder die beabsichtigte Umstel-
lung oder der Neubau eines Wasserstoffverteilnet-
zes nicht weiterverfolgt wird, muss jede Hei-
zungsanlage, die spätestens bis zum Ablauf ei-
nes Jahres, nachdem der Bescheid über eine 
nicht den Anforderungen genügende oder ein-
gestellte Umsetzung des Fahrplans der Bundes-
netzagentur bestandskräftig und die Bestands-
kraft öffentlich bekanntgegeben worden ist, 
neu eingebaut oder aufgestellt worden ist, die 
Anforderungen nach § 71 Absatz 1 spätestens 
bis zum Ablauf einer Übergangsfrist von drei 
Jahren nach öffentlicher Bekanntgabe des Ein-
tritts der Bestandskraft des Bescheids erfüllen. 
Der Betreiber des geplanten Wasserstoffver-
teilnetzes muss die Entscheidung der Bundes-
netzagentur in Textform jedem Anschlussneh-
mer unverzüglich mitteilen.  
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 (5) Für die Wahrnehmung der Aufgaben 
der Bundesnetzagentur nach diesem Gesetz 
sind die Bestimmungen des Teils 8 des Energie-
wirtschaftsgesetzes entsprechend anzuwenden. 

 (6) Der Gebäudeeigentümer hat im Fall 
des Absatzes 4 einen Anspruch auf Erstattung 
der daraus entstehenden Mehrkosten gegen 
den Betreiber des Gasverteilernetzes, an des-
sen Netz seine Heizungsanlage angeschlossen 
ist. Dies ist nicht anzuwenden, wenn der Betrei-
ber des Gasverteilernetzes die Entstehung der 
Mehrkosten nicht zu vertreten hat.   

 (7) Eine Heizungsanlage ist nach Ab-
satz 1 auf die Verbrennung von 100 Prozent 
Wasserstoff umrüstbar, wenn die Heizungsan-
lage mit niederschwelligen Maßnahmen nach 
dem Austausch einzelner Bauteile mit 100 Pro-
zent Wasserstoff betrieben werden kann. Der 
Nachweis der Umrüstbarkeit auf die Verbren-
nung von 100 Prozent Wasserstoff im Sinne des 
Satzes 1 kann durch eine Hersteller- oder 
Handwerkererklärung erbracht werden. 

§ 71l § 71l 

Übergangsfristen bei einer Etagenheizung oder 
einer Einzelraumfeuerungsanlage 

Übergangsfristen bei einer Etagenheizung oder 
einer Einzelraumfeuerungsanlage 

(1) In einem Gebäude, in dem mindestens 
eine Etagenheizung betrieben wird, sind die An-
forderungen des § 71 Absatz 1 für Etagenheizun-
gen erst drei Jahre nach dem Zeitpunkt anzuwen-
den, zu dem die erste Etagenheizung oder zentrale 
Heizungsanlage ausgetauscht und eine neue Hei-
zungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme in 
dem Gebäude eingebaut oder aufgestellt wurde. 
§ 71i Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwen-
den. 

(1) In einem Gebäude, in dem mindestens 
eine Etagenheizung betrieben wird, sind die An-
forderungen des § 71 Absatz 1 für Etagenheizun-
gen erst fünf Jahre nach dem Zeitpunkt anzuwen-
den, zu dem die erste Etagenheizung oder zentrale 
Heizungsanlage ausgetauscht und eine andere 
Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme 
in dem Gebäude eingebaut oder aufgestellt wurde. 
§ 71i Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.  

(2) Entscheidet sich der Verantwortliche 
bei einem Gebäude, in dem mindestens eine Eta-
genheizung betrieben wird, innerhalb der Frist 
nach Absatz 1 für eine teilweise oder vollständige 
Umstellung der Wärmeversorgung des Gebäudes 
auf eine zentrale Heizungsanlage zur Erfüllung 
der Anforderungen des § 71 Absatz 1, verlängert 
sich die Frist nach Absatz 1 für alle Wohnungen 
und sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten, 
die von der Umstellung auf eine zentrale Hei-
zungsanlage erfasst sind, um den Zeitraum bis zur 
Fertigstellung der zentralen Heizungsanlage, 

(2) Entscheidet sich der Verantwortliche 
bei einem Gebäude, in dem mindestens eine Eta-
genheizung betrieben wird, innerhalb der Frist 
nach Absatz 1 für eine teilweise oder vollständige 
Umstellung der Wärmeversorgung des Gebäudes 
auf eine zentrale Heizungsanlage zur Erfüllung 
der Anforderungen des § 71 Absatz 1, verlängert 
sich die Frist nach Absatz 1 für alle Wohnungen 
und sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten, 
die von der Umstellung auf eine zentrale Hei-
zungsanlage erfasst sind, um den Zeitraum bis zur 
Fertigstellung der zentralen Heizungsanlage, 
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längstens jedoch um zehn Jahre. Nach Fertigstel-
lung der zentralen Heizungsanlage, spätestens 13 
Jahre nach dem Zeitpunkt, zu dem die erste Eta-
genheizung oder zentrale Heizungsanlage ausge-
tauscht und eine neue Heizungsanlage zum Zweck 
der Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt 
wurde, sind alle Wohnungen und sonstigen selb-
ständigen Nutzungseinheiten, die von der Umstel-
lung auf die zentrale Heizungsanlage erfasst sind 
und deren Etagenheizungen ausgetauscht werden, 
an die zentrale Heizungsanlage anzuschließen, so-
bald sie ausgetauscht werden müssen. Etagenhei-
zungen, die innerhalb der Frist des Satzes 2 zum 
Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder aufge-
stellt wurden, sind erst nach dem Ablauf eines 
weiteren Jahres an die zentrale Heizungsanlage 
anzuschließen. Für Wohnungen und sonstige selb-
ständige Nutzungseinheiten, die weiterhin mit 
Etagenheizungen versorgt werden sollen, muss 
jede nach Ablauf der Frist des Absatzes 1 zum 
Zweck der Inbetriebnahme neu eingebaute oder 
aufgestellte Etagenheizung die Anforderungen 
des § 71 Absatz 1 erfüllen. Für Etagenheizungen, 
die innerhalb der Frist des Absatzes 1 zum Zweck 
der Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt 
wurden, sind die Anforderungen nach § 71 Ab-
satz 1 erst nach dem Ablauf eines weiteren Jahres 
anzuwenden. Für Wohnungen und sonstige selb-
ständige Nutzungseinheiten mit Etagenheizun-
gen, die an eine bestehende zentrale Heizungsan-
lage angeschlossen werden, gelten die Anforde-
rungen des § 71 Absatz 1 als erfüllt. Abweichend 
von Satz 4 kann bei der Havarie einer Etagenhei-
zung in einer Wohnung, deren Eigentümer zum 
Zeitpunkt des Austausches der ersten Etagenhei-
zung oder zentralen Heizungsanlage und des Ein-
baus oder der Aufstellung einer neuen Heizungs-
anlage zum Zwecke der Inbetriebnahme nach 
Satz 1 oder nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 
Satz 1 das 80. Lebensjahr vollendet hat und die 
Wohnung selbst bewohnt, auch mehrmalig sowie 
ohne die in Absatz 1 Satz 1 genannte zeitliche Be-
schränkung, eine alte Etagenheizung ausge-
tauscht und eine neue Heizungsanlage zum Zweck 
der Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt 
und betrieben werden, die nicht die Anforderung 
des § 71 Absatz 1 erfüllt. § 71i Absatz 2 Satz 2 bis 
4 ist entsprechend anzuwenden. 

längstens jedoch um acht Jahre. Nach Fertigstel-
lung der zentralen Heizungsanlage, spätestens 13 
Jahre nach dem Zeitpunkt, zu dem die erste Eta-
genheizung oder zentrale Heizungsanlage ausge-
tauscht und eine andere Heizungsanlage zum 
Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder aufge-
stellt wurde, sind alle Wohnungen und sonstigen 
selbständigen Nutzungseinheiten, die von der 
Umstellung auf die zentrale Heizungsanlage er-
fasst sind und deren Etagenheizungen ausge-
tauscht werden, an die zentrale Heizungsanlage 
anzuschließen, sobald sie ausgetauscht werden 
müssen. Etagenheizungen, die innerhalb der Frist 
des Satzes 2 zum Zweck der Inbetriebnahme ein-
gebaut oder aufgestellt wurden, sind erst nach 
dem Ablauf eines weiteren Jahres an die zentrale 
Heizungsanlage anzuschließen. Für Wohnungen 
und sonstige selbständige Nutzungseinheiten, die 
weiterhin mit Etagenheizungen versorgt werden 
sollen, muss jede nach Ablauf der Frist des Absat-
zes 1 zum Zweck der Inbetriebnahme neu einge-
baute oder aufgestellte Etagenheizung die Anfor-
derungen des § 71 Absatz 1 erfüllen. Für Etagen-
heizungen, die innerhalb der Frist des Absatzes 1 
zum Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder 
aufgestellt wurden, sind die Anforderungen nach 
§ 71 Absatz 1 erst nach dem Ablauf eines weite-
ren Jahres anzuwenden. Für Wohnungen und 
sonstige selbständige Nutzungseinheiten mit Eta-
genheizungen, die an eine bestehende zentrale 
Heizungsanlage angeschlossen werden, gelten die 
Anforderungen des § 71 Absatz 1 als erfüllt.  

(3) Entscheidet sich der Verantwortliche 
bei einem Gebäude, in dem mindestens eine Eta-
genheizung betrieben wird, innerhalb der Frist des 
Absatzes 1 Satz 1 dafür, dass die Wohnungen und 

(3) Entscheidet sich der Verantwortliche 
bei einem Gebäude, in dem mindestens eine Eta-
genheizung betrieben wird, innerhalb der Frist des 
Absatzes 1 Satz 1 dafür, dass die Wohnungen und 
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sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten mit 
Etagenheizungen weiterhin mit Etagenheizungen 
oder zusätzliche Wohnungen oder selbständige 
Nutzungseinheiten künftig mit Etagenheizungen 
betrieben werden sollen, muss jede nach Ablauf 
dieser Frist neu eingebaute oder aufgestellte Eta-
genheizung die Anforderungen des § 71 Absatz 1 
erfüllen. Absatz 2 Satz 5 und  7 ist entsprechend 
anzuwenden. 

sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten mit 
Etagenheizungen weiterhin mit Etagenheizungen 
oder zusätzliche Wohnungen oder selbständige 
Nutzungseinheiten künftig mit Etagenheizungen 
betrieben werden sollen, muss jede nach Ablauf 
dieser Frist neu eingebaute oder aufgestellte Eta-
genheizung die Anforderungen des § 71 Absatz 1 
erfüllen. Absatz 2 Satz 5 ist entsprechend anzu-
wenden. 

(4) Sofern der Verantwortliche innerhalb 
der Frist des Absatzes 1 Satz 1 keine Entschei-
dung nach Absatz 2 Satz 1 oder nach Absatz 3 
Satz 1 trifft, ist er zur vollständigen Umstellung 
auf eine zentrale Heizungsanlage verpflichtet. Für 
die Umstellung sind die Vorgaben des Absatzes 2 
anzuwenden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Entscheidung nach Absatz 2 oder 3 
ist dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
unverzüglich in Textform mitzuteilen. 

(5) Die Entscheidung nach den Absätzen 2 
oder 3 ist dem bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfeger unverzüglich in Textform mitzuteilen. 

(6) In einem Gebäude, in dem mindestens 
eine Einzelraumfeuerungsanlage im Sinne des § 2 
Nummer 3 der Verordnung über kleine und mitt-
lere Feuerungsanlagen zur Erzeugung von Raum-
wärme, Warmwasser oder einer Kombination da-
von betrieben wird, sind die Absätze 1 bis 5 anzu-
wenden, sobald die erste Einzelraumfeuerungsan-
lage zum Zweck der Inbetriebnahme in dem Ge-
bäude eingebaut oder aufgestellt wurde. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 71m § 71m 

Übergangsfrist bei einer Hallenheizung Übergangsfrist bei einer Hallenheizung 

(1) Abweichend von den Anforderungen 
des § 71 Absatz 1 kann höchstens für zehn Jahre 
nach dem Austausch der ersten einzelnen dezent-
ralen Gebläse- oder Strahlungsheizung eine neue 
einzelne dezentrale Gebläse- oder Strahlungshei-
zung in einem Bestandsgebäude zur Beheizung ei-
ner Gebäudezone mit mehr als vier Meter Raum-
höhe zum Zweck der Inbetriebnahme eingebaut 
oder aufgestellt und betrieben werden, sofern die 
neue Anlage der besten verfügbaren Technik ent-
spricht. Alle einzelnen dezentralen Gebläse- oder 
Strahlungsheizungen der Halle oder eine zentrale 
Heizungsanlage müssen spätestens innerhalb ei-
nes Jahres nach Ablauf der Frist von Satz 1 die 
Anforderungen nach § 71 Absatz 1 erfüllen. § 71i 
Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

(1) Abweichend von den Anforderungen 
des § 71 Absatz 1 kann höchstens für zehn Jahre 
nach dem Austausch der ersten einzelnen dezent-
ralen Gebläse- oder Strahlungsheizung eine neue 
einzelne dezentrale Gebläse- oder Strahlungshei-
zung in einem Bestandsgebäude zur Beheizung ei-
ner Gebäudezone mit mehr als 4 Meter Raumhöhe 
zum Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder 
aufgestellt und betrieben werden, sofern die neue 
Anlage der besten verfügbaren Technik ent-
spricht. Alle einzelnen dezentralen Gebläse- oder 
Strahlungsheizungen der Halle oder eine zentrale 
Heizungsanlage müssen spätestens innerhalb ei-
nes Jahres nach Ablauf der Frist von Satz 1 die 
Anforderungen nach § 71 Absatz 1 erfüllen. § 71i 
Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 
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(2) Abweichend von den Anforderungen 
des § 71 Absatz 1 kann einmalig und höchstens 
für zwei Jahre nach dem Austausch der Altanlage 
ein dezentrales Heizsystem in Bestandsgebäuden 
zur Beheizung von Gebäudezonen mit mehr als 
4 Meter Raumhöhe zum Zweck der Inbetrieb-
nahme eingebaut oder aufgestellt und betrieben 
werden. Nach Ablauf der zwei Jahre muss das neu 
aufgestellte oder eingebaute dezentrale Heizsys-
tem mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren 
Energien betrieben werden, sofern der Betreiber 
nicht nachweist, dass der Endenergieverbrauch 
des Gebäudes für Raumwärme gegenüber dem 
Endenergieverbrauch vor der Erneuerung des 
Heizungssystems über einen Zeitraum von einem 
Jahr um mindestens 40 Prozent verringert wurde. 
Wurde der Endenergieverbrauch nach Satz 2 um 
weniger als 40 Prozent, mindestens aber 25 Pro-
zent verringert, kann der fehlende Prozentsatz in 
Bezug auf 40 Prozent Verringerung des Endener-
gieverbrauchs ausgeglichen werden durch den  
gleichen Prozentsatz in Bezug auf die Nutzung 
von 65 Prozent erneuerbaren Energien. § 71i Ab-
satz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Abweichend von den Anforderungen 
des § 71 Absatz 1 kann einmalig und höchstens 
für zwei Jahre nach dem Austausch der Altanlage 
ein dezentrales Heizsystem in Bestandsgebäuden 
zur Beheizung von Gebäudezonen mit mehr als 
4 Meter Raumhöhe zum Zweck der Inbetrieb-
nahme eingebaut oder aufgestellt und betrieben 
werden. Nach Ablauf der zwei Jahre muss das neu 
aufgestellte oder eingebaute dezentrale Heizsys-
tem mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren 
Energien betrieben werden, sofern der Betreiber 
nicht nachweist, dass der Endenergieverbrauch 
des Gebäudes für Raumwärme gegenüber dem 
Endenergieverbrauch vor der Erneuerung des 
Heizungssystems über einen Zeitraum von einem 
Jahr um mindestens 40 Prozent verringert wurde. 
Wurde der Endenergieverbrauch nach Satz 2 um 
weniger als 40 Prozent, mindestens aber 25 Pro-
zent verringert, kann der fehlende Prozentsatz in 
Bezug auf 40 Prozent Verringerung des Endener-
gieverbrauchs ausgeglichen werden durch den  
gleichen Prozentsatz in Bezug auf die Nutzung 
von 65 Prozent erneuerbaren Energien. § 71i 
Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 71n § 71n 

Verfahren für Gemeinschaften der Wohnungsei-
gentümer 

Verfahren für Gemeinschaften der Wohnungsei-
gentümer 

(1) Für ein Gebäude, in dem Wohnungs- 
oder Teileigentum besteht und in dem mindestens 
eine Etagenheizung zum Zweck der Inbetrieb-
nahme eingebaut oder aufgestellt ist, ist die Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer verpflich-
tet, bis zum Ablauf des 31. Mai 2024 von dem be-
vollmächtigten Bezirksschornsteinfeger die Mit-
teilung der im Kehrbuch vorhandenen, für die 
Entscheidung über eine zukünftige Wärmeversor-
gung erforderlichen Informationen zu verlangen. 
Dies umfasst Informationen, die für die Planung 
einer Zentralisierung der Versorgung mit Wärme 
notwendig sind. Zu den Informationen nach den 
Sätzen 1 und 2 gehören solche über 

(1) Für ein Gebäude, in dem Wohnungs- 
oder Teileigentum besteht und in dem mindestens 
eine Etagenheizung zum Zweck der Inbetrieb-
nahme eingebaut oder aufgestellt ist, ist die Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer verpflich-
tet, bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 von 
dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
die Mitteilung der im Kehrbuch vorhandenen, für 
die Entscheidung über eine zukünftige Wärme-
versorgung erforderlichen Informationen zu ver-
langen. Dies umfasst Informationen, die für die 
Planung einer Zentralisierung der Versorgung mit 
Wärme notwendig sind. Zu den Informationen 
nach den Sätzen 1 und 2 gehören solche über 

1. die Art der Anlage, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. das Alter der Anlage,  2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Funktionstüchtigkeit der Anlage und  3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Nennwärmeleistung der Anlage. 4. u n v e r ä n d e r t  
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Auf Verlangen der Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer ist der bevollmächtigte Bezirks-
schornsteinfeger verpflichtet, innerhalb von zwei 
Monaten nach der Aufforderung für jede Etagen-
heizung jeweils das zuletzt eingereichte Formblatt 
nach § 4 Absatz 1 des Schornsteinfeger-Hand-
werksgesetzes vom 26. November 2008 (BGBl. I 
S. 2242) in der jeweils geltenden Fassung oder die 
nach Satz 2 erforderlichen und im Kehrbuch vor-
handenen Informationen der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer gegen Ersatz der Aufwen-
dungen zu übersenden.   

Auf Verlangen der Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer ist der bevollmächtigte Bezirks-
schornsteinfeger verpflichtet, innerhalb von sechs 
Monaten nach der Aufforderung für jede Etagen-
heizung jeweils das zuletzt eingereichte Formblatt 
nach § 4 Absatz 1 des Schornsteinfeger-Hand-
werksgesetzes vom 26. November 2008 (BGBl. I 
S. 2242) in der jeweils geltenden Fassung oder die 
nach Satz 2 erforderlichen und im Kehrbuch vor-
handenen Informationen der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer gegen Ersatz der Aufwen-
dungen zu übersenden.   

(2) Die Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer ist verpflichtet, bis zum Ablauf des 31. Mai 
2024 von den Wohnungseigentümern der Woh-
nungen oder sonstigen selbständigen Nutzungs-
einheiten, in denen eine Etagenheizung zum Zwe-
cke der Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt 
ist, die Mitteilung von Informationen über die 
zum Sondereigentum gehörenden Anlagen und 
Ausstattungen zu verlangen, die für eine Erstein-
schätzung etwaigen Handlungsbedarfs zur Erfül-
lung der Anforderungen des § 71 Absatz 1 dien-
lich sein können. Hierzu zählen insbesondere In-
formationen über 

(2) Die Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer ist verpflichtet, bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2024 von den Wohnungseigentümern der 
Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nut-
zungseinheiten, in denen eine Etagenheizung zum 
Zwecke der Inbetriebnahme eingebaut oder auf-
gestellt ist, die Mitteilung von Informationen über 
die zum Sondereigentum gehörenden Anlagen 
und Ausstattungen zu verlangen, die für eine Erst-
einschätzung etwaigen Handlungsbedarfs zur Er-
füllung der Anforderungen des § 71 Absatz 1 
dienlich sein können. Hierzu zählen insbesondere 
Informationen über 

1. den Zustand der Heizungsanlage, die die 
Wohnungseigentümer aus eigener Nut-
zungserfahrung oder aus der Beauftragung 
von Handwerkern erlangt haben, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. sämtliche weiteren Bestandteile der Hei-
zungsanlage, die zum Sondereigentum gehö-
ren, etwa Leitungen und Heizkörper, sowie 
sämtliche Modifikationen, die die Woh-
nungseigentümer selbst durchgeführt oder 
beauftragt haben, und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Ausstattungen zur Effizienzsteigerung, die 
im Sondereigentum stehen. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Die Wohnungseigentümer sind dazu verpflichtet, 
die genannten Informationen innerhalb von zwei 
Monaten nach der Aufforderung in Textform mit-
zuteilen. Die Wohnungseigentümer haben die Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer über den 
Ausfall einer alten Etagenheizung, den Einbau 
oder die Aufstellung einer neuen Etagenheizung 
zum Zweck der Inbetriebnahme und über weitere 
Änderungen zu den Informationen nach Absatz 1 
Satz 2 sowie nach Satz 1 unverzüglich zu unter-
richten.  

Die Wohnungseigentümer sind dazu verpflichtet, 
die genannten Informationen innerhalb von sechs 
Monaten nach der Aufforderung in Textform mit-
zuteilen. Die Wohnungseigentümer haben die Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer über den 
Ausfall einer alten Etagenheizung, den Einbau 
oder die Aufstellung einer neuen Etagenheizung 
zum Zweck der Inbetriebnahme und über weitere 
Änderungen zu den Informationen nach Absatz 1 
Satz 2 sowie nach Satz 1 unverzüglich zu unter-
richten.  
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(3) Nach Ablauf der Mitteilungsfrist nach 
Absatz 2 Satz 2 stellt die Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer die erhaltenen Informationen 
den Wohnungseigentümern innerhalb eines Mo-
nats in konsolidierter Fassung zur Verfügung.  

(3) Nach Ablauf der Mitteilungsfrist nach 
Absatz 2 Satz 3 stellt die Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer die erhaltenen Informationen 
den Wohnungseigentümern innerhalb von drei 
Monaten in konsolidierter Fassung zur Verfü-
gung.  

(4) Sobald die Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer davon Kenntnis erlangt, dass die 
erste Etagenheizung ausgetauscht und eine neue 
Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme 
eingebaut oder aufgestellt wurde, hat der Verwal-
ter unverzüglich die Wohnungseigentümerver-
sammlung einzuberufen. In der Wohnungseigen-
tümerversammlung ist über die Vorgehensweise 
zur Erfüllung der Anforderungen des § 71 Ab-
satz 1 zu beraten und auf die Rechtsfolge des § 71l 
Absatz 4 hinzuweisen.  

(4) Sobald die Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer davon Kenntnis erlangt, dass die 
erste Etagenheizung ausgetauscht und eine an-
dere Heizungsanlage zum Zweck der Inbetrieb-
nahme eingebaut oder aufgestellt wurde, hat der 
Verwalter unverzüglich die Wohnungseigentü-
merversammlung einzuberufen. In der Woh-
nungseigentümerversammlung ist über die Vorge-
hensweise zur Erfüllung der Anforderungen des 
§ 71 Absatz 1 zu beraten und auf die Rechtsfolge 
des § 71l Absatz 4 hinzuweisen.  

(5) Die Wohnungseigentümer haben inner-
halb der Frist des § 71l Absatz 1 Satz 1 über die 
Erfüllung der Anforderungen nach § 71 Absatz 1 
zu beschließen. Für die Erfüllung dieser Anforde-
rungen ist ein Umsetzungskonzept zu erarbeiten, 
zu beschließen und auszuführen. Bis zur vollstän-
digen Umsetzung ist mindestens einmal jährlich 
in der Wohnungseigentümerversammlung über 
den Stand der Umsetzung der Erfüllung der An-
forderungen des § 71 Absatz 1 zu berichten.  

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die Beibehaltung mindestens einer Eta-
genheizung kann nur mit zwei Dritteln der abge-
gebenen Stimmen und der Hälfte aller Miteigen-
tumsanteile beschlossen werden. § 71l Absatz 4 
und 5 ist entsprechend anzuwenden.  

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Die Wohnungseigentümer, deren Woh-
nungen oder sonstige selbständige Nutzungsein-
heiten an eine zentrale Heizungsanlage ange-
schlossen werden, haben die Kosten der Umstel-
lung der Wärmeversorgung auf eine zentrale Hei-
zungsanlage nach dem Verhältnis ihrer Miteigen-
tumsanteile zu tragen. Über die Verteilung von 
Kosten, die aus der der Durchführung von Maß-
nahmen im Sondereigentum entstehen, können 
die Wohnungseigentümer durch Beschluss ent-
scheiden. Ist das für einen Anschluss notwendige 
Verteilnetz oder eine zentrale Heizungsanlage be-
reits vorhanden, so haben die Wohnungseigentü-
mer, deren Wohnungen oder sonstige selbständige 
Nutzungseinheiten daran angeschlossen werden, 
einen angemessenen Ausgleich zu leisten. § 16 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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Absatz 2 Satz 2 des Wohnungseigentumsgesetzes 
ist entsprechend anzuwenden.  

(8) Die Absätze 1 bis 7 sind entsprechend 
für Wohnungen und sonstige selbständige Nut-
zungseinheiten anzuwenden, in denen mindestens 
eine Einzelraumfeuerungsanlage im Sinne des 
§ 71l Absatz 7 eingebaut oder aufgestellt ist und 
betrieben wird. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

§ 71o § 71o 

Regelungen zum Schutz von Mietern Regelungen zum Schutz von Mietern 

(1) Wird eine Heizungsanlage nach den 
§§ 71 bis 71n zum Zweck der Inbetriebnahme in 
einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt, die 
vollständig oder anteilig mit einem biogenen 
Brennstoff oder mit grünem oder blauem Wasser-
stoff oder den daraus hergestellten Derivaten zur 
Erzeugung von Raumwärme oder von Raum-
wärme und Warmwasser betrieben wird, trägt der 
Mieter die Kosten des verbrauchten Brennstoffes 
nur bis zu der Höhe der Kosten, die für einen ent-
sprechenden Energieverbrauch bei Anwendung 
des Stromdurchschnittspreises geteilt durch den 
Wert 2,5 anfielen. Der Stromdurchschnittspreis 
wird für die gesamte Abrechnungsperiode aus den 
Strompreisen für Haushalte gebildet, die das Sta-
tistische Bundesamt nach der Verordnung (EU) 
2016/1952 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Oktober 2016 über europäische 
Erdgas- und Strompreisstatistik und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 2008/92/EG (ABl. L 311 vom 
17.11.2016, S. 1) als Durchschnittspreise ein-
schließlich Steuern, Abgaben und Umlagen halb-
jährlich erhebt und auf seiner Internetseite veröf-
fentlicht. Der Stromdurchschnittspreis wird für 
eine Abrechnungsperiode als arithmetischer Mit-
telwert aus den Strompreisen für Haushalte der 
Kategorie „Insgesamt“ für die Berichtszeiträume 
gebildet, die sich mit der Abrechnungsperiode 
überschneiden. Versorgt der Mieter sich in den 
Fällen des Satzes 1 selbst mit Raumwärme oder 
mit Raumwärme und Warmwasser, hat er gegen 
den Vermieter einen Anspruch auf Erstattung der 
Kosten für den verbrauchten Brennstoff, soweit 
sie über die Kosten hinausgehen, die für einen 
entsprechenden Energieverbrauch bei Anwen-
dung des Stromdurchschnittspreises geteilt durch 
den Wert 2,5 anfielen. 

(1) entfällt 
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(2) In einem Gebäude mit Wohnungen, die 
vermietet sind, kann der Vermieter beim Einbau 
einer Wärmepumpe nach § 71c eine Mieterhö-
hung auf Grund einer Modernisierungsmaßnahme 
nach § 559 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches in voller Höhe nur verlangen, wenn er den 
Nachweis erbracht hat, dass die Jahresarbeitszahl 
der Wärmepumpe über 2,5 liegt. Ein Nachweis 
nach Satz 1 ist nicht erforderlich, wenn das Ge-
bäude 

(1) In einem Gebäude mit Wohnungen, die 
vermietet sind, kann der Vermieter beim Einbau 
einer Wärmepumpe nach § 71c eine Mieterhö-
hung auf Grund einer Modernisierungsmaßnahme 
nach § 559 Absatz 1 oder § 559e Absatz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches in voller Höhe nur 
verlangen, wenn er den Nachweis erbracht hat, 
dass die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe über 
2,5 liegt. Ein Nachweis nach Satz 1 ist nicht erfor-
derlich, wenn das Gebäude 

1. nach 1996 errichtet worden ist, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. mindestens nach den Vorgaben der Wärme-
schutzverordnung vom 16. August 1994 
(BGBl. I S. 2121) in der bis zum Ablauf des 
31. Januar 2002 geltenden Fassung erbaut 
worden ist oder der Gebäudeeigentümer 
nachweist, dass der Jahres-Heizwärmebedarf 
die Anforderungen nach der 3. Wärme-
schutzverordnung nicht überschreitet, 

2. mindestens nach den Vorgaben der Wärme-
schutzverordnung vom 16. August 1994 
(BGBl. I S. 2121) in der bis zum Ablauf des 
31. Januar 2002 geltenden Fassung erbaut 
worden ist oder der Gebäudeeigentümer 
nachweist, dass der Jahres-Heizwärmebedarf 
die Anforderungen nach der Wärmeschutz-
verordnung vom 16. August 1994 (BGBl. I 
S. 2121) in der bis zum Ablauf des 31. Ja-
nuar 2002 geltenden Fassung nicht über-
schreitet, 

3. nach einer Sanierung mindestens den Anfor-
derungen des Effizienzhausniveaus 115 oder 
100 entspricht oder 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. mit einer Vorlauftemperatur beheizt werden 
kann, die nicht mehr als 55 Grad Celsius bei 
lokaler Norm-Außentemperatur beträgt. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Der Nachweis nach Satz 1 muss von einem Fach-
unternehmer erbracht werden. Die Ermittlung der 
Jahresarbeitszahl erfolgt auf der Grundlage der 
VDI 4650 Blatt 1: 2019-03*) oder eines vergleich-
baren Verfahrens in der Regel vor der Inbetrieb-
nahme der Anlage und nicht anhand von den Wer-
ten im Betrieb. 

Der Nachweis nach Satz 1 muss von einem Fach-
unternehmer erbracht werden. Die Ermittlung der 
Jahresarbeitszahl erfolgt auf der Grundlage der 
VDI 4650 Blatt 1: 2019-035 oder eines vergleich-
baren Verfahrens in der Regel vor der Inbetrieb-
nahme der Anlage und nicht anhand von den Wer-
ten im Betrieb. 

(3) Sofern der Nachweis nach Absatz 2 
nicht erbracht wird, kann der Vermieter für eine 
Mieterhöhung nach § 559 Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches nur 50 Prozent der für die 
Wohnung aufgewendeten Kosten zugrunde legen. 

(2) Sofern der Nachweis nach Absatz 1 
Satz 1 nicht erbracht wird, kann der Vermieter für 
eine Mieterhöhung nach § 559 Absatz 1 oder 
§ 559e Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
nur 50 Prozent der für die Wohnung aufgewende-
ten Kosten zugrunde legen. 

                                                        
5 Die Ermittlung der Jahreszahl hat auf Grundlage der VDI-Richtlinie 4650 Blatt 1: 2019-03, Erscheinungsdatum März 2019, zu erfolgen, die beim 

VDI Verein Deutscher Ingenieure e. V., Düsseldorf, oder bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen und beim Deutschen Patentamt 
archivmäßig gesichert hinterlegt ist. 
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(4) Absatz 1 ist auf Pachtverhältnisse und 
auf sonstige Formen der entgeltlichen Nutzungs-
überlassung von Gebäuden oder Teilen von diesen 
oder Wohnungen oder Teilen von diesen entspre-
chend anzuwenden. 

(3) Absatz 1 ist auf sonstige Formen der 
entgeltlichen Nutzungsüberlassung von Gebäu-
den oder Teilen von diesen oder Wohnungen oder 
Teilen von diesen entsprechend anzuwenden. 

§ 71p § 71p 

Verordnungsermächtigung zu dem Einsatz von 
Kältemitteln in elektrischen Wärmepumpen und 

Wärmepumpen-Hybridheizungen 

u n v e r ä n d e r t  

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates den Einsatz natürlicher Kältemittel in 
elektrischen Wärmepumpen und in Wärmepum-
pen-Hybridheizungen vorzuschreiben, die zum 
Zweck der Inbetriebnahme in einem Gebäude ein-
gebaut oder aufgestellt werden. In der Rechtsver-
ordnung sind die zulässigen Kältemittel festzule-
gen. Soweit erforderlich, können Ausnahmerege-
lungen vorgesehen werden für Fälle, in denen 
brennbare natürliche Kältemittel aus Sicherheits-
gründen nicht eingesetzt werden können.“ 

 

27. § 72 Absatz 4 und 5 wird durch folgenden Ab-
satz 4 ersetzt: 

27. § 72 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 aa) In Nummer 1 wird das Wort „sowie“ 
durch ein Komma ersetzt. 

 bb) In Nummer 2 wird der Punkt am 
Ende durch das Wort „sowie“ er-
setzt. 

 cc) Folgende Nummer 3 wird angefügt:  

 „3. heizungstechnische Anlagen 
mit Gas-, Biomasse- oder Flüs-
sigbrennstofffeuerung als Be-
standteil einer Wärmepumpen-
Hybridheizung oder einer So-
larthermie-Hybridheizung 
nach § 71h, soweit diese nicht 
mit fossilen Brennstoffen be-
trieben werden.“ 

 b) Die Absätze 4 und 5 werden durch folgen-
den Absatz 4 ersetzt: 

„(4) Heizkessel dürfen längstens bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2044 mit fossilen 
Brennstoffen betrieben werden.“ 

„(4) u n v e r ä n d e r t  
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28.  § 73 wird wie folgt geändert: 28.  § 73 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „sind die 
Pflichten nach § 71“ durch die Wörter „ist 
die Pflicht nach § 69 Absatz 2“ ersetzt und 
werden die Wörter „§ 72 Absatz 1 und 2“ 
gestrichen. 

a) In Absatz 1 wird Angabe „§ 71“ durch die 
Angabe „§ 69 Absatz 2“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ein-
gefügt:  

b) entfällt 

„(2) In einem Wohngebäude mit nicht 
mehr als sechs Wohnungen, dessen Eigentü-
mer das Gebäude selber bewohnt und der 
zum Zeitpunkt des Ablaufs der zulässigen Be-
triebsdauer für Heizkessel, die mit einem 
flüssigen oder gasförmigen Brennstoff be-
schickt werden, nach § 72 Absatz 1 und 2 das 
80. Lebensjahr vollendet hat, sind die Pflich-
ten nach § 72 Absatz 1 und 2 erst im Falle 
eines Eigentümerwechsels zu erfüllen. § 71i 
Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.“ 

 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. c) entfällt 

d) Folgender Absatz 4 wird angefügt: b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(4) § 72 Absatz 4 ist entsprechend an-
zuwenden.“ 

„(3) u n v e r ä n d e r t  

29. § 74 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 29. u n v e r ä n d e r t  

„(3) Im Falle eines Nichtwohngebäudes ent-
fällt die Pflicht nach Absatz 1,  

 

1. wenn das Gebäude mit einem System für die 
Gebäudeautomation und Gebäuderegelung 
nach § 71a Absatz 5 ausgestattet ist oder  

 

2. sofern die Gesamtauswirkungen eines sol-
chen Ansatzes gleichwertig sind, wenn die 
Klimaanlage oder kombinierte Klima- und 
Lüftungsanlage 

 

a) unter eine vertragliche Vereinbarung 
über ein Niveau der Gesamtenergieeffi-
zienz oder eine Energieeffizienzverbes-
serung fällt, insbesondere unter einen 
Energieleistungsvertrag nach § 3 Ab-
satz 1 Nummer 8a, oder 

 

b) von einem Versorgungsunternehmen 
oder einem Netzbetreiber betrieben 
wird und demnach systemseitigen Maß-
nahmen zur Überwachung der Effizienz 
unterliegt.“ 
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30. § 85 wird wie folgt geändert: 30. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 Nummer 15 wird wie folgt gefasst:  

„15. Art der genutzten erneuerbaren Ener-
gien zur Erfüllung der Anforderungen 
nach § 71 Absatz 1,“. 

 

b) In Absatz 3 Nummer 6 werden die Wörter 
„Wirtschaft und Energie“ durch die Wörter 
„Wirtschaft und Klimaschutz“ und die Wör-
ter „Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat“ durch die Wörter „Bundesmi-
nisterium für Wohnen, Stadtentwicklung 
und Bauwesen“ ersetzt. 

 

c) In Absatz 8 werden die Wörter „Wirtschaft 
und Energie“ durch die Wörter „Wirtschaft 
und Klimaschutz“ und die Wörter „Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat“ 
durch die Wörter „Bundesministerium für 
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen“ 
ersetzt. 

 

31. § 88 wird wie folgt geändert:  31. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 3 werden nach der Angabe „Num-
mer 2“ die Wörter „oder nach Absatz 5“ ein-
gefügt. 

 

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt:  

„(5) Zur Ausstellung eines Energieaus-
weises ist abweichend von Absatz 1 auch 
eine Person berechtigt, die eine Qualifikati-
onsprüfung Energieberatung des Bundesam-
tes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle er-
folgreich abgeschlossen hat.“ 

 

32. In § 89 Satz 3 werden die Wörter „Wirtschaft und 
Energie“ durch die Wörter „Wirtschaft und Kli-
maschutz“ ersetzt. 

32. § 89 wird wie folgt geändert: 

 a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und in Satz 3 
werden die Wörter „Wirtschaft und Ener-
gie“ durch die Wörter „Wirtschaft und 
Klimaschutz“ ersetzt. 

 b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:  

 „(2) Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz legt dem 
Haushaltsausschuss des Bundestages bis 
zum Ablauf des 30. September 2023 ein 
Konzept zur Zustimmung vor, das Ände-
rungen der Richtlinie für die Bundesför-
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derung für effiziente Gebäude – Einzel-
maßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 
2022 (BAnz AT 30.12.2022 B1) vorsieht. 
Änderungen der Richtlinie nach Satz 1 be-
dürfen bis zum Ablauf des 31. Oktober 
2025 der Zustimmung des Haushaltsaus-
schusses des Bundestages. Danach ist die 
Zustimmung nur für wesentliche Ände-
rungen der Richtlinie nach Satz 1 erfor-
derlich. Wesentliche Änderungen sind 
insbesondere solche eines Fördersatzes, ei-
ner Förderhöhe oder der Art eines Bo-
nus.“   

33. § 90 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 33. u n v e r ä n d e r t  

a) Nummer 2 Buchstabe a wird wie folgt ge-
fasst: 

 

„a) 89 Prozent bei einer Anlage zur Hei-
zung oder Warmwasserbereitung, die 
der Erfüllung der Anforderungen nach 
§ 71 oder einer Pflicht nach § 4 Ab-
satz 4 oder § 9a dient,“. 

 

b) In Nummer 3 wird die Angabe „Richtlinie 
2009/28/EG“ durch die Wörter „Richtlinie 
(EU) 2018/2001 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 11. Dezember 
2018 zur Förderung der Nutzung von Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 
vom 21.12.2018, S. 82), die zuletzt durch die 
Delegierte Verordnung (EU) 2022/759 (ABl. 
L 139 vom 18.5.2022, S. 1) geändert worden 
ist,“ ersetzt. 

 

34. § 91 wird wie folgt geändert: 34. § 91 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 52 Absatz 1“ 
durch die Wörter „§ 71 Absatz 1 Satz 1“ und 
die Angabe „§ 56“ durch die Wörter „§ 4 
Absatz 4 oder § 9a“ ersetzt. 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 3 wird wie folgt geändert: aa) u n v e r ä n d e r t  

aaa) In Buchstabe a werden die 
Wörter „im Falle des § 10 Ab-
satz 2 Nummer 3“ durch die 
Wörter „in den Fällen der 
§§ 71 bis 71h“ ersetzt, wird 
nach den Wörtern „als die“ das 
Wort „dortigen“ eingefügt und 
werden die Wörter „nach den 
§§ 35 bis 41“ gestrichen. 
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bbb) In Buchstabe b werden die 
Wörter „im Falle des § 56“ 
durch die Wörter „in den Fäl-
len von § 4 Absatz 4 und § 9a“ 
ersetzt. 

 

bb) Nummer 4 wird wie folgt geändert: bb) Nummer 4 wird wie folgt geändert: 

aaa) Buchstabe a wird wie folgt ge-
fasst: 

aaa) Buchstabe a wird wie folgt ge-
fasst: 

„a) im Falle der §§ 71 bis 
71h 65 Prozent erneuer-
bare Energien übersteigt 
oder“. 

„a) im Falle des § 71 Ab-
satz 1 65 Prozent erneu-
erbare Energien über-
steigt oder“. 

bbb) In Buchstabe b werden die 
Wörter „im Falle des § 56“ 
durch die Wörter „in den Fäl-
len von § 4 Absatz 4 und § 9a“ 
ersetzt. 

bbb) u n v e r ä n d e r t  

35. § 96 wird wie folgt geändert: 35. § 96 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden 
die Wörter „Nummern 1 bis 8“ durch 
die Wörter „Nummern 1 bis 11“ ersetzt. 

aa) u n v e r ä n d e r t   

bb) In Nummer 6 werden die Wörter „den 
§§ 69 und 71“ durch die Angabe „§ 69“ 
ersetzt. 

bb) u n v e r ä n d e r t  

cc) In Nummer 7 wird das Wort „oder“ am 
Ende durch ein Komma ersetzt. 

cc) u n v e r ä n d e r t  

dd) In Nummer 8 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt.  

dd) u n v e r ä n d e r t  

ee) Die folgenden Nummern 9 bis 11 wer-
den angefügt: 

ee) Die folgenden Nummern 9 bis 11 wer-
den angefügt: 

„9. Durchführung hydraulischer Ab-
gleiche und weiterer Maßnahmen 
zur Heizungsoptimierung nach 
§ 60c, 

„9. u n v e r ä n d e r t  

10. Einbau von Messausstattungen 
von Heizungsanlagen sowie von 
Komponenten der Überwa-
chungstechnik und von Systemen 
für die Gebäudeautomatisierung 
nach § 71a oder 

10. Einbau von Systemen für die Ge-
bäudeautomatisierung nach § 71a 
oder 

11. Einbau oder Aufstellung zum 
Zweck der Inbetriebnahme von 
Heizungsanlagen zur Erfüllung 

11. Einbau oder Aufstellung zum 
Zweck der Inbetriebnahme von 
Heizungsanlagen zur Erfüllung 
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der Anforderungen nach § 71 Ab-
satz 1 bis 3, § 71i Absatz 1, § 71k 
Absatz 1 Wortlaut vor Nummer 1 
und § 71m.“ 

der Anforderungen nach § 71 Ab-
satz 1 bis 3, den §§ 71i, 71k Ab-
satz 1 Wortlaut vor Nummer 1 
und nach § 71m.“ 

ff) Folgender Satz wird angefügt:  ff) Folgender Satz wird angefügt:  

„Satz 1 ist entsprechend anzuwenden 
auf 

„Satz 1 ist entsprechend anzuwenden 
auf 

1. die Ergebnisse der Betriebsprü-
fungen von Wärmepumpen nach 
§ 60a Absatz 5 Satz 1 und der 
Nachweise der durchgeführten 
Optimierungsmaßnahmen nach 
§ 60a Absatz 5 Satz 2,  

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Ergebnisse der Heizungsprü-
fungen und Heizungsoptimierun-
gen nach § 60b Absatz 5 Satz 1 
und der Nachweise der durchge-
führten Optimierungsmaßnahmen 
nach § 60b Absatz 5 Satz 2, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Bestätigung des Wärmenetz-
betreibers nach § 71b Absatz 1 
Satz 3 und Absatz 2 Satz 5 oder 

3. die Bestätigung des Wärmenetzbe-
treibers nach § 71b Absatz 1 
Satz 3 und Absatz 2 Satz 2 oder 

4. den Nachweis der Reduktion des 
Endenergieverbrauchs um min-
destens 40 Prozent nach § 71m 
Absatz 2 Satz 2.“ 

4. u n v e r ä n d e r t  

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Wer ein Gebäude geschäftsmäßig 
mit fester, gasförmiger oder flüssiger Bio-
masse, grünem oder blauem Wasserstoff 
oder den daraus hergestellten Derivaten zum 
Zweck der Erfüllung von Anforderungen 
nach diesem Gesetz beliefert, muss dem Be-
lieferten mit der Abrechnung bestätigen, 
dass die jeweiligen Anforderungen nach 
§ 71f Absatz 2 bis 4, § 71g Absatz 3 Num-
mer 2 und § 71k Absatz 1 Nummer 2 erfüllt 
sind.“ 

„(4) Wer ein Gebäude geschäftsmäßig 
mit fester, gasförmiger oder flüssiger Bio-
masse, grünem oder blauem Wasserstoff 
oder den daraus hergestellten Derivaten zum 
Zweck der Erfüllung von Anforderungen 
nach diesem Gesetz beliefert, muss dem Be-
lieferten mit der Abrechnung bestätigen, 
dass die jeweiligen Anforderungen nach 
§ 71f Absatz 2 bis 4 und § 71g Nummer 2 
und 3 erfüllt sind.“ 

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „den §§ 38 
bis 40“ durch die Wörter „§ 71f Ab-
satz 2 bis 4 und § 71g Absatz 3 Num-
mer 2“ ersetzt. 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „den §§ 38 
bis 40“ durch die Wörter „§ 71f Ab-
satz 2 bis 4 und § 71g Nummer 2 und 
3“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „In den 
Fällen des Absatzes 4 Nummer 1 bis 3“ 
durch die Wörter „Im Falle der Nutzung 

bb) u n v e r ä n d e r t  
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von flüssiger oder gasförmiger Bio-
masse oder grünem oder blauem Was-
serstoff einschließlich daraus herge-
stellter Derivate“ ersetzt und werden 
nach dem Wort „Eigentümer“ die Wör-
ter „oder Belieferten“ eingefügt.  

cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  cc) u n v e r ä n d e r t  

„Die Abrechnungen und Bestätigungen 
sind der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde auf Verlangen vorzulegen.“ 

 

36. § 97 wird wie folgt geändert: 36. § 97 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden 
die Wörter „Schornsteinfeger-Hand-
werksgesetzes vom 26. November 2008 
(BGBl. I S. 2242), das zuletzt durch Ar-
tikel 57 Absatz 7 des Gesetzes vom 
12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) 
geändert worden ist“ durch die Wörter 
„Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes 
vom 26. November 2008 (BGBl. I 
S. 2242) in der jeweils geltenden Fas-
sung“ ersetzt. 

aa) u n v e r ä n d e r t  

bb) Der Nummer 1 wird folgende Num-
mer 1 vorangestellt: 

bb) entfällt 

„1. eine Umwälzpumpe nach § 64 
Absatz 2 auszutauschen ist,“.  

 

cc) Die bisherige Nummer 1 wird Num-
mer 2 und die Wörter „§ 72 Absatz 1 
bis 3,“ werden durch die Wörter „Ab-
lauf der Übergangsfristen nach den 
§§ 71i bis 71m oder nach § 72,“ ersetzt. 

bb) In Nummer 1 werden die Wörter „§ 72 
Absatz 1 bis 3,“ durch die Wörter „Ab-
lauf der Übergangsfristen nach den 
§§ 71i bis 71m oder nach § 72,“ ersetzt. 

dd) Die bisherige Nummer 2 wird Num-
mer 3 und die Angabe „§ 71“ wird 
durch die Angabe „§ 69 Absatz 2“ er-
setzt. 

cc) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 71“ 
durch die Angabe „§ 69 Absatz 2“ er-
setzt. 

ee) Die bisherige Nummer 3 wird Num-
mer 4 und wird wie folgt gefasst: 

dd) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„4. die Abrechnungen und Bestäti-
gungen nach § 96 Absatz 5 vor-
liegen.“ 

„3. u n v e r ä n d e r t  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: aa) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3.  ein mit einem flüssigen oder gas-
förmigen Brennstoff beschickter 

„3.  ein mit einem flüssigen oder gas-
förmigen Brennstoff beschickter 
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Heizkessel entgegen den §§ 71 
bis 71m eingebaut ist; die Prü-
fung beschränkt sich dabei auf 
das Vorhandensein entsprechen-
der notwendiger Nachweise, Be-
lege oder Erklärungen,“. 

Heizkessel entgegen den Anfor-
derungen nach den §§ 71 bis 
71m eingebaut ist, dabei be-
schränkt sich die Prüfung auf 
das Vorhandensein entsprechen-
der notwendiger Nachweise, Be-
lege oder Erklärungen,“. 

bb) In Nummer 4 wird nach der Angabe 
„§ 69“ die Angabe „Absatz 1“ einge-
fügt und wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt. 

bb) u n v e r ä n d e r t  

cc) Die folgenden Nummern 5 bis 7 werden 
angefügt: 

cc) Die folgenden Nummern 5 und 6 wer-
den angefügt: 

„5. die eingebaute Messausstattung 
den Anforderungen nach § 71a 
Absatz 1 und 2 entspricht, 

5. entfällt 

6. die Anforderungen an den Einbau 
von Heizungsanlagen bei Nut-
zung von fester Biomasse nach 
§ 71g eingehalten werden und 

„5. u n v e r ä n d e r t  

7. die Anforderungen an den Einbau 
von Wärmepumpen-Hybridhei-
zungen nach § 71h eingehalten 
werden.“ 

6. die Anforderungen an den Einbau 
von Wärmepumpen- oder So-
larthermie-Hybridheizungen 
nach § 71h eingehalten werden.“ 

dd) Die folgenden Sätze werden angefügt: dd) Die folgenden Sätze werden angefügt: 

„Satz 1 Nummer 2 bis 6 ist bei zu er-
richtenden Gebäuden entsprechend an-
zuwenden. Die Rechtsgrundlage nach 
den §§ 71 bis 71m oder § 102, auf die 
sich der Eigentümer beim Einbau oder 
bei der Aufstellung einer neuen hei-
zungstechnischen Anlage, die mit flüs-
sigen, festen oder gasförmigen Brenn-
stoffen beschickt wird, stützt, ist im 
Kehrbuch einzutragen.“ 

„Satz 1 ist bei zu errichtenden Gebäu-
den entsprechend anzuwenden. Die 
Rechtsgrundlage nach den §§ 71 bis 
71m oder § 102, auf die sich der Eigen-
tümer beim Einbau oder bei der Auf-
stellung einer neuen heizungstechni-
schen Anlage, die mit flüssigen, festen 
oder gasförmigen Brennstoffen be-
schickt wird, stützt, ist im Kehrbuch 
einzutragen.“ 

37. § 102 wird wie folgt geändert: 37. § 102 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird der Punkt am Ende 
durch den folgenden Wortlaut ersetzt: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 aa) In Satz 2 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma und die Wörter 
„das heißt, wenn die notwendigen In-
vestitionen nicht in einem angemesse-
nen Verhältnis zum Ertrag stehen.“ 
ersetzt. 
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 bb) Die folgenden Sätze werden ange-
fügt: 

„, das heißt, wenn die notwendigen Investiti-
onen nicht in einem angemessenen Verhält-
nis zum Ertrag stehen. Eine unbillige Härte 
liegt auch vor, wenn die notwendigen Inves-
titionen nicht in einem angemessenen Ver-
hältnis zum Wert des Gebäudes stehen. Hier-
bei sind unter Berücksichtigung des Ziels 
dieses Gesetzes die zur Erreichung dieses 
Ziels erwartbaren Preisentwicklungen für 
Energie einschließlich der Preise für Treib-
hausgase nach dem europäischen und dem 
nationalen Emissionshandel zu berücksichti-
gen.“ 

„Eine unbillige Härte liegt auch vor, 
wenn die notwendigen Investitionen 
nicht in einem angemessenen Verhält-
nis zum Wert des Gebäudes stehen. 
Hierbei sind unter Berücksichtigung 
des Ziels dieses Gesetzes die zur Errei-
chung dieses Ziels erwartbaren Preis-
entwicklungen für Energie einschließ-
lich der Preise für Treibhausgase nach 
dem europäischen und dem nationalen 
Emissionshandel zu berücksichtigen. 
Eine unbillige Härte liegt auch vor, 
wenn auf Grund besonderer persön-
licher Umstände die Erfüllung der 
Anforderungen des Gesetzes nicht 
zumutbar ist.“ 

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

„(5) Die nach Landesrecht zuständigen 
Behörden haben auf Antrag des Eigentümers 
diesen von den Anforderungen des § 71 Ab-
satz 1 zu befreien, sofern der Eigentümer 
zum Zeitpunkt der Antragsstellung einkom-
mensabhängige Sozialleistungen bezieht.“ 

„(5) Die nach Landesrecht zuständigen 
Behörden haben einen Eigentümer, der 
zum Zeitpunkt der Antragstellung seit 
mindestens sechs Monaten ununterbro-
chen einkommensabhängige Sozialleis-
tungen bezogen hat, auf Antrag von den 
Anforderungen des § 71 Absatz 1 zu be-
freien. Die Befreiung erlischt nach Ablauf 
von zwölf Monaten, wenn nicht in dieser 
Zeit eine andere Heizungsanlage einge-
baut wurde. Die Sätze 1 und 2 sind ent-
sprechend für Personen anzuwenden, die 
aufgrund schuldrechtlicher oder dingli-
cher Vereinbarungen anstelle des Eigen-
tümers zum Austausch der Heizungsan-
lage verpflichtet sind.“ 

 38. In § 103 Absatz 1 Satz 1 in dem Satzteil vor 
Nummer 1 wird die Angabe „31. Dezember 
2023“ durch die Angabe „31. Dezember 2025“ 
ersetzt. 

38. § 107 wird wie folgt geändert: 39. § 107 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 werden die 
Wörter „§ 10 Absatz 2 Nummer 3“ durch die 
Wörter „den §§ 71 bis 71h“ ersetzt. 

a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 werden die 
Wörter „§ 10 Absatz 2 Nummer 3“ durch die 
Angabe „§ 71 Absatz 1“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „§ 10 Ab-
satz 2 Nummer 3“ durch die Wörter „den 
§§ 71 bis 71h“ ersetzt und wird die Angabe 
„§§ 35 bis 45“ durch die Angabe „§§ 71 bis 
71h“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „§ 10 Ab-
satz 2 Nummer 3“ durch die Angabe „§ 71 
Absatz 1“ ersetzt und werden jeweils die 
Wörter „den §§ 35 bis 45“ durch die An-
gabe „§ 71 Absatz 1“ ersetzt. 
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39. § 108 wird wie folgt geändert:  40. § 108 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Nummer 3 werden die folgenden 
Nummern 4 bis 7 eingefügt: 

aa) Nach Nummer 3 werden die folgenden 
Nummern 4 bis 7 eingefügt: 

„4.  entgegen § 60a Absatz 1 Satz 1 
eine Wärmepumpe nicht oder 
nicht rechtzeitig einer Betriebs-
prüfung unterzieht, 

„4.  u n v e r ä n d e r t  

5.  entgegen § 60a Absatz 5 Satz 2 
oder § 60b Absatz 5 Satz 2 eine 
Optimierungsmaßnahme nicht 
oder nicht rechtzeitig durchführt, 

5.  u n v e r ä n d e r t  

6.  entgegen § 60b Absatz 1 Satz 1 
oder 2 eine Heizungsanlage nicht 
oder nicht rechtzeitig einer Hei-
zungsprüfung unterzieht, 

6.  entgegen § 60b Absatz 1 Satz 1 
oder Satz 2 eine Heizungsanlage 
nicht oder nicht rechtzeitig einer 
Heizungsprüfung unterzieht, 

7.  entgegen § 60c Absatz 1 ein Hei-
zungssystem nicht oder nicht 
rechtzeitig hydraulisch ab-
gleicht,“. 

7.  u n v e r ä n d e r t  

bb) Die bisherigen Nummern 4 bis 6 wer-
den die Nummern 8 bis 10. 

bb) u n v e r ä n d e r t  

cc) Nach der neuen Nummer 10 wird fol-
gende Nummer 11 eingefügt: 

cc) entfällt 

„11.  entgegen § 64 Absatz 2 eine Um-
wälzpumpe oder eine Trinkwas-
ser-Zirkulationspumpe nicht oder 
nicht rechtzeitig austauscht,“. 

 

dd) Die bisherige Nummer 7 wird Num-
mer 12 und die Wörter „§ 69, § 70 oder 
§ 71 Absatz 1“ werden durch die An-
gabe „§ 69 oder § 70“ ersetzt. 

cc) Die bisherige Nummer 7 wird Num-
mer 11 und die Wörter „§ 69, § 70 oder 
§ 71 Absatz 1“ werden durch die An-
gabe „§ 69 oder § 70“ ersetzt. 

ee) Nach der neuen Nummer 12 werden die 
folgenden Nummern 13 bis 22 einge-
fügt: 

dd) Nach der neuen Nummer 11 werden die 
folgenden Nummern 12 bis 19 einge-
fügt: 

„13. entgegen § 71 Absatz 2 Satz 3 
eine Heizungsanlage nicht richtig 
einbaut, nicht richtig aufstellt 
oder nicht richtig betreibt,  

„12. u n v e r ä n d e r t  

14. entgegen § 71a Absatz 1 Satz 1 
eine Heizungsanlage nicht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig aus-
rüstet, 

13. entgegen § 71 Absatz 9 Satz 1 
nicht sicherstellt, dass Wärme 
zu einem dort genannten Zeit-
punkt  mindestens in der dort 
genannten Menge mit einem 
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dort genannten Brennstoff er-
zeugt wird, 

15. entgegen § 71a Absatz 4 Satz 1, 
auch in Verbindung mit Satz 2, 
ein Nichtwohngebäude nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
ausrüstet, 

14. entgegen § 71a Absatz 1 Satz 1, 
auch in Verbindung mit Satz 2, 
ein Nichtwohngebäude nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzei-
tig ausrüstet, 

16. entgegen § 71b Absatz 1 Satz 3 
oder Absatz 2 Satz 5 eine Bestäti-
gung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig 
erbringt, 

15. entgegen § 71b Absatz 1 Satz 3 
oder Absatz 2 Satz 2 eine Bestä-
tigung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig 
erbringt, 

17. entgegen § 71d Absatz 1 oder 
Absatz 2 Satz 1 oder 2 eine 
Stromdirektheizung einbaut oder 
aufstellt, 

16. entgegen § 71d Absatz 1 oder 
Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2 eine 
Stromdirektheizung einbaut oder 
aufstellt, 

18. entgegen § 71f Absatz 1 Satz 1 
nicht sicherstellt, dass mindestens 
65 Prozent der mit der Anlage be-
reitgestellten Wärme aus den dort 
genannten Brennstoffen erzeugt 
werden, 

17. u n v e r ä n d e r t  

19. entgegen § 71g Absatz 1 Satz 1 
eine Heizungsanlage nicht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig aus-
stattet oder nicht, nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig mit einer 
dort genannten Anlage kombi-
niert, 

19. entfällt 

20. entgegen § 71g Absatz 3 nicht si-
cherstellt, dass die Nutzung der 
festen Biomasse in einem auto-
matisch beschickten Biomasse-
ofen mit Wasser als Wärmeträger 
oder einem Biomassekessel er-
folgt und ausschließlich dort ge-
nannte Biomasse eingesetzt wird, 

18. entgegen § 71g Nummer 1 oder 
Nummer 2 nicht sicherstellt, 
dass die Nutzung der festen Bio-
masse in einem automatisch be-
schickten Biomasseofen mit 
Wasser als Wärmeträger oder ei-
nem Biomassekessel erfolgt und 
ausschließlich dort genannte Bio-
masse eingesetzt wird, 

21. entgegen § 71h Satz 1 eine Wär-
mepumpen-Hybridheizung ein-
baut oder aufstellt oder betreibt, 

19. entgegen § 71h Absatz 1 Satz 1 
oder Absatz 2 eine Wärmepum-
pen-Hybridheizung oder eine 
Solarthermie-Hybridheizung 
einbaut oder aufstellt oder be-
treibt,“. 

22. entgegen § 71k Absatz 1 Num-
mer 2 Erdgas nutzt,“. 

22. entfällt 
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ff) Die bisherige Nummer 8 wird Num-
mer 23 und die Wörter „Absatz 1 oder 
2“ werden durch die Wörter „Absatz 1, 
2 oder 4“ ersetzt.  

ee) Die bisherige Nummer 8 wird Num-
mer 20 und die Wörter „Absatz 1 oder 
2“ werden durch die Wörter „Absatz 1, 
2 oder Absatz 4“ ersetzt.  

gg) Die bisherige Nummer 9 wird aufgeho-
ben. 

ff) u n v e r ä n d e r t  

hh) Die bisherigen Nummern 10 bis 21 wer-
den die Nummern 24 bis 35. 

gg) Die bisherigen Nummern 10 bis 17 wer-
den die Nummern 21 bis 28. 

ii) In der neuen Nummer 32 wird nach der 
Angabe „Absatz 1“ die Angabe „oder  
4“ eingefügt. 

hh) Die bisherige Nummer 18 wird Num-
mer 29 und nach der Angabe „Ab-
satz 1“ werden die Wörter „oder Ab-
satz 4“ eingefügt. 

 ii) Die bisherigen Nummern 19 bis 21 
werden die Nummern 30 bis 32. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Ordnungswidrigkeit kann ge-
ahndet werden 

„(2) Die Ordnungswidrigkeit kann ge-
ahndet werden 

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 
bis 3, 8 bis 10, 12 und 23 mit einer 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, 

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 
bis 3, 8 bis 11 und 20 mit einer Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Euro, 

2. in den Fällen des Absatzes 1 Num-
mer 24 bis 31 mit einer Geldbuße bis zu 
zehntausend Euro und 

2. in den Fällen des Absatzes 1 Num-
mer 21 bis 28 mit einer Geldbuße bis zu 
zehntausend Euro und 

3. in den Fällen des Absatzes 1 3. in den Fällen des Absatzes 1 

a) Nummer 4 bis 7, 11, 14 bis 16, 32 
bis 35, 

a) Nummer 4 bis 7, 14, 15 und 29 bis 
32, 

b) Nummer 13, 17 bis 22 b) Nummer 12, 13 und 16 bis 19 

mit einer Geldbuße bis zu fünftausend 
Euro.  

u n v e r ä n d e r t  

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 Buch-
stabe b ist § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten anzuwenden.“  

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 Buch-
stabe b ist § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten anzuwenden.“  

40. In § 111 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 wird 
jeweils das Wort „grundlegende“ durch das Wort 
„größere“ ersetzt. 

41. u n v e r ä n d e r t  

41. Nach § 114 wird folgender § 115 eingefügt: 42. Nach § 114 wird folgender § 115 eingefügt: 

„§ 115 „§ 115 

Übergangsvorschrift für Geldbußen Übergangsvorschrift für Geldbußen 

§ 108 Absatz 1 Nummer 13 und 17 bis 22, 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b und 

§ 108 Absatz 1 Nummer 12 und 16 bis 19, 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b und 
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Satz 2 findet auf Eigentümer von Wohngebäuden 
mit nicht mehr als sechs Wohnungen, dessen oder 
deren Eigentümer das Gebäude selber bewohnt o-
der bewohnen bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2024 keine Anwendung.“  

Satz 2 ist bis zum Ablauf der Fristen nach § 71 
Absatz 8 nicht anzuwenden auf den Eigentümer 
eines Wohngebäudes mit nicht mehr als sechs 
Wohnungen, wenn dieser das Wohngebäude sel-
ber bewohnt.“  

42. Anlage 8 wird wie folgt geändert: 43. u n v e r ä n d e r t  

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  

„Anlage 8 
 

(zu den §§ 69 und 70)  

Anforderungen an die Wärmedäm-
mung von Rohrleitungen und Armatu-

ren“. 

 

b) Nummer 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In der Überschrift werden die Wörter 
„in den Fällen des § 69 und § 71 Ab-
satz 1“ gestrichen. 

 

bb) Buchstabe a wird wie folgt geändert:   

aaa) In Doppelbuchstabe hh wird 
nach der Angabe „§ 69“ die 
Angabe „Absatz 1“ eingefügt. 

 

bbb) Folgender Satz wird angefügt:  

„Die Wärmeleitfähigkeiten der 
Wärmedämmung sind jeweils 
auf eine Mitteltemperatur von 
40 Grad Celsius zu beziehen.“ 

 

cc) In den Buchstaben b und c wird jeweils 
nach der Angabe „§ 69“ die Angabe 
„Absatz 1“ eingefügt. 

 

c) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:  

„2. Wärmedämmung von Kältevertei-
lungs- und Kaltwasserleitungen sowie 
Armaturen in den Fällen des § 70 

 

Bei Kälteverteilungs- und Kaltwasser-
leitungen sowie Armaturen von Raum-
lufttechnik- und Klimakältesystemen 
mit einem Innendurchmesser 

 

a) von bis zu 22 Millimetern beträgt 
die Mindestdicke der Dämm-
schicht 9 Millimetern, bezogen 
auf eine Wärmeleitfähigkeit der 
Dämmschicht von 0,035 Watt pro 
Meter und Kelvin,  
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b) von mehr als 22 Millimetern be-
trägt die Mindestdicke der 
Dämmschicht 19 Millimeter, be-
zogen auf eine Wärmeleitfähig-
keit der Dämmschicht von 0,035 
Watt pro Meter und Kelvin. 

 

Die Wärmeleitfähigkeit der Kältedäm-
mung ist jeweils auf eine Mitteltempe-
ratur von 10 Grad Celsius zu bezie-
hen.“  

 

 

Artikel 2 

 Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

 Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I 
S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 14. März 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 72) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

 1. Nach § 555b Nummer 1 wird folgende Num-
mer 1a eingefügt: 

 „1a. durch die mittels Einbaus oder Aufstel-
lung einer Heizungsanlage zum Zwecke 
der Inbetriebnahme in einem Gebäude 
die Anforderungen des § 71 des Gebäu-
deenergiegesetzes erfüllt werden,“. 

 2. In § 557b Absatz 2 Satz 2 wird nach der An-
gabe „§ 559“ die Angabe „oder § 559e“ einge-
fügt und werden nach den Wörtern „nicht zu 
vertreten hat“ ein Komma und die Wörter „es 
sei denn, es wurde eine Modernisierungsmaß-
nahme nach § 555b Nummer 1a durchgeführt“ 
eingefügt. 

 3. § 559 wird wie folgt geändert: 

 a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz ange-
fügt:  

 „Dabei ist der Abnutzungsgrad der Bau-
teile und Einrichtungen, die von einer mo-
dernisierenden Erneuerung erfasst wer-
den, angemessen zu berücksichtigen.“ 
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 b) Dem Absatz 3a wird folgender Satz ange-
fügt:  

 „Sind bei einer Modernisierungsmaß-
nahme, die mittels Einbaus oder Aufstel-
lung einer Heizungsanlage zum Zwecke 
der Inbetriebnahme in einem Gebäude 
durchgeführt wird und die zu einer Erhö-
hung der jährlichen Miete nach Absatz 1 
berechtigt, zugleich die Voraussetzungen 
des § 555b Nummer 1 oder Nummer 1a 
erfüllt, so darf sich die monatliche Miete 
insoweit um nicht mehr als 0,50 Euro je 
Quadratmeter Wohnfläche innerhalb von 
sechs Jahren erhöhen; die Sätze 1 und 2 
bleiben unberührt.“ 

 c) In Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 werden 
nach dem Wort „hatte“ ein Komma und 
die Wörter „es sei denn, die Modernisie-
rungsmaßnahme erfüllt auch die Voraus-
setzungen des § 555b Nummer 1 oder 
Nummer 1a und wurde mittels Einbaus o-
der Aufstellung einer Heizungsanlage 
zum Zwecke der Inbetriebnahme in einem 
Gebäude durchgeführt“ eingefügt. 

 4. § 559c wird wie folgt geändert: 

 a) In Absatz 1 Satz 3 werden nach den Wör-
tern „finden keine Anwendung“ ein Semi-
kolon und die Wörter „dies gilt im Hin-
blick auf § 559 Absatz 4 nicht, wenn die 
Modernisierungsmaßnahme auch die Vo-
raussetzungen des § 555b Nummer 1 oder 
Nummer 1a erfüllt und mittels Einbaus 
oder Aufstellung einer Heizungsanlage 
zum Zwecke der Inbetriebnahme in einem 
Gebäude durchgeführt wurde“ eingefügt. 

 b) In Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 
wird jeweils nach der Angabe „§ 559“ die 
Angabe „oder § 559e“ eingefügt. 

 5. Nach § 559d wird folgender § 559e eingefügt: 

 „§ 559e 

 Mieterhöhung nach Einbau oder Aufstellung 
einer Heizungsanlage 

 (1) Hat der Vermieter Modernisierungs-
maßnahmen nach § 555b Nummer 1a durchge-
führt, welche die Voraussetzungen für Zu-
schüsse aus öffentlichen Haushalten dem 
Grunde nach erfüllen, und dabei Drittmittel 
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nach § 559a in Anspruch genommen, so kann 
er die jährliche Miete um 10 Prozent der für 
die Wohnung aufgewendeten Kosten abzüglich 
der in Anspruch genommenen Drittmittel er-
höhen. Wenn eine Förderung nicht erfolgt, ob-
wohl die Voraussetzungen für eine Förderung 
dem Grunde nach erfüllt sind, kann der Ver-
mieter die jährliche Miete nach Maßgabe des 
§ 559 erhöhen. 

 (2) § 559 Absatz 2 Satz 1 ist mit der 
Maßgabe anwendbar, dass Kosten, die für Er-
haltungsmaßnahmen erforderlich gewesen wä-
ren, pauschal in Höhe von 15 Prozent nicht zu 
den aufgewendeten Kosten gehören.  

 (3) § 559 Absatz 3a Satz 1 ist mit der 
Maßgabe anwendbar, dass sich im Hinblick 
auf eine Modernisierungsmaßnahme nach 
§ 555b Nummer 1a die monatliche Miete um 
nicht mehr als 0,50 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche innerhalb von sechs Jahren erhö-
hen darf. Ist der Vermieter daneben zu Miet-
erhöhungen nach § 559 Absatz 1 berechtigt, so 
dürfen die in § 559 Absatz 3a Satz 1 und 2 ge-
nannten Grenzen nicht überschritten werden. 

 (4) § 559 Absatz 3, 4 und 5 sowie die 
§§ 559b bis 559d gelten entsprechend. 

 (5) Eine zum Nachteil des Mieters abwei-
chende Vereinbarung ist unwirksam.“ 

Artikel 2 Artikel 3 

Änderung der Verordnung über Heizkostenab-
rechnung 

Änderung der Verordnung über Heizkostenab-
rechnung 

In § 11 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a der Ver-
ordnung über Heizkostenabrechnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 5. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3250), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 24. 
November 2021 (BGBl. I S. 4964) geändert worden ist, 
werden die Wörter „Wärmepumpen- oder“ gestrichen. 

Die Verordnung über Heizkostenabrechnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3250), die durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 24. November 2021 (BGBl. I S. 4964) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 1. In § 7 Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wör-
tern „gehören die Kosten“ die Wörter „des zur 
Wärmeerzeugung verbrauchten Stroms und“ 
eingefügt.  
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 2. § 9 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 aa) In Satz 2 werden nach dem Komma 
die Wörter „bei Wärmepumpen 
oder“ eingefügt. 

 bb) In Satz 5 werden nach dem Wort 
„Heizkessel“ ein Komma und die 
Wörter „durch Wärmepumpen“ ein-
gefügt. 

 b) Absatz 2 Satz 6 wird wie folgt geändert:  

 aa) In Nummer 1 wird das Wort „und“ 
durch ein Komma ersetzt.  

 bb) In Nummer 2 wird der Punkt am 
Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

 cc) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 

 „3. bei dem Betrieb einer monova-
lenten Wärmepumpe mit 0,30 
zu multiplizieren.“ 

 3. In § 11 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a wer-
den die Wörter „Wärmepumpen- oder“ gestri-
chen. 

 4. Dem § 12 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

 „(3) Wenn der anteilige Verbrauch der 
Nutzer an Wärme oder Warmwasser aus Wär-
mepumpen am 1. Oktober 2024 noch nicht er-
fasst wird, hat der Gebäudeeigentümer bis 
zum Ablauf des 30. September 2025 eine Aus-
stattung zur Verbrauchserfassung zu installie-
ren. In den Fällen des Satzes 1 sind die Vor-
schriften dieser Verordnung für den Abrech-
nungszeitraum, der nach der Installation be-
ginnt, erstmalig anzuwenden. Der Eigentümer 
eines vermieteten Gebäudes, in dem mindes-
tens ein Mieter eine Bruttowarmmiete entrich-
tet, hat vor Beginn des ersten Abrechnungs-
zeitraums nach dem 30. September 2025 Fol-
gendes zu bestimmen: 

 1. den Durchschnittswert der in den Jahren 
2022, 2023 und 2024 jährlich angefallenen 
Kosten der Versorgung mit Wärme und 
Warmwasser sowie 

 2. den Anteil der einzelnen Nutzeinheiten an 
dem ermittelten Durchschnittswert entspre-
chend ihrer Wohn- oder Nutzfläche.“ 
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Artikel 4 

 Änderung der Betriebskostenverordnung 

 In § 2 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a der Betriebs-
kostenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. 
I S. 2346, 2347), die zuletzt durch Artikel 15 des Ge-
setzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858) geändert 
worden ist, werden nach den Wörtern „hierzu ge-
hören die Kosten“ die Wörter „des zur Wärmeer-
zeugung verbrauchten Stroms und“ eingefügt. 

Artikel 3 Artikel 5 

Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung 

Die Kehr- und Überprüfungsordnung vom 16. 
Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 26. Oktober 2021 (BGBl. I 
S. 4740) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Die Kehr- und Überprüfungsordnung vom 16. 
Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 26. Oktober 2021 (BGBl. I 
S. 4740) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Anlage 2 werden die Wörter „Abstand der Aus-
trittsöffnung des Schornsteins zum Dach ausrei-
chend (§ 19 Absatz 1 Nummer 1)“ durch die Wör-
ter „ausreichende Höhe und Firstnähe der Schorn-
steinmündung (§ 19 Absatz 1 Satz 1 bis 4, Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1)“ und jeweils die Wörter 
„Abstand zu Lüftungsöffnungen, Fenstern und 
Türen ausreichend (§ 19 Absatz 1 Nummer 2)“ 
durch die Wörter „Abstand zu Lüftungsöffnun-
gen, Fenstern und Türen ausreichend (§ 19 Ab-
satz 1 Satz 5, Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)“ er-
setzt. 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. In Anlage 3 werden die Nummern 3.3 bis 3.12 
durch die Nummern 3.3. bis 3.16 ersetzt: 

2. In Anlage 3 werden die Nummern 3.3 bis 3.12 
durch die Nummern 3.3. bis 3.14 ersetzt: 

 
Entwurf 
„3.3 Überprüfung, ob eine Umwälzpumpe auszutauschen ist (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 1 Nummer 1 GEG) 3,0 

3.4 Überprüfung, ob ein Heizkessel, der außer Betrieb genommen werden musste, weiterhin betrieben wird (§ 14 
Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 1 Nummer 2 GEG) 

1,5 

3.5 Überprüfung, ob Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, die gedämmt werden mussten, weiterhin unge-
dämmt sind (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 1 Nummer 3 GEG) 

1,5 

3.6 Überprüfung, ob die Abrechnungen und Bestätigungen nach § 96 Absatz 5 GEG vorliegen (§ 14 Absatz 1 Sch-
fHwG, § 97 Absatz 1 Nummer 4 GEG) 

10,0 

3.7 Überprüfung des Verschlechterungsverbots (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 1 GEG)  

3.7.1 bei Feststellung keiner Verschlechterung 5,0 
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3.7.2 bei Feststellung einer Verschlechterung 30,0 

3.8 Überprüfung, ob eine Zentralheizung mit bestimmten Einrichtungen ausgestattet ist (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, 
§ 97 Absatz 2 Nummer 2 GEG) 

3,0 

3.9 Überprüfung, ob die Anforderungen nach den §§ 71 bis 71m eingehalten worden sind (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, 
§ 97 Absatz 2 Nummer 3) 

8,0 

3.10 Überprüfung der Begrenzung der Wärmeabgabe bei Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Arma-
turen (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 4 GEG) 

2,0 

3.11 Überprüfung, ob die eingebaute Messausstattung den Anforderungen nach § 71a GEG entspricht (§ 14 Absatz 1 
SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 5 GEG) 

5,0 

3.12 Überprüfung, ob die Anforderungen an den Einbau von Heizungsanlagen bei Nutzung von fester Biomasse ein-
gehalten werden (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 6 GEG) 

8,0 

3.13 Überprüfung, ob die Anforderungen an den Einbau von Wärmepumpen-Hybridheizungen eingehalten werden 
(§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 7 GEG) 

8,0 

3.14 Überprüfung, ob der Eigentümer zur Nachrüstung der Ausstattung von Zentralheizungen in bestehenden Gebäu-
den verpflichtet ist und ob diese Pflicht erfüllt wurde (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 4 GEG) 

7,0 

3.15 Anlassbezogene Überprüfung der Verbrennungsluftversorgung oder der Rauch- oder Abgasführung nach bauli-
chen Maßnahmen (§ 1 Absatz 8), soweit eine Bescheinigung über das Ergebnis ausgestellt wird, je Arbeitsminute 

0,8 

3.15.1 bei Überprüfung nach Aktenlage pro Nutzungseinheit, jedoch maximal 35,0 

3.15.2 bei Überprüfung mit Termin vor Ort pro Nutzungseinheit, jedoch maximal 45,0 

3.16 Anlassbezogene Überprüfung nach § 15 SchfHwG je Arbeitsminute 0,8“. 

 
Beschlüsse des 25. Ausschusses 
„3.3 Überprüfung, ob ein Heizkessel, der außer Betrieb genommen werden musste, weiterhin betrieben wird 

(§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 1 Nummer 1 GEG) 
1,5 

3.4 Überprüfung, ob Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, die gedämmt werden mussten, weiterhin 
ungedämmt sind (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 1 Nummer 2 GEG) 

1,5 

3.5 Überprüfung, ob die Abrechnungen und Bestätigungen nach § 96 Absatz 5 GEG vorliegen (§ 14 Absatz 1 
SchfHwG, § 97 Absatz 1 Nummer 3 GEG) 

10,0 

3.6 Überprüfung des Verschlechterungsverbots (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 1 GEG)  

3.6.1 bei Feststellung keiner Verschlechterung 5,0 

3.6.2 bei Feststellung einer Verschlechterung 30,0 

3.7 Überprüfung, ob eine Zentralheizung mit bestimmten Einrichtungen ausgestattet ist (§ 14 Absatz 1 Sch-
fHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 2 GEG) 

3,0 

3.8 Überprüfung, ob die Anforderungen nach den §§ 71 bis 71m eingehalten worden sind (§ 14 Absatz 1 Sch-
fHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 3) 

8,0 

3.9 Überprüfung der Begrenzung der Wärmeabgabe bei Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie 
Armaturen (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 4 GEG) 

2,0 

3.10 Überprüfung, ob die Anforderungen an den Einbau von Heizungsanlagen bei Nutzung von fester Biomasse 
eingehalten werden (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 5 GEG) 

2,0 

3.11 Überprüfung, ob die Anforderungen an den Einbau von Wärmepumpen- und Solarthermie-Hybridhei-
zungen eingehalten werden (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 2 Nummer 6 GEG) 

8,0 

3.12 Überprüfung, ob der Eigentümer zur Nachrüstung der Ausstattung von Zentralheizungen in bestehenden 
Gebäuden verpflichtet ist und ob diese Pflicht erfüllt wurde (§ 14 Absatz 1 SchfHwG, § 97 Absatz 4 GEG) 

7,0 

3.13 Anlassbezogene Überprüfung der Verbrennungsluftversorgung oder der Rauch- oder Abgasführung nach 
baulichen Maßnahmen (§ 1 Absatz 8), soweit eine Bescheinigung über das Ergebnis ausgestellt wird, je 
Arbeitsminute 

0,8 

3.13.1 bei Überprüfung nach Aktenlage pro Nutzungseinheit, jedoch maximal 35,0 

3.13.2 bei Überprüfung mit Termin vor Ort pro Nutzungseinheit, jedoch maximal 45,0 

3.14 Anlassbezogene Überprüfung nach § 15 SchfHwG je Arbeitsminute 0,8“. 
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Artikel 4 Artikel 6 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absat-
zes 2 am 1. Januar 2024 in Kraft. 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absat-
zes 2 am 1. Januar 2024 in Kraft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 treten Artikel 1 
Nummer 22 sowie Artikel 2 am 1. Oktober 2024 in 
Kraft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 treten Artikel 1 
Nummer 22 sowie Artikel 3 am 1. Oktober 2024 in 
Kraft. 
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Bericht des Abgeordneten Andreas Jung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Überweisung 

Zu Buchstabe a 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 20/6875 wurde in der 109. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am 15. Juni 2023 an den Ausschuss für Klimaschutz und Energie zur federführenden Beratung sowie an 
Rechtsausschuss, den Wirtschaftsausschuss, den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz, den Haushaltsausschuss, den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologiefolgenab-
schätzung, den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union sowie den Ausschuss für Wohnen, 
Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen zur Mitberatung überwiesen. Dem Haushaltsausschuss wurde er 
zusätzlich gemäß § 96 der Geschäftsordnung überwiesen. 

In der 111. Sitzung des Deutschen Bundestages am 21. Juni 2023 wurde der Gesetzentwurf auf Drucksa-
che 20/6875 zusätzlich an den Ausschuss für Arbeit und Soziales zur Mitberatung überwiesen. 

Zu Buchstabe b 

Der Antrag der Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache 20/6705 wurde in der 104. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am 12. Mai 2023 beraten und an den Ausschuss für Klimaschutz und Energie zur Federführung sowie 
an den Finanzausschuss, den Haushaltsausschuss, den Wirtschaftsausschuss, den Ausschuss für Umwelt, Natur-
schutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, den Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und 
Kommunen zur Mitberatung überwiesen. 

Zu Buchstabe c 

Der Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 20/7357 wurde in der 112. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am 22. Juni 2023 beraten und an den Ausschuss für Klimaschutz und Energie zur Federführung sowie an den 
Wirtschaftsausschuss und den Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen zur Mitbe-
ratung überwiesen. 

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 

Zu Buchstabe a 

1. Gleichberechtigte (technologieneutrale) Erfüllungsmöglichkeiten der 65-Prozent-EE-Vorgabe 

Die 65-Prozent-EE-Vorgabe soll ab 1. Januar 2024 für jede neu eingebaute Heizungsanlage – unabhängig ob im 
Bestand oder im Neubau – gelten. Dazu werden Anforderungen an die verschiedenen Erfüllungsoptionen gestellt, 
die die bestehenden Regelungen aus dem früheren EEWärmeG für bestimmte (geringere) Anteile erneuerbarer 
Energie für Neubauten und Bestandsgebäude ersetzen. 

Eigentümer können beim Neu-Einbau oder Ersatz-Einbau frei zwischen folgenden Erfüllungsmöglichkeiten wäh-
len: Anschluss an ein Wärmenetz, Einbau einer elektrisch angetriebenen Wärmepumpe, Einbau einer Stromdi-
rektheizung, Einbau einer solarthermischen Anlage, Einbau einer Wärmepumpen-Hybridheizung, bei der der EE-
Anteil mindestens 65 Prozent betragen muss, während der verbleibende Energiebedarf mit fossilen Energieträgern 
gedeckt werden kann sowie Einbau einer Heizungsanlage auf Basis von grünem oder blauem Wasserstoff oder 
Derivaten davon. In Bestandsgebäuden kann eine Biomasseheizung auf Basis von Biomasse einschließlich Bio-
methan eingebaut werden. 
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2. Übergangsfristen bei Heizungshavarie, geplantem Anschluss an ein Wärmenetz und Umstellung von Etagen-
heizungen oder Einzelraumfeuerungsanlagen 

In einigen Sonder- und Härtefallen erhalten die verpflichteten Eigentümer mehr Zeit zur Umsetzung der 65-Pro-
zent-EE-Vorgabe. Die betrifft insbesondere sogenannte Heizungshavarien, den geplanten, aber nicht unmittelbar 
möglichen Anschluss an ein Wärmenetz und den Austausch von Etagenheizungen und Einzelraumfeuerungsan-
lagen (sog. Einzelöfen). 

Bei Heizungshavarien wird einmalig der Einbau z. B. einer (ggf. gebrauchten) fossilbetreibenden Heizungsanlage 
ermöglicht, wenn innerhalb von drei Jahren nach Ausfall der Heizung planmäßig auf eine die 65-Pozent-EE-
Vorgabe erfüllende Heizung umgestellt wird. 

Soweit ein Anschluss an ein Wärmenetz absehbar, aber noch nicht möglich ist, besteht für eine Übergangszeit 
nach Ausfall einer Heizungsanlage die Möglichkeit, eine Heizung zu nutzen, die die 65-Prozent-EE-Vorgabe 
nicht erfüllt, wenn der Eigentümer sich verpflichtet, sich innerhalb von zehn Jahren, spätestens jedoch bis zum 
31. Dezember 2034, an das Wärmenetz anschließen zu lassen. 

Soweit eine Umstellung des Gasverteilnetzes auf Wasserstoff bis zum 31. Dezember 2034 vorgesehen ist, kann 
der Gebäudeeigentümer eine Gasheizung einbauen, die sowohl Gas als auch Wasserstoff verbrennt. 

Für die Umstellung von Etagenheizungen und Einzelraumfeuerungsanlagen wird eine Entscheidungsfrist von drei 
Jahren nach Ausfall der ersten Etagenheizung in einem Gebäude gewährt, um die Planung einer Zentralisierung 
der Heizung zu ermöglichen. 

3. Härtefälle 

Bei Vorliegen einer sogenannten unbilligen Härte können im Einzelfall – weiterhin – auf Antrag bei der nach 
Landesrecht zuständigen Behörden Ausnahmen von der Pflichterfüllung zugelassen werden, wie es grundsätzlich 
bei allen GEG-Vorgaben gilt. 

4. Begleitende Maßnahmen zur Effizienz im Betrieb 

Begleitend zur 65-Prozent-EE-Vorgabe werden weitere Vorgaben zur Betriebsprüfung von Wärmepumpen auf-
genommen. Des Weiteren sollen die Maßnahmen aus der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über 
mittelfristig wirksame Maßnahmen (EnSimiMaV) zur Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung und zum hyd-
raulischen Abgleich übernommen sowie der Pumpentausch eingeführt werden. Die Regelungen beschränken sich 
auf Mehrfamilienhäuser, um sicherzustellen, dass die Mieterinnen und Mieter vor einem ineffizienten Betrieb der 
Heizungsanlage geschützt werden. 

5. Neue Zweckbestimmung des Gesetzes 

Mit der neuen Ziel- und Zweckbestimmung soll der wesentliche Beitrag des Gesetzes zu den Klimaschutzzielen 
im Gebäudebereich manifestiert werden. Damit einhergehend soll die Nutzungsdauer von fossilen Heizungen 
schrittweise begrenzt werden, so dass Heizkessel, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, höchstens bis 
zum 31. Dezember 2044 betrieben werden. 

6. Regelungen zum Mieterschutz 

Die technologieoffene Wahl des Gebäudeeigentümers über den Einbau einer neuen Heizungsanlage kann mit sehr 
hohen Kosten für den Betrieb der Anlage verbunden sein. Dies gilt insbesondere bei Heizkesseln, die Bioenergie 
(Biomethan, Pellets) oder andere grüne Gase (gasförmige Biomasse oder grünen oder blauen Wasserstoff ein-
schließlich daraus hergestellter Derivate) nutzen. Deshalb werden Mieter vor einer Belastung mit den Mehrkosten 
geschützt, indem der Vermieter Brennstoffkosten nicht auf seine Mieter umlegen kann, die den Betrag überstei-
gen, der zur Erzeugung derselben Menge an Heizwärme mit einer hinreichend effizienten Wärmepumpe anfiele. 

Des Weiteren sollen Mieter vor hohen Stromkosten geschützt werden, die als Folge des Einbaus einer Wärme-
pumpe in ein noch nicht saniertes Bestandsgebäude drohen, weil die Wärmeverluste sehr hoch oder die Wärme-
übergabe und -verteilung nicht auf den Betrieb einer Wärmepumpe ausgelegt sind. 

Der Gesetzentwurf wurde durch die Beschlüsse des Ausschusses insbesondere wie folgt geändert und ergänzt. Es 
wurden Regelungen zur Verzahnung mit der kommunalen Wärmeplanung inklusive Übergangsregelungen auf-
genommen, wonach die Regelungen des GEG für Neubauten ab dem Jahr 2024 und für Bestandsbauten erst ab 
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dem 30. Juni 2026 (in Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern) bzw. 30. Juni 2028 (in Gemeinden mit bis 
zu 100.000 Einwohnern) gelten, wenn nicht schon vorher eine kommunale Wärmeplanung erfolgt ist. Für ab 2024 
eingebaute Heizungen ist sicherzustellen, dass ab dem Jahr 2029 mindestens 15 Prozent, ab dem Jahr 2035 min-
destens 30 Prozent und ab dem Jahr 2040 mindestens 60 Prozent der Wärme aus Biomasse oder grünem oder 
blauem Wasserstoff einschließlich daraus hergestellter Derivate erzeugt wird. 

Aufgenommen wurde eine Beratungspflicht vor dem Einbau neuer Heizungen, die mit festen, flüssigen oder gas-
förmigen Brennstoffen betrieben werden und Regelungen für eine Modernisierungsumlage, nach denen 10 Pro-
zent der Kosten auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden können, wobei eine Kappung von 50 Cent pro 
Quadratmeter besteht. Außerdem sind Regelungen zur Nutzung von Biomasse im Neubau, von Solarthermie-
Hybridheizungen, zu Holz- und Pelletheizungen sowie zu Quartieren (verbundene Gebäude) aufgenommen wor-
den. 

Die Pflicht zur Solarthermie und für Pufferspeicher sowie die Altersgrenzenregelung ist gestrichen worden. 

Im Entschließungsantrag sind Konkretisierungen für die Bereiche kommunale Wärmeplanung, Förderkulisse, 
Stromnetzertüchtigung und Geothermie enthalten. 

Die Gemeinden sollen verpflichtet werden, bis zum 30. Juni 2028 eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen. 
Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern sollen diese bis zum 30. Juni 2026 erstellen müssen. 

Die Kosten des Heizungsaustausches (maximal 30.000 Euro bei Einfamilienhäusern und einer nach Wohneinhei-
ten gestaffelten Grenze bei Mietparteienhäusern) sollen mit einer Grundförderung von 30 Prozent, einem Ein-
kommensbonus von 30 Prozent bei einem maximalen Haushaltseinkommen von 40.000 Euro und einem zeitlich 
abschmelzenden Geschwindigkeitsbonus von 20 Prozent gefördert werden, wobei die Maximalförderung bei 
70 Prozent liegen soll. 

Zu Buchstabe b 

Die den Antrag stellende Fraktion der CDU/CSU schickt voraus, dass ein warmes Zuhause ein Grundbedürfnis 
der Menschen sei. Im März 2022 sei im Ampel-Koalitionsausschuss beschlossen worden, dass ab dem 1. Januar 
2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden solle. 
Nach mehr als einem Jahr sei es der Ampel nicht gelungen, ein tragfähiges Förderprogramm auf den Weg zu 
bringen. So habe die Ampel das für Investitionen notwendige Vertrauen in verlässliche Rahmenbedingungen 
massiv erschüttert. 

Aus den genannten Gründen möchte die Fraktion die Bundesregierung unter anderem auffordern, vorrangig auf 
„Fordern und Fördern“ statt vor allem auf „Verbieten und Verordnen“ zu setzen, die CO2-Bepreisung mit sozialem 
Ausgleich als Leitinstrument zu stärken, Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der CO2-neutralen 
Wärmeerzeugung angemessen und verlässlich zu fördern, im Gebäudeenergiegesetz echte Technologieoffenheit 
zu ermöglichen, gemeinsam mit Ländern und Kommunen ein Gesamtkonzept für kommunale Wärmeplanung, 
Wärmenetze, Quartierslösungen, Haushülle und Heizungen zu erarbeiten und digitale Instrumente einzuführen, 
die kommunale Wärmeplanungen vereinfachen und beschleunigen. 

Zu Buchstabe c 

Die den Antrag stellende Fraktion der AfD schickt voraus, dass die Pläne der Bundesregierung, die zuverlässigen 
und seit Jahrzehnten bewährten Heizsysteme auf Basis fossiler Brennstoffe zu verbieten, abzulehnen seien. Der 
Einbau von Heizungsanlagen auf Basis ausschließlich fossiler Energieträger – vor allem Gas- und Ölheizungen 
sei auch weiterhin notwendig. 

Aus den genannten Gründen möchte die Fraktion die Bundesregierung unter anderem auffordern, sicherzustellen, 
dass sich jeder Gesetzentwurf im Kontext der Umstellung von Wärmeerzeugungsanlagen an den verfügbaren 
Kapazitäten im Handwerk und der Industrie orientiert, einen Gesetzentwurf ohne Benachteiligung oder Bevorzu-
gung eines Energieträgers, Herstellungsverfahrens oder Heizsystems zu erarbeiten, die Reduzierung des Energie-
bedarfs nicht allein an energetischen Sanierungen festzumachen sowie zu prüfen, ob die Gesetzentwürfe im Kon-
text der „Wärmewende“ auch der aktuellen Leistungsfähigkeit der Stromnetze gerecht werden. 
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III. Öffentliche Anhörungen von Sachverständigen 

Zu Buchstabe a 

Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie hat zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksa-
che 20/6875 in seiner 61. Sitzung am 26. April 2023 mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen CSU/CSU, AfD und DIE LINKE. die Durch-
führung einer öffentlichen Anhörung beschlossen, die in der 67. Sitzung am 14. Juni 2023 einstimmig auf den 
21. Juni 2023 terminiert wurde. 

Zu der öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/6875, die in der 70. Sitzung des Ausschus-
ses für Klimaschutz und Energie am 21. Juni 2023 stattfand, haben die Sachverständigen schriftliche Stellung-
nahmen abgegeben, die in der Zusammenstellung auf Ausschussdrucksache 20(25)443 enthalten sind. 

Folgende Sachverständige haben an der Anhörung teilgenommen: 

• Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung und Mitglied des Präsidiums, Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW), 

• Sebastian Bartels, Geschäftsführer, Berliner Mieterverein e. V., 

• Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer, Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), 

• Dr. Thomas Engelke, Leiter Team Energie und Bauen, Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (vzbv), 

• Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer, Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU), 

• Prof. Dr. Lamia Messari-Becker, Professur Gebäudetechnologie und Bauphysik, Universität Siegen, 

• Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin, Deutsche Umwelthilfe e. V. (DUH), 

• Marianna Roscher, Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB), 

• Sandra Rostek, Leiterin Politik, Bundesverband Erneuerbare Energie e. V. (BEE), 

• Lukas Siebenkotten, Präsident, Deutscher Mieterbund e. V. (DMB), 

• Dr. Kai H. Warnecke, Präsident, Haus & Grund Deutschland e. V., 

• Dr. Dipl.-Ing. Helmut Waniczek, 

• Dr. Christine Wilcken, Deutscher Städtetag. 

Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie hat in seiner 69. Sitzung am 21. Juni 2023 einstimmig die Durchfüh-
rung einer weiteren öffentlichen Anhörung beschlossen, die in der 71. Sitzung am 27. Juni 2023 mit den Stimmen 
der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen CSU/CSU, AfD 
und DIE LINKE. auf den 3. Juli 2023 terminiert wurde. 

Zu der zweiten öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/6875 und dem vorgelegten Ände-
rungsantrag, die in der 73. Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie am 3. Juli 2023 stattfand, haben 
die Sachverständigen schriftliche Stellungnahmen abgegeben, die in der Zusammenstellung auf Ausschussdruck-
sache 20(25)444 enthalten sind. 

Folgende Sachverständige haben an der zweiten Anhörung teilgenommen: 

• Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung und Mitglied des Präsidiums, Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW), 

• Sebastian Bartels, Geschäftsführer, Berliner Mieterverein e. V., 

• Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer, Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), 

• Axel Gedaschko, Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland, 
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• Jutta Gurkmann, Geschäftsbereichsleiterin Verbraucherpolitik, Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. 

(vzbv), 

• Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer, Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU), 

• Marianna Roscher, Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB), 

• Dr. Kay Ruge, Deutscher Landkreistag, 

• Dr. Martin Sabel, Geschäftsführer, Bundesverband Wärmepumpe e. V. (BWP), 

• Lukas Siebenkotten, Präsident, Deutscher Mieterbund e. V. (DMB), 

• Prof. Dr. Fritz Söllner, TU Ilmenau, 

• Markus Staudt, Hauptgeschäftsführer, Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e. V., 

• Dr. Kai H. Warnecke, Präsident, Haus & Grund Deutschland e. V., 

• Dr. Christine Wilcken, Deutscher Städtetag. 

Die Ergebnisse der öffentlichen Anhörungen sind in die Ausschussberatungen eingegangen. Die Protokolle sowie 
die eingereichten schriftlichen Stellungnahmen wurden der Öffentlichkeit über die Homepage des Deutschen 
Bundestages zugänglich gemacht. Wegen des Inhalts der öffentlichen Anhörungen wird auf die Sitzungsproto-
kolle verwiesen. 

Zu den Buchstaben b und c 

Zu den Vorlagen wurden keine öffentlichen Anhörungen durchgeführt. 

IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

Zu Buchstabe a 

Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/6875 in seiner 62. Sitzung am 5. Juli 2023 bera-
ten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stim-
men der Fraktionen CDU/CSU, AfD und DIE LINKE. dessen Annahme in geänderter Fassung. 

Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/6875 in seiner 54. Sitzung am 5. Juli 2023 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, AfD und DIE LINKE. dessen Annahme in geänderter Fassung. 

Der Wirtschaftsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/6875 in seiner 51. Sitzung am 5. Juli 2023 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, AfD und DIE LINKE. dessen Annahme in geänderter Fassung. 

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf 
auf Drucksache 20/6875 in seiner 46. Sitzung am 5. Juli 2023 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Frak-
tionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, AfD und DIE 
LINKE. dessen Annahme in geänderter Fassung. 

Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung hat den Gesetzentwurf auf Druck-
sache 20/6875 in seiner 51. Sitzung am 5. Juli 2023 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, AfD und DIE LINKE. 
dessen Annahme in geänderter Fassung. 

Der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union hat den Gesetzentwurf auf Drucksa-
che 20/6875 in seiner 44. Sitzung am 5. Juli 2023 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, AfD und DIE LINKE. 
dessen Annahme in geänderter Fassung. 
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Der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen hat den Gesetzentwurf auf Druck-
sache 20/6875 in seiner 47. Sitzung am 5. Juli 2023 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, AfD und DIE LINKE. 
dessen Annahme in geänderter Fassung. 

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/6875 in seiner 52. Sitzung am 
5. Juli 2023 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, AfD und DIE LINKE. dessen Annahme in geänderter Fassung. 

Zu Buchstabe b 

Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/6705 in seiner 56. Sitzung am 5. Juli 2023 bera-
ten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP, AfD und 
DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU dessen Ablehnung. 

Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/6705 in seiner 54. Sitzung am 5. Juli 2023 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP, AfD und 
DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU dessen Ablehnung. 

Der Wirtschaftsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/6705 in seiner 51. Sitzung am 5. Juli 2023 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP, AfD und 
DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU dessen Ablehnung. 

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf 
auf Drucksache 20/6705 in seiner 46. Sitzung am 5. Juli 2023 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Frak-
tionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP, AfD und DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktion der 
CDU/CSU dessen Ablehnung. 

Der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen hat den Gesetzentwurf auf Druck-
sache 20/6705 in seiner 47. Sitzung am 5. Juli 2023 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP, AfD und DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU des-
sen Ablehnung. 

Zu Buchstabe c 

Der Wirtschaftsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/7357 in seiner 51. Sitzung am 5. Juli 2023 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und 
DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktion der AfD dessen Ablehnung. 

Der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen hat den Gesetzentwurf auf 
Drucksache 20/7357 in seiner 47. Sitzung am 5. Juli 2023 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktio-
nen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktion der 
AfD dessen Ablehnung. 

V. Gutachterliche Stellungnahme des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung 

Zu Buchstabe a 

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich im Rahmen seines Auftrags zur Überprü-
fung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie gemäß Einsetzungsantrag (BT-Drs. 20/696) in seiner 44. Sitzung am 5. Juli 2023 mit dem 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung der Heizkostenverordnung und 
zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsordnung (BT-Drs. 20/6875) befasst. 

Folgende Aussagen zur Nachhaltigkeit wurden in der Begründung des Gesetzentwurfs getroffen: 

„Das Gesetz entspricht den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Deut-
schen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dient. Das 
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Regelungsvorhaben dient insbesondere der Erreichung von SDG 7 (Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nach-
haltiger und moderner Energie für alle sichern) und SDG 13 (Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Kli-
mawandels und seiner Auswirkungen ergreifen). 

Das Regelungsvorhaben trägt konkret zur Erreichung der Ziele im Bereich Primärenergieverbrauch (Indika-
tor 7.1.b) der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie bei, indem durch die Vorgabe für einen hohen Erneuerbaren 
Anteil für neue Heizungen der Primärenergieverbrauch des Gebäudesektors deutlich gesenkt wird. Ebenso trägt 
es zur Erreichung der Ziele im Bereich Treibhausgasemissionen (Indikator 13.1.a) der Deutschen Nachhaltig-
keitsstrategie bei, indem durch die steigende Nutzung von Erneuerbaren Energien für die Wärme- und Kältever-
sorgung im Gebäude die Treibhausgasemissionen des Gebäudesektors gesenkt werden. 

Das Gesetz folgt damit den Prinzipien der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie „(1.) Nachhaltige Entwicklung als 
Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und allen Entscheidungen anwenden“, „(3.) Natürliche Lebensgrund-
lagen erhalten“, „(4.) Nachhaltiges Wirtschaften stärken“ und „(5.) Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Ge-
sellschaft wahren und verbessern“.“ 

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfs 
festgestellt. Der Bezug zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie ergibt sich hinsichtlich folgender Sustainable De-
velopment Goals (SDGs), Indikatorenbereiche und Indikatoren: 

• Leitprinzip 1 – Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Ent-
scheidungen anwenden, 

• Leitprinzip 3 – Natürliche Lebensgrundlagen erhalten, 

• Leitprinzip 4 – Nachhaltiges Wirtschaften stärken, 

• Leitprinzip 5 – Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern, 

• SDG 7 – Bezahlbare und saubere Energie, 

• SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz, 

• Indikator 7.1.b – Primärenergieverbrauch, 

• Indikator 13.1.a – Treibhausgasemissionen. 

Für den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung ist die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung 
plausibel. Eine Prüfbitte ist daher nicht erforderlich. 

Zu den Buchstaben b und c 

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich mit den Vorlagen nicht befasst. 

VI. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 

Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie hat den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 20/6875 
sowie die Anträge auf den Drucksachen 20/6705 und 20/7357 in seiner 74. Sitzung am 5. Juli 2023 abschließend 
beraten. 

Die Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP brachten auf Ausschussdrucksache 20(25)451 einen 
Änderungsantrag zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/6875 ein. 

Die Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP brachten auf Ausschussdrucksache 20(25)453 einen 
Entschließungsantrag zum Gesetzentwurf auf Drucksache 20/6875 ein. 

Die Fraktion der SPD hob hervor, dass die Verschränkung des GEG mit der kommunalen Wärmeplanung das 
wesentliche Element des Änderungsantrags und des Entschließungsantrags sei. Beim GEG werde der Grundsatz 
der technologischen Vielfalt gestärkt, da den Bürgerinnen und Bürgern sieben Standarderfüllungsoptionen sowie 
unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung stünden. Diese seien sowohl im Bestand als auch im 
Neubau möglich. Auch die Biomasseheizungen seien weiterhin ohne weitere Auflagen möglich. Es werde eine 
Beratungspflicht vor dem Einbau neuer Heizungen geben, um die langfristigen Auswirkungen einer Heizung mit 
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festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen berücksichtigen zu können. Dennoch bleibe der Einbau von z. B. 
Gasheizungen möglich, diese müssten aber mit der Zeit mit steigendem Anteil grüner Gase betrieben werden. Die 
Übergangsfristen für den Heizungstausch im Falle von Heizungshavarien, den Anschluss an ein Wärmenetz oder 
die Umstellung von Gasetagenheizungen auf Zentralheizungen seien verlängert worden, um eine bessere Planung 
zu ermöglichen. Es sei auch eine Übergangsregelung für bis zum 19. April 2023 bestellte Heizungen enthalten. 
Aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken sei die Ausnahme für über 80-Jährige gestrichen worden. Durch die 
neue Modernisierungsumlage, die eine Kappungsgrenze von 50 Cent pro Quadratmeter enthalte, sei der Mieter-
schutz gestärkt worden. Der Entschließungsantrag mache konkreten Vorgaben für die Förderkulisse, sodass bis 
zu 70 Prozent Zuschuss möglich seien. Die Menschen dürften nicht allein gelassen werden und bräuchten Pla-
nungssicherheit. 

Die Fraktion der CDU/CSU kritisierte das Gesetzgebungsverfahren, bei dem keine ausreichende Zeit für eine 
parlamentarische Beratung vorhanden gewesen sei. Angesichts der umfangreichen Änderungen sei die anschlie-
ßende Beratungszeit zu kurz bemessen. Das Ziel, Gebäude klimaneutral zu heizen, sei grundsätzlich nachvoll-
ziehbar und werde unterstützt. Das GEG stelle aber einen Eingriff in die Eigentumsrechte der Bürgerinnen und 
Bürger dar. Die Rechtfertigung für diesen Eingriff sie die Einsparung von CO2. Zu einer CO2-Einsparung würden 
aber im Gesetzentwurf keine Angaben gemacht. Die jährlichen CO2-Einsparungen, die durch den Gesetzentwurf 
im Gebäudebereich erreicht werden sollen, seien von der Bundesregierung auch nicht im Ausschuss dargestellt 
worden. Die Diskussion in der Öffentlichkeit sei kein Fortschritt gewesen, sondern habe die Bevölkerung verun-
sichert. Die unionsgeführte Vorgängerregierung habe mit dem GEG und dem Förderkonzept die Grundlage dafür 
gesetzt, dass sich die Bürgerinnen und Bürger freiwillig auf den Weg hin zu einer klimafreundlichen Wärmever-
sorgung der Gebäude gemacht hätten. Allein durch die Diskussionen um die Novellierung des GEG sei durch die 
Ampelregierung der Wärmepumpeneinbau abgewürgt worden. Es würden dieses Jahr weniger Wärmepumpen 
eingebaut als im letzten Jahr. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lobte die notwendige Debatte im Parlament und in der Öffentlich-
keit. Der Gebäudesektor sei zentral für der Klimawende. Durch die öffentliche Diskussion, hätten sich viele Leute 
über die möglichen Heizungsoptionen informiert. Die neuen GEG-Regelungen sähen eine breite Palette von Op-
tionen und Kombinationen, wie z. B. Hybrid-Heizungen, vor und trügen so dazu bei, eine sichere und bezahlbare 
Wärmeversorgung sicherzustellen, da sie die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern verringerten. Damit werde 
der Weg hin zu einer Klimaneutralität geebnet. Darüber hinaus werde eine Wertschöpfung in Deutschlang gene-
riert. Die Förderung werde massiv ausgeweitet, sodass alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bekämen, 
auf klimafreundliche Heizungen zu setzen. Die möglichen CO2-Einsparungen hingen auch davon ab, wie schnell 
die Regelungen antizipiert und angenommen und anschließend umgesetzt würden. Da aber keine rein fossilen 
Heizungen mehr eingebaut würden, werde es zu signifikanten Einsparungen kommen, die sich jedes Jahr kumu-
lieren würden. 

Die Fraktion der AfD betonte, das maßgebliche Problem sei, dass die kommunale Wärmeplanung erst später, 
nach dem Inkrafttreten der GEG-Regelungen, komme. Es bestehe die Gefahr, dass bis zum Vorliegen einer kom-
munalen Wärmeplanung z. B. Wasserstoff-ready-Heizungen aufgrund der fehlenden Wärmeplanung noch einge-
baut werden könnten, die nach Erstellung der kommunalen Wärmeplanung nicht mehr betrieben werden könnten, 
weil kein Wasserstoffanschluss vorgesehen sei. Dann müsse die Heizung wieder rausgerissen werden. Das Risiko 
werde auf die Bürger umgelagert. Es müsse erst die kommunale Wärmeplanung kommen, dann könne man die 
Bürger verpflichten, sich an diese kommunale Wärmeplanung anzupassen. Hinzu komme, dass Wasserstoff für 
die Gebäudeheizung im Wohnbereich absehbar nicht kommen werde, da zu wenig Wasserstoff vorhanden und 
dieser zu teuer sei. Bei der Förderung solle zudem nur die Wärmepumpe an sich gefördert werden. Die notwen-
digen Sanierungsmaßnahmen müssten die Bürgerinnen und Bürger zum größten Teil selber tragen. Dabei machten 
die Kosten der Wärmepumpe nur einen Bruchteil der Gesamtsanierungskosten alter Häuser aus. Die Gesamt-
summe der Fördermittel sei zudem völlig offen, obwohl die FDP selber sage, dass dieses Gesetz die Bürger 2.500 
Milliarden Euro kosten werde. 

Die Fraktion der FDP stellte klar, dass das Gesetzgebungsverfahren über Monate in allen Details diskutiert 
worden sei. Niemand sei mit Informationen überrumpelt worden. Die Novellierung des GEG brächte Weichen-
stellungen für die Klimaneutralität im Gebäudesektor. Diese hätten schon vor Jahren erfolgen sollen. Nun müsse 
die Ampelregierung dies nachholen. Durch die vorgelegten Änderungen sei das Gesetz nun auch praktikabel, 
bezahlbar und technologieoffen. Die Heizung müsse zum Haus passen und nicht umgekehrt. Diese Wahlfreiheit 
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werde nun ermöglicht. Bei der kommunalen Wärmeplanung werde man darauf achten, dass diese mit den Rege-
lungen des GEG Hand in Hand gehe und beides sinnvoll ineinander greife. Auch dort werde ein technologieoffe-
ner Ansatz verfolgt werden, um auf die Gegebenheiten vor Ort eingehen zu können. Dies werde für Planungs- 
und Investitionssicherheit sorgen. 

Die Fraktion DIE LINKE. lehnte den Gesetzentwurf ab, sah aber in dem Entschließungsantrag einige wichtige 
Punkte angesprochen. Zu kritisieren sei aber, dass der Entschließungsantrag eben kein Gesetz, sondern nur eine 
Willenserklärung des Parlaments sei. Die Umsetzung durch die Bundesregierung sei dringend erforderlich. Ent-
scheidend sei, wann die Förderkulisse umgesetzt werde und die weiteren adressierten Gesetzesänderungen, ins-
besondere die kommunale Wärmeplanung und die KWKG-Novelle, auf den Weg gebracht würden. Solange dies 
nicht klar sei, könne dem Gesetzentwurf nicht zugestimmt werden. Durch die Regelungen würden auch die Mie-
terinnen und Mieter sowie selbstnutzende Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer nicht ausreichend unter-
stützt. Die Förderung der Begleitkosten einer Sanierung sei nicht ausreichend. Anstatt einer komplizierten Be-
rechnung vieler Parameter sei eine Umstellung auf die Kenngröße Fremdenergieverbrauch pro Quadratmeter er-
forderlich. Und nach wie vor bestehe ein großes Problem darin, dass die Erweiterung der Verteilnetze nicht gere-
gelt sei, auch weil zukünftig mehr Klimaanlagen betrieben würden. Die Netzentgeltkosten würden in Zukunft 
massiv steigen, wodurch sich die Strompreise für Bürgerinnen und Bürger deutlich erhöhen würden. 

Zu Buchstabe a 

Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, AfD und DIE LINKE. die An-
nahme des Änderungsantrags auf Ausschussdrucksache 20(25)451. 

Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, AfD und DIE LINKE., die Annahme des 
Gesetzentwurfs auf Drucksache 20/6875 in geänderter Fassung zu empfehlen. 

Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Frak-
tion DIE LINKE., die Annahme des Entschließungsantrags auf Ausschussdrucksache 20(25)453 zu empfehlen. 

Zu Buchstabe b 

Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, FDP, AfD und DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU, die Ableh-
nung des Antrags auf Drucksache 20/6705 zu empfehlen. 

Zu Buchstabe c 

Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und DIE LINKE. gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, die Ablehnung 
des Antrags auf Drucksache 20/7357 zu empfehlen. 

B. Besonderer Teil 
Zu Buchstabe a 

Im Zuge des parlamentarischen Verfahrens wurde der Gesetzesentwurf überarbeitet und insbesondere eine stär-
kere Verzahnung mit der Wärmeplanung geschaffen. Die wesentlichen Änderungen werden nachfolgend erläu-
tert: 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht eine Evaluation des gesamten Regelungsvorhabens spätestens fünf 
Jahre nach seinem Inkrafttreten vor (siehe GE auf BT-Drs. 20/6875, S. 91 f.). Die Evaluation schließt sowohl die 
Änderungen des Gebäudeenergiegesetzes als auch die flankierenden miet- und betriebskostenrechtlichen Ände-
rungen des Bürgerlichen Gesetzbuches und der Verordnung über Heizkostenabrechnung ein. Die Bundesregie-
rung wird insbesondere untersuchen, wie sich der Erfüllungsaufwand unter anderem für die Bürgerinnen und 
Bürger entwickelt hat und ob die Entwicklung in einem angemessenen Verhältnis zu den festgestellten Rege-
lungswirkungen steht. Weiter ist zu prüfen, ob unbeabsichtigte Nebenwirkungen entstanden und ob die Regelun-
gen Akzeptanz geschaffen und sich als praktikabel erwiesen haben. 
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Außerdem soll im Jahr 2026 ausgewertet werden, wie sich die Vorgaben dieses Gesetzes zur Nutzung von Erneu-
erbaren Energien bei neuen Heizungsanlagen auf die Entwicklung der Gesamtbelastung mit Feinstaub auswirken 
und ob, auch vor dem Hintergrund der Entwicklung der Feinstaubimmissionen aus anderen Quellen, auf dieser 
Grundlage eine Überarbeitung relevanter gesetzlicher Vorgaben erforderlich erscheint. Zudem soll im Jahr 2026 
geprüft werden, welche Folgen die Vorgaben dieses Gesetzes zur Nutzung von Erneuerbaren Energien bei neuen 
Heizungsanlagen auf die Nutzung von Biomasse und den Anbau derselben haben. 

Zu Artikel 1: 

Zu Asterisk nach Änderung des GEG: 

Die Notifizierung gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Sep-
tember 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften 
für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1) ist erfolgt. Ziel der Änderung ist 
es, dies im Gesetz durch Ergänzung einer entsprechenden Fußnote kenntlich zu machen. 

Zu § 1 Absatz 1: 

Die Änderung dient der Klarstellung, dass mit dem Gebäudeenergiegesetz neben der Steigerung der Effizienz und 
der zunehmenden Nutzung von Erneuerbaren Energien für die Wärme- und Kälteversorgung generell die Einspa-
rung von Treibhausgasemissionen verfolgt wird. 

Zu § 3 Absatz 1: 

Zu Nummer 14a: 

Die Aufnahme der Wärmeüberträger von unvermeidbarer Abwärme in die Definition der Heizungsanlage erfolgt 
auf Vorschlag des Bundesrates. Wärmeüberträger für unvermeidbare Abwärme waren bislang in der Definition 
der Heizungsanlage nach Nummer 14a nicht enthalten. Da die Nutzung externer Abwärmequellen ebenfalls ein 
praxisrelevanter Anwendungsfall ist, soll dies durch Anpassung der Definition klargestellt werden. 

Zudem wurden Badeöfen nach § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d der Verordnung über kleine und mitt-
lere Feuerungsanlagen aus dem Begriff „Heizungsanlage“ herausgenommen. 

Zu § 4 Absatz 4: 

Bei dieser Änderung handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung des Wortlauts. 

Zu § 10: 

Die Neufassung des § 10 Absatz 2 Nummer 3 verweist auf die Anforderungen nach § 71 Absatz 1, bei deren 
Vorliegen die 65-Prozent-EE-Pflicht erfüllt ist. Durch die Inbezugnahme der §§ 71 bis 71h in § 71 Absatz 1 ist 
sichergestellt, dass bei Einbau oder der Aufstellung der neuen Heizungsanlage die für die jeweilige Technologie 
geltenden Anforderungen einzuhalten sind. 

Die Aufhebung von Absatz 4 beseitigt ein Redaktionsversehen, damit die Heizen-mit-Erneuerbaren-Vorgabe 
auch für Hallenheizungen im Neubau gilt. 

Zu § 51 Absatz 1: 

Die Löschung der maximalen Quadratmeterzahl dient der Ausweitung des möglichen Zubaus. Durch die Begren-
zung auf Nichtwohngebäude erscheint die Ausweitung der Möglichkeit des Anbaus sachgerecht. 

Zu § 60b Absatz 3: 

In § 60b wurde werden auch Energieberater aufgenommen, die in der Dena-Liste der Energieeffizienzexperten 
aufgeführt sind, da sie ebenfalls fachkundig und geeignet sind zur Prüfung nach § 60b. 

Zu § 71: 

Zu Absatz 2: 

Durch die Streichung von Satz 5 wird die Nutzung von Biomasse auch im Neubau ermöglicht. 
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Zu Absatz 3: 

Mit der Aufnahme der Solarthermie-Hybridheizung (Nummer 7) können auch Anlagenkombinationen von solar-
thermischer Anlage und Gas-, Biomasse- oder Flüssigbrennstofffeuerung ohne rechnerischen Nachweis nach § 71 
Absatz 2 eingesetzt werden. 

Durch die Streichung von Satz 2 wird die Nutzung von Biomasse auch im Neubau ermöglicht. 

Die Erweiterung im neuen Satz 2 mit der Bezugnahme auf die Nummern 5 bis 7 ist eine redaktionelle Anpassung. 
Die hiernach zu beachtenden Anforderungen an die Nutzung von Biomasse nach § 71f Absatz 2 bis 4 sowie § 71g 
Nummer 2 und 3 sind insofern anzuwenden, als in den Fällen der Nummern 5 bis 7 beim Betrieb der Heizungs-
anlage Biomasse verwendet wird. 

Zu Absatz 4: 

Absatz 4 erkennt in Satz 1 Nummer 3 die Chancen an, bei bis zu 16 zusammenhängenden Gebäuden die Wärme-
versorgung durch eine oder durch mehrere Heizungen nach den Vorgaben des § 71 Absatz 1 zu erfüllen. Damit 
wird klargestellt, dass die 65-Prozent-EE-Vorgaben auch im Quartier bei zur Wärmeversorgung verbundenen 
Gebäuden nach § 71 Absatz 1 Satz 2 erfüllt werden können. Mit dem Verweis auf die Vorgaben in § 71 Absatz 1 
wird grundsätzlich auch auf die in den §§ 71b bis 71h genannten Erfüllungsoptionen Bezug genommen. 

Die Löschung der Wörter „ersetzt und“ dient der Klarstellung, dass § 71 Absatz 1 auch beim Hinzustellen einer 
neuen Heizung zu einer bestehenden und weiter funktionstüchtigen Heizung gilt. Nach dem neu angefügten Satz 2 
in Absatz 4 bedarf der Zubau einer Erfüllungsoption keines Nachweises mehr nach § 71 Absatz 2. 

Durch die Ergänzung sollen auch die Fälle unbürokratisch erfasst werden, in denen neben eine bestehende Hei-
zungsanlage eine weitere Heizungsanlage, bspw. eine Wärmepumpe dazugestellt wird, die für sich die Anforde-
rungen an § 71 Absatz 1 erfüllt. 

Zu Absatz 8: 

Die Regelung in Absatz 8 ist eine Übergangsregelung. Sie dient der Verzahnung des GEG mit der Wärmeplanung, 
die in der Regel durch die Kommunen oder kommunale Zusammenschlüsse (Konvoi-Verfahren) erfolgt. Die 
Wärmeplanung soll künftig auf der Grundlage von bundeseinheitlichen Regelungen erfolgen. Ein entsprechender 
Entwurf für ein Gesetz für die Wärmeplanung befindet sich derzeit in der Länder- und Verbändeanhörung und 
soll noch in der zweiten Jahreshälfte im Parlament verabschiedet werden und zeitgleich mit dem GEG  zum 1. Ja-
nuar 2024 in Kraft treten. 

Die Wärmeplanung ist eine strategische Planung, die den Bürgerinnen und Bürgern Orientierung über den mög-
lichen Ausbau leitungsgebundener Wärmeversorgung auf der Grundlage von Erneuerbaren Energien oder unver-
meidbarer Abwärme geben soll. Dies umfasst den Ausbau von Wärmenetzen aber auch den Ausbau oder die 
Umstellung von bestehenden Gasnetzen auf Wasserstoff. Auf diese Weise sollen Bürgerinnen und Bürger auch 
Orientierung bei der Entscheidung über neue Heizungsanlagen erhalten. Die als Ergebnis der Wärmeplanung er-
stellten Wärmepläne sollen allerdings keine rechtliche Außenwirkung haben. 

Bis zum Vorliegen der Wärmepläne gibt es daher für Bestandsgebäude und Neubauten außerhalb von Neubauge-
bieten einen Aufschub für die Pflicht zur Nutzung von 65 Prozent erneuerbaren Energien bei neuen Heizungen. 

Der Zeitpunkt, bis zu dem Wärmepläne vorliegen sollen, hängt dabei von der Größe der Kommune ab. Entspre-
chend der im Entwurf für das Wärmeplanungsgesetz avisierten Zeitpunkte für die Vorlage der kommunalen Wär-
mepläne soll daher im Gebäudebestand die Pflicht zur Nutzung von 65 Prozent erneuerbaren Energien bei neuen 
Heizungen wie folgt gelten: 

1. In einem Gebiet, in dem zum 1. Januar 2024 mehr als 100.000 Einwohner gemeldet sind, gilt in bestehenden 
Gebäuden die Pflicht erst mit Ablauf des 30. Juni 2026. 

2. In einem Gebiet, in dem zum 1. Januar 2024 100.000 Einwohner oder weniger gemeldet sind, gilt die Pflicht 
erst mit Ablauf des 30. Juni 2028. 

Auf Grund der fehlenden rechtlichen Außenwirkung des Wärmeplans bedarf es in allen Fällen einer zusätzlichen 
Entscheidung über die Ausweisung von Gebieten zum Neu- oder Ausbau eines Wärmenetzes oder zu Wasser-
stoffnetzausbaugebieten, die den Wärmeplan und die darin getroffenen Gebietsausweisungen berücksichtigt. In 
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einigen Bundesländern werden aktuell schon Wärmepläne erarbeitet bzw. liegen auch schon vor. Auch in diesen 
Fällen gilt die Pflicht zur Nutzung von 65 Prozent erneuerbaren Energien nicht automatisch, d. h. bereits ab Vor-
liegen des Wärmeplans, früher. Vielmehr ist auch hier eine zusätzliche Entscheidung der nach Landesrecht zu-
ständigen Stelle erforderlich, die die Rechtswirkungen des Absatzes 8 auslöst. 

Bereits vorliegende Wärmepläne sollen nach den Überlegungen zum Wärmeplanungsgesetz Bestandsschutz ha-
ben und nicht überarbeitet werden müssen. Auf Grund landesgesetzlicher Vorgaben erstellte Wärmepläne gelten 
damit im Anwendungsbereich der Regelung in Absatz 8 Satz 3 als auf „Grundlage einer bundesgesetzlichen Re-
gelung zur Wärmeplanung erstellt“. 

Die Vorschrift kommt daher erst dann zur Anwendung, wenn der Bund ein entsprechendes Gesetz für die Wär-
meplanung in Kraft gesetzt hat. Auf dieser Grundlage kann die zuständige Stelle eine gesonderte Entscheidung 
zur Ausweisung von Wasserstoff- oder Wärmenetzgebieten vornehmen. Erst mit dieser zusätzlichen Entschei-
dung, der anders als der Wärmeplan rechtliche Außenwirkung zukommt, wird die Verpflichtung zur Nutzung von 
65 Prozent erneuerbaren Energien vor den in den Sätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten ausgelöst. 

Sofern die zuständige Stelle gemäß Satz 3 keine gesonderte Entscheidung zur Ausweisung von Wasserstoff- oder 
Wärmenetzgebieten vornimmt, gelten spätestens die Zeitpunkte für das Ende der Übergangsfristen nach den Sät-
zen 1 und 2, in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl der Gemeinde. Sofern eine Entscheidung nach Satz 3 be-
kanntgemacht wird, endet die Übergangsfrist einen Monat nach Bekanntgabe; die nachfolgenden Absätze der für 
die in der Übergangsfrist eingebauten Heizungen gelten somit nur für die Heizungen, die nach dem Inkrafttreten 
des Gesetzes eingebaut wurden und nicht die Anforderungen nach § 71 Absatz 1 erfüllen. 

Für Heizungen in bestehenden Gebäuden und Neubauten außerhalb von Neubaugebieten, die in dem Übergangs-
zeitraum nach Absatz 8 eingebaut werden, findet die Anforderung des § 71 Absatz 1 zur Nutzung von 65 Prozent 
erneuerbaren Energien keine Anwendung. Für diese Heizungsanlagen gilt gemäß § 71 Absatz 9 lediglich die 
Pflicht zur stufenweise ansteigenden anteiligen Nutzung von grünen Gasen. 

Satz 4 unterstreicht die Notwendigkeit der engen Verzahnung des GEG mit der Wärmeplanung. Die kommunale 
Wärmeplanung, nach der die Wärmepläne erstellt werden, soll in einem Gesetz für die Wärmeplanung geregelt 
werden. 

Zu Absatz 9: 

Der Betreiber einer mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff beschickten Heizungsanlage, die im Über-
gangszeitraum zwischen Inkrafttreten des Gesetzes bis zum 30. Juni 2026 bzw. bis zum 30. Juni 2028 oder einer 
vorherigen Ausweisung von Wärmenetzen oder Wasserstoffnetzen auf der Grundlage eines Wärmeplans einge-
baut wurde und die nicht die Anforderungen des § 71 Absatz 1 erfüllt, muss ab dem 1. Januar 2029 einen steigen-
den Anteil Biomasse oder grünen oder blauen Wasserstoff einschließlich daraus hergestellter Derivate für die 
Wärmeerzeugung nutzen. Ab dem 1. Januar 2029 müssen mindestens 15 Prozent, ab dem 1. Januar 2035 mindes-
tens 30 Prozent und ab dem 1. Januar 2040 mindestens 60 Prozent der mit der Anlage bereitgestellten Wärme aus 
den genannten Brennstoffen erzeugt werden. Diese müssen die Vorgaben des § 71f Absatz 2 bis 4 einhalten. 

Sofern die Voraussetzungen der §§ 71j und 71k vorliegen, ist der Betreiber der Anlage von den Anforderungen 
des § 71 Absatz 9 befreit. 

Zu Absatz 10: 

Absatz 10 regelt, dass die Absätze 8 und 9 entsprechend bei zu errichtenden Gebäuden außerhalb von Neubauge-
bieten anzuwenden sind, sofern es sich um einen Lückenschluss handelt. 

Zu Absatz 11: 

Absatz 11 regelt, dass Gebäudeeigentümer vor dem Einbau oder der Aufstellung einer Heizungsanlage, die mit 
festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben wird, beraten werden müssen. Dabei sind sie über die 
möglichen Kostenrisiken einer fossil betriebenen Heizungsanlage u. a. vor dem Hintergrund der zu erwartenden 
steigenden Preise für fossile Brennstoffe durch den europäischen Emissionshandel zu informieren. Auch über die 
Betriebskostenentwicklung aufgrund des ab 2029 stufenweise ansteigenden verpflichtenden Bezugs von Biome-
than oder grünem oder blauem Wasserstoff sind sie aufzuklären sowie über die möglichen Auswirkungen der 
Wärmeplanung. 
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Die Beratung ist von einer fachkundigen Person nach § 60b Absatz 3 Satz 2 oder § 88 Absatz 1 durchzuführen. 

Um ein einheitliches Niveau der Beratung zu sichern, sowie um die durchführenden Personen und Handwerksbe-
triebe zu entlasten, stellen das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und das Bundesministerium 
für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen stellen bis zum 1. Januar 2024 Informationen zur Verfügung, die 
als Grundlage für die Beratung zu verwenden sind. 

Zu Absatz 12: 

Absatz 12 enthält eine Regelung, um Härten zu vermeiden. Sofern vor dem Kabinettbeschluss über den Gesetz-
entwurf ein Lieferungs- oder Leistungsvertrag für eine Heizungsanlage geschlossen wurde, darf diese bis zum 18 
Monate danach eingebaut oder aufgestellt werden. Somit werden Gebäudeeigentümer geschützt, die in Unkennt-
nis möglicher neuer Anforderungen Verträge abgeschlossen haben. 

Zu § 71b: 

Die Änderungen in den Absätzen 1 und 2 folgen aufgrund der stärkeren Verzahnung zwischen dem Gebäudeener-
giegesetz und der Wärmeplanung (vgl. die Begründung zu § 71 Absatz 8). Die Aufstellung einer Hausübergabe-
station an ein neues oder bestehendes Wärmenetz stellt eine Erfüllungsoption nach § 71 Absatz 3 dar, soweit die 
geltenden rechtlichen Anforderungen zum Zeitpunkt der Beauftragung (vgl. Absatz 1) bzw. zum Zeitpunkt des 
Anschlusses (vgl. Absatz 2) erfüllt sind. 

Die konkreten Anforderungen an neue und bestehende Wärmenetze sind im Rahmen der Aufstellung der bundes-
gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Wärmeplanung zu verankern. 

Zu § 71f Absatz 4: 

Die Begrenzung des zur Erzeugung der gasförmigen Biomasse eingesetzten Anteils von Getreidekorn oder Mais 
gilt nur für Anlagen ab einer Leistung von einem Megawatt. Für den Begriff der verbundenen Anlagen wird auf 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz verwiesen. 

Zu § 71g: 

Die genannte Verordnung umfasst unter anderem den Rohstoff Holz und bestimmte Erzeugnisse wie z. B. Rund-
holz und Pellets und ist sowohl für Importe wie auch inländische Produktion anzuwenden. 

Zu § 71h: Ergänzung Solarthermie 

Die Absätze 2 bis 5 ermöglicht, dass Solarthermie-Hybridheizungen auch ohne rechnerischen Nachweis nach § 71 
Absatz 2 eingesetzt werden können. Dafür werden Anforderungen an die Mindestaperturfläche gestellt. Sind diese 
erfüllt, kann die solarthermische Anlage mit einem Deckungsanteil von rund 15 Prozent berücksichtigt werden. 
Entsprechend müssen nur noch weitere 50 Prozent (entspricht 60 Prozent der verbliebenen 85 Prozent Erzeu-
gernutzwärmeabgabe) der Wärme mit Erneuerbaren Energien mit Biomasse oder grünem oder blauem Wasser-
stoff gedeckt werden. 

Sofern die Aperturfläche der solarthermischen Anlage kleiner ist als in Absatz 2 vorgegeben, muss entsprechend 
der Reduktion der Aperturfläche der Anteil der mit der Anlage bereitgestellten Wärme aus Biomasse oder grünem 
oder blauem Wasserstoff einschließlich daraus hergestellter Derivate von 60 Prozent auf 65 Prozent erhöht wer-
den. 

Zu § 71i: 

Die Übergangsfrist nach § 71i wurde als allgemeine Übergangsfrist ausgestaltet. Sie gilt daher nicht nur im Fall 
einer Heizungshavarie sondern auch bei geplanten Heizungstauschen. Sie erlaubt eine zeitlich befristete Abwei-
chung von den Pflichten zur Nutzung von 65 Prozent erneuerbaren Energien bei neuen Heizungen. Entsprechend 
findet die Übergangsvorschrift erst Anwendung ab dem Zeitpunkt, zu dem die Pflichten des § 71 Absatz 1 beim 
Heizungstausch für den jeweiligen Gebäudeeigentümer bzw. Bauherren anwendbar sind. Dies ist bei zu errich-
tenden Gebäuden ab dem 1. Januar 2024 und bei bestehenden Gebäuden bzw. zu errichtenden Gebäuden außer-
halb von Neubaugebieten nach dem in § 71 Absatz 8 genannten Zeitpunkt. 
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Während der Übergangsfrist von fünf Jahren können Heizungsanlagen eingebaut, aufgestellt und betrieben wer-
den, die nicht die Anforderungen nach § 71 Absatz 1 erfüllen. In diesem Zusammenhang wird durch die Ersetzung 
des Worts „neue“ durch „andere“ klargestellt, dass auch gebrauchte Heizungsanlagen eingesetzt werden können. 

Zu § 71j: 

Zu Absatz 1: 

Es gilt eine Frist von max. zehn Jahren nach Vertragsschluss für den Beginn der Lieferung (Nummer 1) und die 
Inbetriebnahme des Wärmenetzes. Der Haftungsmaßstab für Wärmenetzbetreiber wurde von einer Garantiehaf-
tung in eine Verschuldenshaftung geändert (Nummer 3). Im Übrigen wird klargestellt, dass beim Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 71j auch bei Heizungsanlagen, die nach dem In-Kraft-Treten und vor dem nach § 71 Ab-
satz 8 genannten Zeitpunkt eingebaut wurden, die Pflicht zum stufenweise ansteigenden Bezug von grünen Gasen 
bzw. Brennstoffen nach § 71 Absatz 9 entfällt. 

Zu den Absätzen 2 bis 4: 

Die Absätze wurden an die Friständerung aus Absatz 1 angepasst. Die Umformulierungen berücksichtigen die 
stärkere Verzahnung mit der Wärmeplanung (vgl. Begründung zu § 71 Absatz 8). 

Zu § 71k: 

Zu Absatz 1: 

Die Übergangsregelung in § 71k erlaubt, auch nach dem in § 71 Absatz 8 einschlägigen Zeitpunkt bis zum An-
schluss an ein Wasserstoffnetz den Einbau, die Aufstellung und den Betrieb einer Heizungsanlage, die Erdgas 
verbrennen kann, sofern diese Heizungsanlage auf die Verbrennung von 100 Prozent Wasserstoff umrüstbar ist. 
Sofern die in § 71k Absatz 1 bis 4 und Absatz 6 genannten Voraussetzungen erfüllt sind, besteht keine Verpflich-
tung zur anteiligen Nutzung von erneuerbaren Energien beziehungsweise grünen Gasen nach § 71 Absatz 9. Auch 
Heizungsanlagen, die nach dem 31. Dezember 2023 und vor dem nach § 71 Absatz 8 einschlägigen Zeitpunkt 
eingebaut wurden, sind dann von der Verpflichtung zur späteren stufenweise ansteigenden Verpflichtung zur Nut-
zung von erneuerbaren Energien nach § 71 Absatz 9 entbunden. 

Voraussetzung ist zunächst, dass das Gebäude in einem Gebiet liegt, für das auf der Grundlage einer bundesge-
setzlichen Regelung zur Wärmeplanung für das Gemeindegebiet eine Entscheidung der für die Wärmeplanung 
nach Landesrecht zuständigen Stelle über die Ausweisung von Gebieten zum Neu- oder Ausbau eines Wasser-
stoffnetzausbaugebietes vorliegt, welches spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2044 vollständig mit Was-
serstoff versorgt werden soll. Es ist also neben dem Wärmeplan eine weitere Entscheidung erforderlich, die die 
Ausweisung des Wasserstoffnetzausbaugebiets betrifft. 

Weiter müssen der Gasnetzbetreiber, an dessen Netz die Heizungsanlage angeschlossen ist, und die nach Landes-
recht für die Wärmeplanung zuständige Stelle bis zum Ablauf des 30. Juni 2028 einen einvernehmlichen, mit 
Zwischenzielen versehenen, verbindlichen Fahrplan für die Umstellung der Netzinfrastruktur auf die vollständige 
Versorgung der Anschlussnehmer mit Wasserstoff vorlegen. 

In diesem Fahrplan muss plausibel dargelegt werden, in welchen technischen und zeitlichen Schritten die Um-
stellung der Infrastruktur und der Hochlauf auf Wasserstoff erfolgt; dabei muss der Fahrplan in Übereinstimmung 
mit den Netzentwicklungsplänen der Fernleitungsebene stehen oder der Gasverteilnetzbetreiber darlegen, wie vor 
Ort ausreichend Wasserstoff produziert und gespeichert werden kann. 

Im Fahrplan ist weiter zu erläutern, wie die Umstellung auf die vollständige Versorgung der Anschlussnehmer 
auf Wasserstoff finanziert wird, insbesondere wer die Kosten der Umrüstungen und des Austauschs der nicht 
umrüstbaren Verbrauchsgeräte tragen soll. 

Schließlich ist im Fahrplan darzustellen, mit welchen zeitlichen und räumlichen Zwischenschritten in den Jahren 
2035 und 2040 die Umstellung von Netzteilen erfolgen soll. Diese Zwischenschritte müssen kohärent mit den 
Zielen des Klimaschutzgesetzes bzw. den sich daraus ergebenden Zielpfaden sein. 

Der Fahrplan ist nach seinem Beschluss zu veröffentlichen. 
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Zu Absatz 2: 

Der verbindliche Fahrplan muss ebenfalls die erforderlichen Investitionen aufschlüsseln und hierfür zwei- bis 
dreijährliche Meilensteine für die Umsetzung des Neubaus oder der Umstellung des Gasnetzes auf Wasserstoff 
definieren. 

Zu Absatz 3: 

Nach Absatz 3 kann die Übergangsvorschrift des § 71k GEG nur genutzt werden, wenn ein von der Bundesnetz-
agentur genehmigter Fahrplan vorliegt. 

Die Bundesnetzagentur kontrolliert regelmäßig und überprüft dabei insbesondere, ob der Fahrplan technisch um-
setzbar erscheint, die wirtschaftlichen Darstellungen auf objektiv überprüfbaren Kriterien beruhen und er mit dem 
bestehenden Rechts- und Regulierungsrahmen vereinbar ist, also ob der Fahrplan tatsächlich realistisch so umge-
setzt werden kann (Monitoring). Im Fahrplan soll dafür dargelegt werden, wie die Umstellung der Endgeräte von 
Erdgas auf Wasserstoff konkret erfolgen soll. 

Der Fahrplan muss zeitlich differenziert die einzelnen technischen Schritte enthalten, die durchzuführen sind, um 
das Methannetz auf 100 Prozent Wasserstoff umzustellen. Das gilt insbesondere für die Ertüchtigung der Lei-
tungsinfrastruktur, er muss aber auch die angeschlossenen Verbrauchsanlagen berücksichtigen. 

Die Bundesnetzagentur überprüft, ob nach dem vorgelegten Fahrplan die Umstellung auf und der Betrieb mit 
Wasserstoff wirtschaftlich erscheint. 

Der Fahrplan darf nur von der Bundesnetzagentur genehmigt werden, wenn er den dann geltenden Rechts- und 
Regulierungsrahmen beachtet und ihm nicht widerspricht. 

Es muss insbesondere auch dargelegt werden, welchen Umgang der Betreiber von Gasverteilernetzen mit den an 
sein Gasverteilernetz angeschlossenen Gasheizungen vorsieht, die nicht nach Absatz 7 auf Wasserstoff umrüstbar 
sind. 

Die Sicherstellung der Versorgungssicherheit mit (gasförmiger) Energie ist elementar für das Funktionieren der 
Volkswirtschaft. Dies muss im Plan berücksichtigt und die Einhaltung der Versorgungssicherheit für die Gaskun-
den jederzeit gewährleistet sein. Die Bundesnetzagentur prüft in diesem Rahmen auch, ob Versorgung des Netzes 
mit Wasserstoff über die vorgelagerten Netzebenen oder über eine regionale Versorgung sicherstellt und ggf. mit 
den Planungen auf Fernleitungsebene vereinbar ist. 

Schließlich muss die Bundesnetzagentur im Rahmen der Genehmigung prüfen, ob die im Fahrplan genannten 
zeitlichen und räumlichen Zwischenschritten in den Jahren 2035 und 2040 kohärent mit den Jahresemissionsge-
samtmengen des Klimaschutzgesetzes bzw. den sich daraus ergebenden Zielpfaden sind. 

Die Bundesnetzagentur hat erstmalig bis zum 31. Dezember 2024 mittels Festlegungen Vorgaben zur Erstellung 
der Fahrpläne zu bestimmen. 

Zu Absatz 4: 

Stellt die Bundesnetzagentur im Rahmen des Monitorings nach Absatz 4 fest, dass sich die Umstellung oder der 
Neubau eines Wasserstoffnetzes verzögern oder diese nicht mehr weiterverfolgt werden, hat dies zur Folge, dass 
bestehende Heizungsanlagen, die bis zum Ablauf eines Jahres nach Bestandskraft des Bescheides neu eingebaut 
oder aufgestellt wurden, so umgerüstet werden müssen, dass die Anforderungen zur Nutzung von Erneuerbaren 
Energien nach § 71 Absatz 1 erfüllt werden. Hierfür wird eine Frist von drei Jahren gewährt, nachdem der Be-
scheid bestandskräftig oder unanfechtbar geworden und veröffentlicht worden ist. 

Der Betreiber des geplanten Wasserstoffverteilnetzes muss die Entscheidung der Bundesnetzagentur in Textform 
jedem Anschlussnehmer unverzüglich mitteilen. 

Zu Absatz 5: 

Absatz 5 regelt die Verfahrensvorschriften sowie den Rechtsschutz hinsichtlich der Entscheidungen der Bundes-
netzagentur nach dem GEG. Es wird klargestellt, dass die Bestimmungen des Teils 8 des Energiewirtschaftsge-
setzes entsprechend anzuwenden sind. 
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Zu Absatz 6: 

Nach Absatz 6 hat der Gebäudeeigentümer im Fall des Absatz 4 einen Anspruch auf Erstattung der daraus entste-
henden Mehrkosten gegen den Betreiber des Gasverteilernetzes, an dessen Netz seine Heizungsanlage ange-
schlossen ist. Dies ist nicht anzuwenden, wenn der Betreiber des Gasverteilernetzes die Entstehung der Mehrkos-
ten nicht zu vertreten hat. 

Zu Absatz 7: 

Absatz 7 legt fest, ab wann eine Heizungsanlage nach Absatz 1 auf 100 Prozent Wasserstoff umrüstbar ist. Dies 
ist der Fall, wenn die Heizungsanlage mit niederschwelligen Maßnahmen nach dem Austausch einzelner Bauteile 
mit 100 Prozent Wasserstoff betrieben werden kann. Niederschwellig sind Maßnahmen, die im Verhältnis zu den 
Anschaffungs- und Installationskosten verhältnismäßig gering sind. Der Nachweis der Umrüstbarkeit auf 100 
Prozent Wasserstoff im Sinne des Satz 1 kann durch eine Hersteller- oder Handwerkererklärung nachgewiesen 
werden. 

Zu § 71n Absatz 1 bis Absatz 3: 

Die Änderungen des Fristenplans tragen dem Umstand Rechnung, dass mit die Änderung des Gesetzesentwurfes 
der Bundesregierung längere Übergangsfristen für die Umstellung auf 65-Prozent-EE-konforme Heizungsanlagen 
vorsieht. Daher können auch die Fristen für die in den Absätzen 1 bis 3 geregelte Bestandsaufnahme der Hei-
zungsanlagen in einem Gebäude verlängert werden. 

In Absatz 3 wird ein falscher Verweis korrigiert; der Absatz verweist nunmehr auf die Mitteilungsfrist nach Ab-
satz 2 Satz 3. 

Zu § 71o: 

§ 71o Absatz 1 wird gestrichen. Damit entfällt die Begrenzung der Umlage der anfallenden Mehrkosten von 
Brennstoffkosten in den Fällen, in denen ein Vermieter als Betreiber einer zentralen Heizungsanlage einen fossi-
len Brennstoff – gasförmig, fest oder flüssig – durch Wasserstoff oder einen Ersatzbrennstoff mit biogenem Anteil 
substituiert. 

In dem neuen Absatz 1 sowie dem neuen Absatz 2, die Anforderungen an Modernisierungsmieterhöhungen bei 
dem Einbau einer Wärmepumpe nach § 71c behandeln, werden die Formulierungen jeweils um die eingefügte 
Rechtsgrundlage § 559e Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches erweitert, die eine Mieterhöhung nach Einbau 
oder Aufstellung einer Heizungsanlage erlaubt. 

In Absatz 3 wird der Bezug auf Pachtverträge gestrichen, weil die Norm sich nunmehr nur noch auf Wohnungen 
bezieht. 

Zu § 73 Absatz 1: 

Es handelt sich um die Korrektur eines redaktionellen Versehens. 

Zu § 89: 

Der neu eingefügte Absatz 2 verpflichtet das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Finanzen ein Förderkonzept zur Neufassung der Richtlinie für die Bundes-
förderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 9. Dezember 2022 (BAnz AT 30.12.2022 
B1) zu erarbeiten. Dieses ist bis zum Ablauf des 30. Septembers 2023 dem Haushaltsauschuss des Deutschen 
Bundestages vorzulegen. 

Bis zum Ablauf des 31. Oktober 2025 sind sämtliche Änderungen an dieser Richtlinie dem Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundestages zur Zustimmung vorlegen. Für den sich anschließenden Zeitraum gilt dieser Zustim-
mungsvorbehalt nur noch für wesentliche Änderungen, beispielsweise für Änderungen eines Fördersatzes oder 
einer Förderhöhe. 

Zu § 102: 

Neben den in der Begründung bereits dargestellten Umstände für das im Einzelfall zu prüfende Vorliegen einer 
unbilligen Härte kann eine solche auch vorliegen, wenn aufgrund besonderer persönlicher Umstände, wie z. B. 
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einer Pflegebedürftigkeit oder einer Schwerbehinderung, die Erfüllung der Anforderungen des Gesetzes nicht 
zumutbar ist. 

Der neu aufgenommene Absatz 5 soll Eigentümer von den Anforderungen nach § 71 befreien, wenn es sich um 
Bezieher von einkommensabhängigen Sozialleistungen handelt. Dies trifft zu beim Bezug von laufenden Leistun-
gen nach dem SGB II, dem Dritten oder Vierten Kapitel des SGB XII, von Leistungen zum Lebensunterhalt nach 
dem SGB XIV, ergänzender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BVG, laufenden Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz, dem WoGG oder Kinderzuschlag nach dem BKGG. Der Leistungsbezug muss durch-
gehend mindestens sechs Monate vor der Antragstellung bestanden haben, damit sich die Befreiung auf den Per-
sonenkreis beschränkt, der über einen längeren Zeitraum tatsächlich hilfebedürftig ist. Aus diesem Grund wird 
die Befreiung auch zeitlich befristet ausgestellt. Erfolgt der Heizungsaustausch nicht innerhalb von zwölf Mona-
ten, erlischt die Befreiung. Kann der Austausch nicht innerhalb der zwölf Monate erfolgen, kann eine neue Be-
freiung für zwölf Monate beantragt werden, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 erneut vorliegen. Satz 3 ist 
erforderlich, um eine Austauschverpflichtung von Liegenschaftsbesitzern ohne Eigentumsrechte zu erfassen 
(Nießbrauchsrecht, dingliches Wohnrecht). 

Zu § 103 Absatz 1: 

Die Innovationsklausel wird entsprechend § 103 Absatz 3 bis zum 31. Dezember 2025 verlängert. 

Zu § 115: 

Die dort genannten Bußgeldtatbestände sind erst nach Ablauf der Übergangsvorschriften in § 71 Absatz 8 anzu-
wenden. Dies richtet sich entweder nach dem Datum der Entscheidung über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- 
oder Ausbau eines Wärmenetzes oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet oder nach Ablauf der in § 71 Absatz 8 
Satz 1 oder 2 genannten Fristen. 

Zu Artikel 2: Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches 

Zu § 555b: 

Durch die Einfügung der neuen Nummer 1a nach § 555b Nummer 1 wird ein neuer Modernisierungstatbestand 
für Investitionen in Heizungsanlagen, welche die Anforderungen des § 71 Gebäudeenergiegesetz  erfüllen, ge-
schaffen. Dazu wird in die Aufzählung des § 555b der Tatbestand einer baulichen Maßnahme aufgenommen, 
durch die die Vorgaben des § 71 des Gebäudeenergiegesetzes im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme einer 
Heizungsanlage umgesetzt werden. 

Erfasst werden soll dabei auch der freiwillige Einbau einer neuen Heizungsanlage, die den Anforderungen des 
§ 71 des Gebäudeenergiegesetzes entspricht, noch bevor eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht; etwa in 
Fällen, in denen eine kommunale Wärmeplanung noch nicht vorliegt. Dies soll Anreize für Vermieter schaffen, 
frühzeitig eine Umstellung vorzunehmen. Der neue Modernisierungstatbestand dient auch als Grundlage für den 
Tatbestand einer weiteren Modernisierungsumlage (§ 559e). 

Eine Heizungsanlage ist nach der Definition des § 3 Absatz 1 Nummer 14a GEG-E eine Anlage zur Erzeugung 
von Raumwärme, Warmwasser oder einer Kombination davon, mit Ausnahme von handbeschickten Einzelraum-
feuerungsanlagen im Sinne des § 2 Nummer 3 und offenen Kaminen nach § 2 Nummer 12 der 1. BImSchV. Der 
Begriff umfasst Heizungsanlagen für ein oder mehrere Gebäude, Gebäudeteile, Nutzungseinheiten oder Räume 
unter Einsatz von Energie, einschließlich Etagenheizungen und automatisch beschickte Einzelraumfeuerungsan-
lagen sowie Stromdirektheizungen. Eine Hausübergabestation ist ebenfalls unter den Begriff der Heizungsanlage 
zu fassen, da sie Räumwärme oder Warmwasser mittels Übergabe der gelieferten Wärme aus dem vorgelagerten 
Wärmenetz erzeugt. In Abgrenzung zum Begriff der heizungstechnischen Anlage umfasst der Begriff der Hei-
zungsanlage nicht das gesamte System aus Erzeugung, Speicherung, Verteilung und Übergabe der Wärme (vgl. 
Begründung zu § 3 Absatz 1 Nummer 14a GEG-E). 

Fälle, die unter den neuen Modernisierungstatbestand fallen, können gleichzeitig von bisherigen Modernisie-
rungstatbeständen des § 555b BGB erfasst sein. Sind die Voraussetzungen mehrerer Modernisierungstatbestände 
erfüllt, besteht ein Wahlrecht des Vermieters, auf welchen Tatbestand er eine Modernisierungsmieterhöhung 
stützt. 
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Zu § 557b: 

§ 557b Absatz 2 Satz 2 begrenzt die Möglichkeit von Modernisierungsmieterhöhungen nach § 559 bei der Index-
miete. Danach kann eine Modernisierungsmieterhöhung nach § 559 nur verlangt werden, soweit der Vermieter 
bauliche Maßnahmen auf Grund von Umständen durchgeführt hat, die er nicht zu vertreten hat. Die Begrenzung 
soll auch für Modernisierungsmieterhöhungen nach § 559e gelten. 

Die Möglichkeit zur Mieterhöhung wird durch den eingefügten Halbsatz weiter eingeschränkt: Die Berechtigung 
zur Modernisierungsmieterhöhung besteht trotz Vorliegen einer gesetzlichen Verpflichtung zur Durchführung der 
Maßnahme dann nicht, wenn es sich um Maßnahmen nach § 555b Nummer 1a handelt und die Mieterhöhung auf 
§ 559e gestützt wird. 

Zu § 559: 

Zu Absatz 2: 

Durch das Anfügen von Satz 2 soll die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Berücksichtigung fiktiver 
Instandhaltungskosten (vgl. BGH, Urteil vom 17. Juni 2020, Az.: VIII ZR 81/19) im Rahmen von § 559 Absatz 2 
gesetzlich geregelt werden. In dem Urteil wird ausgeführt, dass der Sinn und Zweck der Vorschriften über die 
Modernisierungsmieterhöhung es gebiete, dass nicht nur in der Fallgestaltung, dass der Vermieter sich durch die 
Modernisierung bereits „fällige“ Instandsetzungsmaßnahmen erspart oder solche anlässlich der Modernisierung 
miterledigt werden, nach § 559 Absatz 2 BGB einen Abzug des Instandhaltungsanteils von den aufgewendeten 
Kosten vorzunehmen ist, sondern auch bei der modernisierenden Erneuerung von Bauteilen und Einrichtungen, 
die zwar noch (ausreichend) funktionsfähig sind und (bislang) einen zu beseitigenden Mangel nicht aufweisen, 
aber bereits über einen nicht unerheblichen Zeitraum ihrer zu erwartenden Gesamtlebensdauer (ab-)genutzt wor-
den sind. 

Zu Absatz 3a: 

Die Vorschrift regelt die Begrenzung der Modernisierungsmieterhöhungen in den Fällen, die Modernisierungen 
mittels Einbaus oder Aufstellung einer Heizungsanlage zum Zwecke der Inbetriebnahme in einem Gebäude be-
treffen und in denen die Voraussetzungen des § 555b Nummer 1 oder Nummer 1a vorliegen. Für den Vermieter, 
der sich in diesen Fällen für eine Mieterhöhung nach § 559 entscheidet, soll ebenfalls die in § 559e geregelte 
Kappungsgrenze gelten. Sowohl für die Regelung in § 559 als auch für die Regelung in § 559e gilt also: Die 
monatliche Miete darf sich im Hinblick auf die Modernisierung durch den Einbau oder Aufstellung einer Hei-
zungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme in einem Gebäude innerhalb von sechs Jahren nicht um mehr als 
0,50 Euro je Quadratmeter Wohnfläche erhöhen. Auch mehrere Heizungsmodernisierungen berechtigen innerhalb 
dieses Zeitfensters nur zu Mieterhöhungen bis zu dieser Kappungsgrenze. Die Kombination mit Mieterhöhungen 
für Modernisierungsmaßnahmen, die nicht den Einbau oder die Aufstellung einer Heizungsanlage zum Zwecke 
der Inbetriebnahme betreffen (also § 555b Nummer 1, 3, 4, 5 und 6), sind in dem Zeitfenster ebenfalls zulässig, 
solange sie insgesamt die unberührt gelassenen Kappungsgrenzen nach den Sätzen 1 und 2 nicht überschreiten. 
Für den Einbau oder die Aufstellung einer Heizungsanlage zum Zwecke der Inbetriebnahme gilt dabei jedoch 
auch innerhalb der Gesamtkappungsgrenzen nach den Sätzen 1 und 2 stets die maximal zulässige Mieterhöhung 
von 0,50 Euro je Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren. 
Zu Absatz 4: 

Der eingefügte Halbsatz stellt eine Rückausnahme im Regel-Ausnahmeverhältnis des Absatzes 4 dar. Grundsätz-
lich ist nach § 559 Absatz 4 Satz 1 eine Modernisierungsmieterhöhung ausgeschlossen, soweit sie auch unter Be-
rücksichtigung der voraussichtlichen künftigen Betriebskosten für den Mieter eine Härte bedeuten würde, die 
auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist. Eine solche Abwä-
gung findet gemäß § 559 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 nicht statt, wenn die Modernisierungsmieterhöhung aufgrund 
von Umständen durchgeführt wurde, die der Vermieter nicht zu vertreten hatte. Hieran knüpft der eingefügte 
Halbsatz an und sieht eine Rückausnahme für die Fälle vor, in denen die Modernisierungsmaßnahme den Einbau 
oder die Aufstellung einer Heizungsanlage zum Zwecke der Inbetriebnahme betrifft und die Voraussetzungen von 
§ 555b Nummer 1 oder Nummer 1a erfüllt. Dementsprechend können sich Mieter in diesem Fall immer auf den 
Härtefalleinwand berufen. 
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Zu 559c: 

Mit der Ergänzung in Absatz 1 Satz 3 wird angeordnet, dass der Härtefalleinwand zulässig ist, wenn eine Moder-
nisierungsmaßnahme auch die Voraussetzungen des § 555b Nummer 1 oder Nummer 1a erfüllt und mittels Ein-
baus oder Aufstellung einer Heizungsanlage zum Zwecke der Inbetriebnahme in einem Gebäude durchgeführt 
wurde. 

Durch die Änderung in Absatz 2 wird die Anrechnungsregelung bei der Höchstbetragsbegrenzung um die neue 
Modernisierungsmieterhöhung nach § 559e erweitert. 

Durch die Änderung in Absatz 4 werden auch weitere Modernisierungsmieterhöhungen nach § 559e für fünf Jahre 
ausgeschlossen. In § 559c Absatz 2 und 4 wird jeweils auch § 559e in Bezug genommen. 

Zu § 559e: 

§ 559e schafft einen neuen Modernisierungstatbestand für Fälle von Modernisierungsmaßnahmen nach § 555b 
Nummer 1a. Dadurch sollen Anreize für Investitionen in Maßnahmen zur Erfüllung von § 71 des Gebäudeener-
giegesetzes sowie die Inanspruchnahme von Förderung gesetzt werden. Die weitere Modernisierungsumlage des 
§ 559e tritt neben § 559, sodass bei Vorliegen der Voraussetzungen auch des § 559 Absatz 1 ein Wahlrecht des 
Vermieters besteht, nach welcher Vorschrift er eine Modernisierungsmieterhöhung geltend macht. 

Nach Absatz 1 Satz 1 ist eine Erhöhung der jährlichen Miete um 10 Prozent der für die Wohnung aufgewendeten 
Kosten möglich. Voraussetzung dafür ist, dass die Modernisierungsmaßnahme nach § 555b Nummer 1a dem 
Grunde nach die Voraussetzungen für Zuschüsse aus öffentlichen Haushalten – etwa der Bundesförderung für 
effiziente Gebäude – erfüllt und der Vermieter die ihm zur Verfügung stehenden Drittmittel im Sinne des § 559a 
in Anspruch genommen hat. Die in Anspruch genommenen Drittmittel sind von den aufgewendeten Kosten ab-
zuziehen. Wenn die Maßnahme förderfähig ist, aber keine Förderung erfolgt – weil der Vermieter die Förderung 
nicht in Anspruch nimmt oder weil die Fördermittel erschöpft sind –, besteht nach Satz 2 die Möglichkeit der 
Mieterhöhung nach Maßgabe des § 559. 

Nach Absatz 2 gilt § 559 Absatz 2 mit der Maßgabe, dass von den für die Wohnung aufgewendeten Kosten 15 
Prozent abgezogen werden. Dies gilt unabhängig davon, ob die fiktiven Kosten für Erhaltungsmaßnahmen nach 
§ 559 Absatz 2 höher oder niedriger anzusetzen wären. Mit diesem pauschalen Abzug wird der Grundsatz des 
§ 559 Absatz 2 in der neuen Modernisierungsmieterhöhung vereinfacht ausgestaltet. 

Nach Absatz 2 Satz 1 gilt die Kappungsgrenze des § 559 Absatz 3a Satz 1, der an § 559 Absatz 1 anknüpft, mit 
der Maßgabe, dass Modernisierungsmieterhöhungen nach § 559e durch eine Kappungsgrenze von monatlich 0,50 
Euro je Quadratmeter Wohnfläche innerhalb von sechs Jahren begrenzt sind. Führt der Vermieter – neben einer 
Modernisierungsmaßnahme, die den Einbau oder die Aufstellung einer Heizungsanlage zum Zwecke der Inbe-
triebnahme betrifft, nach § 555b Nummer 1 oder Nummer 1a – andere Modernisierungsmaßnahmen nach § 555b 
Nummer 1, 3, 4, 5 oder 6 durch, die ihn zu Modernisierungsmieterhöhungen nach § 559 berechtigen, dann gelten 
insgesamt die Kappungsgrenzen des § 559 Absatz 3a Satz 1 und 2. Dabei kommen im Einzelfall etwa Dämm-
maßnahmen oder auch sonstige Maßnahmen im Umfeld der Heizungsanlagen in Betracht, die vom weitergehen-
den Begriff der heizungstechnischen Anlage mitumfasst sind (vgl. Begründung zu Nummer 1). Für den Einbau 
oder die Aufstellung einer Heizungsanlage zum Zwecke der Inbetriebnahme gilt dabei jedoch auch innerhalb der 
Gesamtkappungsgrenzen aus § 559 Absatz 3a Satz 1 und 2 stets die maximal zulässige Mieterhöhung von 0,50 
Euro je Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren. Absatz 5 ordnet die entsprechende Anwendbarkeit der für die 
Modernisierungsmieterhöhung nach § 559 geltenden Vorschriften des § 559 Absatz 3, 4 und 5 sowie der §§ 559b 
bis 559d an. 

Nach Absatz 6 sind zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarungen unwirksam. 

Zu Artikel 3: Änderung der Verordnung über Heizkostenabrechnung (HeizkostenV) 

Artikel 3 regelt die Streichung der bisherigen Ausnahmeregelung von der Pflicht für Wärmepumpen zur ver-
brauchsabhängigen Erfassung und Kostenverteilung in § 11 Absatz 1 Nummer 3 der Heizkostenverordnung. Die 
Heizkostenverordnung sieht in den §§ 4 und 6 bis 9 eine Erfassung des Wärmeverbrauchs sowie eine verbrauchs-
abhängige Abrechnung und Verteilung der Heizkosten vor. Diese Anforderungen gelten bislang nach § 11 Ab-
satz 1 Nummer 3 Buchstabe a jedoch u. a. nicht für Räume in Gebäuden, die überwiegend mit Wärme aus Wär-
mepumpen- oder Solaranlagen versorgt werden. 
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Die Aufhebung der Ausnahme für Wärmepumpen ist unionsrechtlich inzwischen geboten. Artikel 9b Absatz 1 
der Energieeffizienz-Richtlinie fordert, dass in Gebäuden mit mehreren Wohnungen und in Mehrzweckgebäuden, 
die über eine zentrale Anlage zur Wärme-/Kälteerzeugung verfügen, individuelle Verbrauchszähler zu installieren 
sind, um den Wärme- und Kälteverbrauch der einzelnen Einheiten zu messen, wenn dies im Vergleich zu den 
potenziellen Energieeinsparungen unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit technisch durchführbar und 
kosteneffizient sei. 

Der technische Aufwand bei der Erfassung des Verbrauchs bei Wärmepumpen in einem Warmwasserheizungs-
system ist vergleichbar zu dem, der auch bei Heizkesseln auftritt. Zudem ist die verbrauchabhängige Erfassung 
bei Wärmepumpen kosteneffizient. Bei fossilen Energien wird durch die verbrauchsabhängige Erfassung von 
einer Energieeinsparung von etwa 15 Prozent ausgegangen. Da die Energiekosten bei einer Versorgung durch 
Wärmepumpen mit denen bei einer fossilen Wärmeversorgung vergleichbar sind, ist eine Erfassung des Ver-
brauchs und eine verbrauchsabhängige Kostenverteilung auch bei Wärmepumpen grundsätzlich kosteneffizient. 
Daher ist diese bislang pauschale Ausnahme aufzuheben. Nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b der Heiz-
kostenverordnung verbleibt zudem weiterhin die Möglichkeit im Einzelfall von einer verbrauchsabhängigen Er-
fassung des Wärmeverbrauchs bei unverhältnismäßig hohen Kosten abzusehen. 

Zu § 7 Absatz 2: 

Durch den Wegfall der Ausnahmeregelung in § 11 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a sind die Vorschriften über 
die Verteilung der Kosten der Versorgung mit Wärme und Warmwasser in § 7 auch auf Gebäude anzuwenden, 
die überwiegend mit Wärme oder mit Wärme und Warmwasser aus Wärmepumpen versorgt werden. Die Ände-
rung von § 7 Absatz 2 Satz 1 stellt klar, dass zu den Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlage auch die 
Kosten für den Strom zählen, der einer Wärmepumpe zur Wärmeerzeugung zugeführt wird. 

Zu § 9: 

Zu Absatz 1: 

Die Änderungen in § 9 Absatz 1 Satz 2 und Satz 5 nehmen Wärmepumpen in den Anwendungsbereich der Vor-
schrift auf, die die Verteilung der Kosten der Versorgung mit Wärme und Warmwasser bei verbundenen Anlagen 
behandelt. 

Zu Absatz 2 Satz 6 Nummer 3: 

Für die Anwendung der Zahlenwertgleichungen wird für die Abrechnung von Strom für Wärmepumpen der Um-
rechnungsfaktor 0,30 bestimmt. Dieser ergibt sich unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Jahresarbeits-
zahl von 2,7 und der Tatsache, dass in dem Wert 2,5 der bisherigen Zahlenwertgleichung in § 9 Absatz 2 ein 
Nutzungsgrad von 0,8 berücksichtigt ist. Die angenommene Jahresarbeitszahl von 2,7 berücksichtigt die bei zent-
ralen Warmwasserversorgungsanlagen üblicherweise vergleichsweise hohen Systemtemperaturen, aber auch die 
insbesondere bei Luft-Wasser-Wärmepumpen im Sommer günstigen Quellentemperaturen. 

Zu § 11 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a: 

Siehe hierzu oben die Begründung zu Artikel 2 am Anfang. Die Aufhebung der Ausnahme für Wärmepumpen ist 
unionsrechtlich geboten. 

Zu § 12 Absatz 3: 

Dem § 12 wird als neuer Absatz 3 eine Übergangsregelung für Gebäude angefügt, die zum Zeitpunkt des Wegfalls 
der Ausnahme in § 11 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a überwiegend mit Wärme aus einer Wärmepumpe versorgt 
werden, und nicht über eine Ausstattung zur Verbrauchserfassung verfügen und in denen deshalb keine ver-
brauchsabhängige Abrechnung stattfindet. Nach Satz 1 wird in diesen Gebäuden eine einjährige Übergangsfrist 
für den Einbau einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung gewährt, diese ist bis zum Ablauf des 30. September 
2025 zu installieren. Sodann sind nach Satz 2 für alle Abrechnungsperioden, die nach der Installation der Aus-
stattung beginnen, die Heizkosten verbrauchsabhängig abzurechnen, wie es die §§ 3 bis 8 der Verordnung über 
Heizkostenabrechnung vorsehen. 

Bestehende Mietvertragsverhältnisse, in denen der Mieter eine einheitliche Bruttowarm- oder Inklusivmiete ent-
richtet und der Vermieter aus dieser Summe sämtliche Nebenkosten bestreitet, bilden nach Wegfall der Ausnahme 
für Wärmepumpen in Verordnung über Heizkostenabrechnung nach Ablauf des Übergangszeitraums die dann 
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geltende Rechtslage nicht ab. Denn die Verordnung über Heizkostenabrechnung sieht in ihrem Anwendungsbe-
reich – nach § 2 der Heizkostenverordnung vorrangig – die Umlage der Heizkosten auf den Mieter und eine min-
destens jährliche verbrauchsabhängige Abrechnung der Heizkosten vor. Dies dient dazu, dem Mieter die Auswir-
kungen seines Heizverhaltens vor Augen zu führen und ihn dazu anzureizen, Energie einzusparen. 

Satz 3 verpflichtet die Eigentümer vermieteter Gebäude, in denen mindestens ein Mieter eine Bruttowarmmiete 
entrichtet, Gebäudeeigentümer, bevor nach der neuen Rechtslage die Heizkosten verbrauchsabhängig abzurech-
nen sind, den Durchschnitt der in den vergangenen drei Kalenderjahren (nämlich den Jahren 2022, 2023, 2024) 
angefallenen jährlichen Heizkosten zu ermitteln. Der ermittelte Wert ist sodann nach ihrer Wohn- oder Nutzfläche 
auf die einzelnen Wohn- oder sonstigen selbstständigen Nutzungseinheiten aufzuteilen. 

Die Ermittlung des Durchschnittswertes nach Satz 3 dient der Vorbereitung der regelmäßigen Durchführung der 
Heizkostenabrechnung und der Umstellung der Vertragsstruktur von Mietverhältnissen von einer Inklusiv- auf 
eine Brutto- oder Nettokaltmiete. 

Dabei sind die Kosten der Versorgung mit Wärme und Warmwasser im Wege ergänzender Vertragsauslegung 
unter Berücksichtigung der neuen Rechtslage grundsätzlich aus einer bislang vereinbarten Bruttowarmmiete her-
auszurechnen (vgl. zum Vorrang der Heizkostenverordnung bei Vereinbarung einer Bruttowarmmiete BGH VIII 
ZR 212/05, NZM 2006, 652 f.). Die Ermittlung des Durchschnittswertes an Heizkosten aus den vergangenen drei 
Abrechnungsperioden bietet dabei einen Anhaltspunkt für die Bemessung der künftigen Höhe der Bruttokaltmiete 
und der Betriebskostenvorauszahlungen. Die Bildung eines Durchschnittswertes an Heizkosten dient dabei ins-
besondere dazu, witterungs- und brennstoffpreisbedingte Schwankungen auszugleichen. 

Die Ermittlung des Durchschnittsbetrages an Heizkosten für jede Abrechnungseinheit erfüllt dabei zwei Zwecke: 
Sie dient zum einen dazu, die Miethöhe der Bruttokaltmiete zu bestimmen, welche ab dem Beginn des ersten 
Abrechnungszeitraums nach neuer Rechtslage gilt. Die auf diese Weise ermittelte Miethöhe kann sodann entwe-
der durch Vereinbarung der Mietvertragsparteien oder durch Mieterhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete 
angepasst werden. Zum anderen dient der Durchschnittsbetrag an jährlich anfallenden Heizkosten für jede Wohn- 
oder Nutzungseinheit als Grundlage für die Bestimmung einer Heizkostenvorauszahlung in dem ersten Abrech-
nungszeitraum. Diese kann im Nachgang der ersten Heizkostenabrechnung angepasst werden. 

Die Übergangsregelungen in § 12 Absatz 3 haben für Neubauten keine Relevanz. Für diese gelten mit dem Weg-
fall der Ausnahme in § 11 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a die Vorgaben der §§ 3 bis 8 und damit die allgemeine 
Pflicht, Wärmepumpen von Beginn an mit einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung zu versehen und die Heiz-
kosten verbrauchsabhängig abzurechnen. 

Zu Artikel 4: 

Die Ergänzung in § 2 Nummer 4 Buchstabe a stellt parallel zur Änderung von § 7 Absatz 2 Satz 1 klar, dass zu 
den Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlage auch die Kosten für den Strom zählen, der einer Wärme-
pumpe zur Wärmeerzeugung zugeführt wird. 

Zu Artikel 5: 

Die Änderung in Anlage 3 sind redaktionelle Folgeänderungen des Wegfalls der Pflicht eine Umwälzpumpe aus-
zutauschen sowie der Löschung der Anforderungen an Heizungsanlagen in § 71a Absatz 1 bis 3 sowie in § 71g 
Absatz 1 und 2 des Regierungsentwurfs. Die Änderung des Arbeitswerts in Ziffer 3.10 der Anlage 3 ist bedingt 
durch die wesentlich Reduktion der Anforderungen an den Einbau von Heizungsanlagen bei Nutzung fester Bio-
masse in § 71g GEG. 

Berlin, den 5. Juli 2023 

Andreas Jung 
Berichterstatter 

Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de

ISSN 0722-8333


	Deutscher Bundestag Drucksache 20/7619



